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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

schon heute gibt es viel. Viel von allem. TV- und Radioprogramme, 
Telefonanbieter, Meinungsmacher. Viele Investoren treffen sich beim 
Crowdfunding. Zu allem wird von vielen etwas gesagt. Das Leben ist 
ein Kaleidoskop von Stimmen geworden. 

Dass es im Team meist besser läuft als alleine, dass man sich selbst 
nicht mehr traut, sondern gerne dem Schwarm, ist ein Zeitphäno-
men. Die Zukunft könnte dem Begriff „viel“ noch eine ganz andere 
Bedeutung geben. Zu lesen ist davon, dass in den nächsten 50 Jahren 
zentralisierte Geschäftsbetriebe gegenüber dezentralen Modellen an 
Bedeutung verlieren, von einer künftigen Ära, in der viele Menschen 
zu Hause, in Büros und Fabriken ihre eigene grüne Energie produzie-
ren und sie in einem „Energie-Internet“ mit anderen teilen werden – 
und das ist nicht nur die Meinung einiger versponnener Esoteriker. 

Was es auch viel gibt, sind Studien. Eine der TAG will herausgefunden 
haben, dass zwei Drittel der Mieter ihre Wohnung lieben. Vor wenigen 
Monaten war eine Untersuchung noch zum gegenteiligen Ergebnis ge-
kommen. Weitere Highlights: Die Postbank bekam raus, das Abzahlen 
eines Häuschens funktioniere im Kyffhäuserkreis am schnellsten. Und 
das DIW sieht die spekulative Wohnungsblase nun endlich in Moers 
und Solingen angekommen. Solingen? Das birgt Sprengstoff. 

Übrigens beträgt die voraussichtliche Höhe der durchschnittlichen 
Ausgaben von Männern auf Weihnachtsmärkten in diesem Jahr  
81,30 Euro, so eine Statista-Studie im November. Mich persönlich 
hätten ja noch die Unterschiede bei Männern im Kyffhäuserkreis und 
in Solingen interessiert. Ich glaube, das lass ich mal untersuchen …

Ihr

„Alles überbordend: TV-
Programme, Meinungs-

macher, Studien. Gerade 
die werden immer be- 

langloser. Aber vielleicht 
wollen wir das  ja so ...“

Dirk Labusch, Chefredakteur

Quantität – der neue Wert
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Die beliebtesten 
News des Jahres 

BGH-Rechtsprechungsübersicht

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – ein Jahr, in dem sich in der Recht-
sprechung des BGH zum Mietrecht, zum Wohnungseigentumsrecht 
und zu angrenzenden Rechtsgebieten einiges getan hat. So ist nun 
höchstrichterlich geklärt, dass Wohnungseigentümer dringend er-
forderliche Sanierungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum 
nicht unter Hinweis auf finanzielle Probleme verweigern dürfen. 
Außerdem herrscht Klarheit, dass Ersatz für die Schließanlage nach 
Verlust eines Schlüssels den tatsächlichen Austausch der Anlage 
voraussetzt. Und auch der Schwarzarbeit will der BGH einen Rie-
gel vorschieben. Diese Urteile sowie viele andere 2014 verkündete 
Entscheidungen sind in der BGH-Rechtsprechungsübersicht chrono-
logisch und nach Themen geordnet zusammengefasst.

Welche Themen waren im Jahr 
2014 besonders wichtig? Die On-
line-Redaktion hat ausgewertet, 
welche News in diesem Jahr am 
häufigsten gelesen wurden. Die Er-
gebnisse finden Sie auf haufe.de/ 
immobilien. In einigen Rubriken 
gab es ein bestimmendes The-
ma, das während des gesamten 

Jahres für hohe Klickzahlen sorgte 
– zum Beispiel das Thema Miet-
preisbremse. In anderen Rubriken 
bilden die beliebtesten News ein 
überraschend breites Spektrum ab.

Top-Thema

Rückblick 

haufe-online-SeminaR
Änderungen  
zum Jahreswechsel
mittwoch, 17. Dezember 2014, 
10 Uhr, 116,62 euro

Zum Jahreswechsel steht eine Reihe 
von Änderungen in den Bereichen 
Arbeitsrecht, Lohnsteuer und So-
zialversicherung an. Verwalter, die 
Personal beschäftigen, müssen up 
to date sein. Dieses Online-Seminar 
bietet einen Überblick über die 
wichtigsten Änderungen.
Referent: RA Thomas Muschiol

haufe-online-SeminaR
Wie Sie unangenehme  
Dinge ansprechen
montag, 19. Januar 2015, 
10 Uhr, 116,62 euro

Um nichts drücken wir uns so gerne 
herum wie um Kritik. Wir sagen 
ungern, was uns stört. machen Sie 
sich frei, sprechen Sie die Dinge 
an. Dann nimmt Ihr Umfeld Sie 
als kompetent wahr. Wie geht 
kritisieren? Kann Kritik auch positiv 
sein? Wie kann Kritik motivieren? 
Referent: Leif Ahrens

SeminaR
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Registrieren  
Sie sich jetzt für  
unsere kostenlosen 
newsletter. Der 
newsletter Immobi-

lienwirtschaft bietet Top-news für 
die gesamte Immobilienbranche. 
mit dem newsletter Immobilien-
verwaltung haben Sie alle aktuellen 
Themen und die neueste Recht-
sprechung rund um Vermietung, 
Verwaltung und Bewirtschaftung 
im Blick. Und mit dem newsletter 
Wohnungswirtschaft gibt es aktuelle 
Informationen zu Inhalten der DW – 
„Die Wohnungswirtschaft“. 

neWSleTTeR



Fo
to

: J
oe

 m
ile

tz
ki

Experten Know-how für die 
Immobilienbranche

432 Seiten
ISBN 978-3-648-05030-9
Bestell-Nr. E06533
Buch: g 39,95 [D]

221 Seiten
ISBN 978-3-648-04580-0
Bestell-Nr. E06812
Buch: g 39,95 [D]
eBook: g 35,99 [D]

1329 Seiten
ISBN 978-3-648-04507-7
Bestell-Nr. E06526
Print: g 59,– [D]

Für Praxis und Ausbildung

Sowohl für Praktiker als auch für die Aus-, Weiter- und Fortbildung für Immobilienkaufleute: Die Haufe Fachbücher für die
Immobilienwirtschaft sind schon lange unverzichtbar. Die Autoren sind renommierte Immobilien-Experten und lassen 
keine Frage unbeantwortet. Detaillierte Erklärungen und die Arbeitshilfen online sorgen stets für praktische Umsetzbarkeit.

Jetzt informieren: www.haufe.de/fachbuch (Bestellung versandkostenfrei),
0800 5050445 (Anruf kostenlos) oder in Ihrer Buchhandlung



8 Szene

Kongresse

Neue Cimmit, alte Sorgen

Es war ein beachtlicher Neustart jenes einst legendären Immobilienkongresses: Herbst 
statt Frühling, hochkarätige Referenten, mit Tobias Just ein souverän-schnodderiger Mo-
derator, zukunftsweisende Themen und zum Teil neue Formate. Aber was nützt all das, 
wenn die Teilnehmer ausbleiben? Auch wenn die Liste anderes auszudrücken scheint, 
es waren schon am Nachmittag des ersten Tages nicht mehr als 50 Gäste anwesend. Das 
dürfte keinen großen Gewinn für den Veranstalter abwerfen, und die Frage nach der 
nächsten Cimmit wird sich einmal mehr stellen.
Inhaltlich klüger ist man auch nach der Cimmit nur ein bisschen: Kommt die Zinswende 
oder nicht? Oder kommt sie nur in den USA? Alle Thesen wurden vertreten. Sieht die 
Zukunft der Finanzmarktregulierung tatsächlich so düster aus wie befürchtet? Immerhin 
ist man auf dem neuesten Stand der Spekulation, mehr ist nicht zu erwarten. Der neue 
Termin ist positiv, weit genug weg von Quo Vadis und Handelsblattkonferenz. (La)

Markt & Politik
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In 40 deutschen Städten sieht 
das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) 
Anzeichen für übertriebene 
Preiserhöhungen bei Bestands- 
und Neubauwohnungen.  
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Marburg

offenburg

ratingen

rosenheiM

siegen

albstadt

baMberg 

Coburg 

gütersloh

Villingen-
sChwenningen

friedriChshafen

giessen sChweinfurt

landshut

Preisexplosion bei bestands- oder neubauwohnungen 
in Städten unter 100.000 Einwohnern 
Steigen die Immobilienpreise in regionalen Teilmärkten besonders stark, so kann das als erstes Indiz für eine  
spekulative Preisblase gewertet werden. Außergewöhnliche Preisentwicklungen sind fast ausschließlich in den  
westdeutschen Bundesländern zu finden.  
In Süddeutschland und vor allem in  
Bayern ist eine besonders hohe  
Konzentration festzustellen.

raVensburg

detMold 
hildesheiM
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brandenburg erhöht grunderwerbsteuer auf 6,5 Prozent
die neue rot-rote landesregierung in Potsdam will die grunderwerbsteuer in brandenburg von derzeit fünf Prozent auf  
6,5 Prozent anheben. Mit den erwarteten Mehreinnahmen in Höhe von etwa 50 Millionen Euro sollen Investitionen in Bildung und die 
Infrastruktur des Landes bezahlt werden. In dem Sinne äußerte sich jüngst Finanzminister Christian Görke (Linke). Damit will die neue  
Regierung ihre Versprechen im Koalitionsvertrag einhalten. Nach der jüngsten Steuerschätzung muss das Land bis 2018 mit mehr als einer 
halben Milliarde Euro weniger auskommen als zuvor erwartet. 

Naturschutz ist wichtig. Aber die Belange der Wirtschaft auch. Und die Ver-
hältnismäßigkeit sollte gewahrt werden. Daran mangelt es zunehmend. Wäh-
rend zu Beginn der Industrialisierung die Belange des Naturschutzes kaum 
eine Rolle spielten, ist es heute andersherum. Doch Extreme sind nie gut.
Inzwischen werden Bürokomplexe um einen Baum herum geplant, Auf-
kommen von seltenen Käfern oder Molchen blockieren die Ausweisung von 
dringend benötigten Gewerbegebieten oft über Jahre, vorsorglich in Auftrag 
gegebene Gutachten verteuern Projekte um Hunderttausende. 
Zwei krasse Beispiele bietet das Buch „Neinsagerland“ von Rainer Knaubers. 
Beim Ausbau der A 44 wurde ein Tunnel gebaut, um eine Kolonie von Kamm-
molchen zu schützen. Kosten: 50 Millionen Euro. 10 000 Euro pro Molch. 
Beim Ausbau des Frankfurter Flughafens wurde ein Fledermaus-Gutachten 
für drei Millionen Euro beauftragt. Ermittelt wurde eine einzige Fledermaus.
Für einen Bruchteil des Geldes hätte anderswo mehr für die Tierwelt bewirkt 
werden können. Planerische Unsicherheit belastet Staat und Privatwirtschaft. 
Besonders fatal ist dies, wenn eine Produktion aufgebaut werden muss, bereits 
Mitarbeiter eingestellt sind und Liefer- oder Darlehensverträge unterschrieben 
wurden. Eine Güterabwägung zwischen den Interessen des Naturschutzes und 
der Wirtschaft findet viel zu selten statt. 
Autor Knaubers liefert hier eine gute Begründung: Das Thema „Wirtschaft“ 
wird heute in Schulen (aber nicht nur da) viel zu oft auf Verbraucherfallen, 
kritischen Konsum und ökologischen Fußabdruck reduziert. Oft gibt es ganze 
Stadtviertel, die sich in einer Art bunter Alternativökonomie eingerichtet ha-
ben. Dafür schwindet das industrielle und marktwirtschaftliche Bewusstsein. 
Wir machen uns zu wenig bewusst, warum es uns in Deutschland so gut geht.

gesetzgebung 

Gutachten hält Mietpreisbremse für verfassungswidrig

Die Mietpreisbremse ist nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar – dies meinen 
drei Professoren der Berliner Humboldt-
Universität. Im Auftrag von Haus & Grund 
hatten sie den Gesetzentwurf zur Miet-
preisbremse unter die Lupe genommen.
Der Verband Haus & Grund hat ein 
Rechtsgutachten vorgestellt. Das von 
drei Professoren der Berliner Humboldt-
Universität verfasste Gutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass die geplante Mietpreis-
bremse verfassungswidrig sei.
Nach Meinung der Gutachter verletzt die 
geplante Mietpreisbremse das Eigentums-
recht der Haus- und Wohnungseigentü-
mer sowie die Vertragsfreiheit von Mie-
tern und Vermietern. Auch sei das Gesetz 
nicht geeignet, die Wohnungsknappheit 
zu bekämpfen. 
Wesentliche Gründe für die Verfassungs-
widrigkeit sind nach Auffassung der Gut-
achter folgende Punkte:
›  Die Mietpreisbremse schütze nicht 

Mieter, sondern finanzstarke Woh-
nungssuchende, die sich künftig mehr 
Wohnraum zu geringeren Mieten leisten 
könnten. 

›  Beliebte Stadtteile würden durch die 
Mietbegrenzung noch attraktiver. Die 
Nachfrage steige weiter. 

›  Mit der Mietpreisbremse könne die 
Wirtschaftlichkeit der Wohnraumver-

Mietrechts zur Regelung von Mieterhö-
hungen in bestehenden Mietverhältnis-
sen unbrauchbar.

Haus & Grund-Präsident Rolf Korne-
mann kündigte an, der Verband werde 
vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, 
wenn die Mietpreisbremse tatsächlich Ge-
setz werde.
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mietung nicht mehr sichergestellt wer-
den. Vermieter würden sich vom Markt 
zurückziehen. 

›  Durch die gedrosselten Neuvertrags-
mieten gehe der Marktbezug der zu-
künftigen Mietpreise verloren. Die orts-
übliche Vergleichsmiete werde ausgehe-
belt. Damit werde ein Kern des sozialen 

frank Peter unterreiner

KoluMne

Investoren schützen, 
nicht nur die Natur
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Flüchtlingsheime:
Kreativität contra Container

Dank der starken Zuwande-
rung wächst Deutschland 
wieder. Doch die Ankunft 
zahlreicher Asylbewerber und 
Armutsflüchtlinge stellt die 
Kommunen und die Immobi-
lienwirtschaft vor erhebliche 
Herausforderungen. Beispiele 
aus verschiedenen Städten 
zeigen, mit welchen Strate-
gien die Verantwortlichen 
darauf reagieren.
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Das heruntergekommene  
Wohnhaus in Dortmund ist  

nach der Sanierung (Bild rechts) 
nicht mehr wiederzuerkennen 

und heute ein soziales  
Vorzeigeprojekt. 
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 Es gab lange Gesichter bei den Verant-
wortlichen der Expo Real, als sie im 
Oktober kurzfristig die Absage des 

Besuchs von Bundesbauministerin Dr. 
Barbara Hendricks zur Kenntnis nehmen 
mussten. Für den Messe-Mittwoch hatte 
sich die SPD-Politikerin auf dem Bran-
chentreff in München angekündigt – doch 
dann war sie in Berlin gefragt, weil sich das 
Bundeskabinett mit der Unterbringung 
von Asylbewerbern befasste. Nicht we-
nige Vertreter der Immobilienwirtschaft 
reagierten darauf verständnislos, ungefähr 
nach dem Motto: Da sind die wichtigsten 
Investoren, Projektentwickler und Finan-
zierer versammelt – und die zuständige 
Ministerin kümmert sich lieber um ein so 
abwegiges Thema wie die Unterbringung 
von Flüchtlingen.

Gemach, gemach. Einmal abgese-
hen von der menschlichen Dimension 
des Flüchtlingselends hat die starke Zu-
wanderung nach Deutschland auch eine 
bedeutende immobilienwirtschaftliche 
Komponente. Allein in den ersten zehn 
Monaten des Jahres 2014 beantragten 
135.000 Menschen Asyl in Deutschland, 
60 Prozent mehr als im Vorjahreszeit-
raum. Und 2013 verzeichneten die Statis-
tiker eine Nettozuwanderung von insge-
samt 437.000 Menschen, so viele wie seit 
1993 nicht mehr. Darunter waren neben 
gut verdienenden, von Anfang an bestens 
integrierten Menschen auch zahlreiche 
Asylbewerber und Armutszuwanderer 
insbesondere aus Südosteuropa. 

Herausforderung armutsflücHtlinge
Kein Wunder, dass die anhaltende Zu-
wanderung Kommunen und Wohnungs-
unternehmen vor erhebliche Herausforde-
rungen stellt. „Das größte Problem“, sagt 
Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister von 
Nürnberg und Präsident des Deutschen 
Städtetages, „sind die Unterkünfte“ – und 
zwar sowohl für Asylbewerber als auch für 
Armutsflüchtlinge.

Gerade die Armutsflüchtlinge aus Ru-
mänien und Bulgarien „leben zum Teil 
in überfüllten Wohnungen und in ver-
wahrlosten Immobilien“, heißt es beim 
Deutschen Städtetag. „Viele zahlen hor-
rende Summen an Vermieter von herun-
tergekommenen Immobilien.“ Was das 
konkret bedeutet, zeigte sich im Oktober 
in München. Dort stießen die Behör-
den im Stadtteil Kirchtrudering auf eine 
Unterbringungssituation, die Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD) als „un-
glaubliche Form der Ausbeutung mitten 
in München“ bezeichnete: Im Speicher 
und im Keller eines Zweifamilienhauses 
hausten etwa 30 Personen auf engstem 
Raum und unter katastrophalen hygie-
nischen Verhältnissen. Die Behörden be-
endeten diese „eklatanten und zum Teil 
gefahrdrohenden Missstände“ unverzüg-
lich – und damit auch das mutmaßlich mit 
einer extrem hohen Rendite verbundene 
Geschäftsmodell des Vermieters.

Andere Städte kennen schon länger 
solche Wohnhäuser, in denen skrupel-
lose Vermieter Schlafplätze für monat-
lich mehrere hundert Euro anbieten. 
Mannheim, Duisburg und Dortmund 
sind nur einige der Kommunen, die ein 
besonders beliebtes Ziel von Armutszu-
wanderern aus Rumänien und Bulgarien 
sind. In Dortmund zum Beispiel waren 
im Oktober 2014 knapp 7.000 Menschen 
aus Rumänien und Bulgarien offiziell ge-
meldet, darunter, wie Frank Bußmann, 
der stellvertretende Leiter der städtischen 
Pressestelle, betont, auch Menschen mit 
guter Qualifizierung. Fast zwei Drittel der 
in Dortmund gelandeten Bulgaren und 
Rumänen leben jedoch im Stadtbezirk 
Innenstadt-Nord, der von einer schwie-
rigen sozialen Situation geprägt ist.

modell in dortmund Schon 2011 begann 
die Stadt Dortmund mit der Entwicklung 
einer Strategie, die zur Gründung einer 
„Koordinierungsgruppe EU-Armuts-

summary » 2013 betrug die Nettozuwanderung nach Deutschland 437.000 Personen. Jeder fünfte Einwohner Deutschlands  
hat einen Migrationshintergrund. » menschen mit migrationshintergrund beeinflussen den Markt auch als Käufer von Eigentumswohnungen.  
Manche Immobilieneigentümer sehen die Zuwanderer als Chance. » Eine Änderung des Baugesetzbuches ermöglicht den Bau von  
Asylbewerberunterkünften in Gewerbegebieten.
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zuwanderung“ führte. Diese Strategie 
beinhaltet unter anderem, Lösungen für 
Problemimmobilien zu suchen. Eine sol-
che Lösung fand sich beispielsweise für 
das heruntergekommene, überbelegte 
Wohnhaus in der Brunnenstraße 51 in 
der Nordstadt, das in seinem heutigen 
sanierten Zustand nicht mehr an seine 
Vergangenheit als Schandfleck erinnert.

Möglich machte dieses Erfolgsmodell, 
das mit dem Preis „Soziale Stadt 2014“ 
ausgezeichnet worden ist, eine Koopera-
tion zwischen der Stadt Dortmund, dem 
Wohnungsunternehmen Dogewo21 und 
der Stiftung Soziale Stadt. 2013 erwarb 
die Dogewo21 – sie gehört als Tochter der 
Stadtwerke-Holding zum kommunalen 
Verbund – das verwahrloste Objekt von 
einem privaten Eigentümer und bereitete 
die Sanierung vor. 

kompliziertes modell Dabei kam ein auf 
den ersten Blick umständliches Modell 
zum Tragen: Das Wohnungsunternehmen 
verkaufte die Immobilie an die Stiftung 
Soziale Stadt, die bei der Sanierung Lang-
zeitarbeitslose und schlecht qualifizierte 
Jugendliche einsetzte. Nach Abschluss 
der Arbeiten veräußerte die Stiftung die 
Immobilie zurück an das Wohnungsun-
ternehmen, das die zehn Zwei-Zimmer-
Wohnungen für 5,10 Euro pro Quadrat-
meter vermietet. Die Stiftung ihrerseits 
verwendet den Verkaufserlös, um weitere 
vergleichbare Projekte zu initiieren. Um-
setzen ließ sich das Modell allerdings nur, 
weil sich das Land Nordrhein-Westfalen 
mit 572.000 Euro aus dem Wohnraumför-
derprogramm am rund eine Million Euro 
teuren Vorhaben beteiligte.

Eher ungewollt kam die Berliner Woh-
nungsbaugesellschaft Gewobag in den 
Besitz einer solchen Problemimmobilie. 
Das Haus in der Scharnweberstraße 111 
im Stadtteil Reinickendorf war Teil eines 
Portfolios, das die im Landeseigentum 
befindliche Gewobag 2013 übernahm. 
„Bedrückend“ seien die Verhältnisse da-
mals gewesen, heißt es bei der Gewobag: 
Die Bewohner, größtenteils aus Rumänien 
stammende Roma-Familien, lebten auf 

engstem Raum. Die Gewobag entschied 
sich, das Wohnhaus nicht nur zu sanieren, 
sondern unter Beteiligung der Roma-Fa-
milien auch künstlerisch zu gestalten. Dies 
übernahm die von der Gewobag gegrün-
dete Initiative „Urban Nation“, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, mit künstlerischen 
Mitteln zur Aufwertung von Häusern und 
Quartieren beizutragen. 

„Es geht uns darum, den Roma-Fami-
lien zu helfen, sich in ihr Lebensumfeld zu 
integrieren und sich so eine Zukunftsper-
spektive zu verschaffen“, sagt Dr. Monika 
Lüke, Beauftragte für Integration und Mi-
gration des Berliner Senats. „Ein freund-
liches, nachbarschaftliches Wohnumfeld 
ist dabei von zentraler Bedeutung.“ Die 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 
und Frauen war ebenso ins Vorhaben mit 
dem Namen „Bunte 111“ involviert wie 
das Bezirksamt Reinickendorf und der 
Verein Phinove, der Roma und Sinti be-
treut. Mit den Familien schloss die Gewo-
bag reguläre Mietverträge ab.   

innovative Wege gesucHt Doch mit 
Blick auf die zehntausenden von Asylbe-
werbern, die allein in den letzten Mona-
ten nach Deutschland gekommen sind, 
reichen solche Einzelmaßnahmen nicht 
aus. Allenthalben in Deutschland suchen 
deshalb Kommunen nach Wegen, die 
Unterkunftsproblematik zu lösen. Das 
Land Berlin beispielsweise rief im No-
vember Vermieter von ganz normalen 
Wohnungen dazu auf, ihre Apartments 
an Flüchtlinge zu vermieten. Darüber hi-
naus legte der Senat sechs Grundstücke 
am Stadtrand fest, auf denen Container-

dörfer für Asylbewerber entstehen sollen. 
Das rief zwar umgehend Protestdemons-
tranten auf den Plan, freut aber manche 
Unternehmen: Container-Anbieter wie 
Containex und Siko zählen mittlerweile 
ganz offiziell auch Flüchtlingscontainer zu 
ihren Angeboten.

protest gegen flücHtlinge Protest gibt 
es im noblen Hamburger Stadtteil Harve-
stehude, wo die Stadt aus dem ehemaligen 
Kreiswehrersatzamt ein Flüchtlingsheim 
machen will. Dem Widerstand nicht 
angeschlossen hat sich Uwe Schmitz, 
Vorstandsvorsitzender der Frankonia 
Eurobau, die ganz in der Nähe ihr ex-
klusives Wohnprojekt Sophienterrassen 
realisiert: „Es ist sinnvoll, die Flüchtlinge 
in einem funktionierenden Umfeld unter-
zubringen und nicht in Problemvierteln“, 
schreibt Schmitz auf der Projektwebsite 
der Sophienterrassen. Ähnlich sieht das 
der Verband baden-württembergischer 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men (vbw): Nach seinen Worten sind viele 
Mitgliedsunternehmen bereit, Flüchtlinge 
in ihren Beständen unterzubringen.

Dass manche Immobilieneigentümer 
im Zustrom von Asylbewerbern sogar eine 
Chance sehen, verdeutlicht ein Beispiel aus 
Leipzig. Dort hat die Golden Gate GmbH 
vorgeschlagen, die in ihrem Eigentum be-
findliche ehemalige Bundeswehrklinik in 
Leipzig-Wiederitzsch in ein Asylzentrum 
umzuwandeln. Der Golden Gate GmbH, 
die mittlerweile einen Antrag auf Insolvenz 
in Eigenverwaltung gestellt hat, war es zu-
vor nicht gelungen, andere Nutzungskon-
zepte für das Objekt zu realisieren.

Dafür, dass der Bau von Asylbewerber-
unterkünften beschleunigt werden kann, 
hat der Bund im Oktober die Vorausset-
zungen geschaffen – an ebenjenem Tag, 
an dem Ministerin Hendricks die Im-
mobilienbranche in München versetzte. 
Das Bundeskabinett beschloss damals, 
eine Initiative des Bundesrats zu unter-
stützen, wonach solche Unterkünfte auch 
dann im Innenbereich zugelassen werden 
können, wenn sie sich nicht in die nähe-
re Umgebung einfügen. Das betrifft nach 

„Wohnungseigentums-
politik kann ein Stück 
erfolgreicher Integra-
tionspolitik sein.“
andreas J. Zehnder, Vorstands- 
vorsitzender des Verbands der  
Privaten Bausparkassen (VPB) 
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Angaben des Bundesbauministeriums 
beispielsweise Büro- oder Geschäftshäu-
ser – möglicherweise also eine Chance für 
Eigentümer leer stehender Objekte dieser 
Art. Darüber hinaus wollen Bund und 
Länder das Baugesetzbuch so ändern, dass 
Flüchtlingsunterkünfte unter bestimmten 
Voraussetzungen auch in Gewerbegebie-
ten errichtet werden dürfen.

ausländer als treiber des markts Bei 
allen Problemen durch die Zuwanderung 
sollte allerdings nicht übersehen werden, 
dass Menschen ausländischer Herkunft 
auch für Bewegung auf dem ganz norma-
len Immobilienmarkt sorgen. Das betrifft 
nicht nur Personen und Unternehmen 
ausländischer Herkunft, die ihr Geld in 

als sicher geltende deutsche Immobilien 
investieren, sondern auch Menschen mit 
Migrationshintergrund, die seit Längerem 
in Deutschland leben. Eine vom Verband 
der Privaten Bausparkassen (VPB) in Auf-
trag gegebene Untersuchung hat jedenfalls 
gezeigt, dass 43 Prozent der Teilnehmer an 
der (allerdings ausschließlich auf Deutsch 
durchgeführten und deswegen nur be-
schränkt repräsentativen) Befragung in 
der eigenen Immobilie wohnen. Das sind 
fast so viele wie im Bundesdurchschnitt 
(46 Prozent). „Wohneigentumspolitik“, 
sagt dazu VPB-Vorstandsvorsitzender 
Andreas J. Zehnder, „kann ein gutes Stück 
erfolgreicher Integrationspolitik sein.“ «

Christian Hunziker, Berlin

  135
tausend  Menschen beantragten 
allein in den ersten zehn  
Monaten des Jahres 2014 Asyl  
in Deutschland, 60 Prozent mehr 
als im Vorjahreszeitraum. 
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Rainer Reddehase FRICS, Stuttgart 

 Vor 15 Jahren gründeten Ulrich Jacke FRICS, Andreas Ruf MRICS und Rainer Red-
dehase FRICS die Regionalgruppe Stuttgart. Beratend war in den ersten Jahren 
Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS tätig. Die erste Veranstaltung für die Immo-

bilienwirtschaft in der Region Stuttgart fand am 18. März 1999 bei der Flüwo Bauen 
& Wohnen eG in Stuttgart-Degerloch statt. Dr. Thomas Beyerle erläuterte damals den 
Immobilienmarkt Deutschland. Daher passte es bei der Jubiläumsveranstaltung ganz 
gut, dass Jürgen Rieger, Geschäftsführer der Süddeutsche Wohnen GmbH, den neuen  
Wohnungsmarktbericht Baden-Württemberg präsentierte, den die Südewo zusammen 
mit JLL soeben herausgebracht hat. Inzwischen stand die 100. Veranstaltung der RICS 
Regionalgruppe an: Sie wurde am 8. Dezember 2014 zusammen mit der HypZert in den 
Räumlichkeiten der LBBW in Stuttgart ausgerichtet. Prof. Dr. Dieter Rebitzer berichtete 
über Immobilienrisiken. 

Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS (wissenschaftlicher Leiter) ließ bei seiner Rede 
bei der Jubiläumsveranstaltung die Gründungsgeschichte der ADI Revue passieren. Es 
war ihm damals besonders wichtig gewesen, die Akkreditierung der ADI durch die 
RICS zu bekommen. Der beste Absolvent der ADI, Dominick Mock, wurde mit dem 8. 
Real-Estate-Stuttgart-Award geehrt, den die Real Estate Stuttgart Chartered Surveyors 
GmbH verleiht. Zusätzlich wurde noch die beste Projektgruppe der ADI für das Projekt 
„Rathausgarage Stuttgart“ ausgezeichnet. 

LebensLanges Lernen Durch die immobilienbezogenen Veranstaltungen und Immobi-
lien-Exkursionen erfüllt die RICS Regionalgruppe Stuttgart einen großen Wunsch der 
Mitglieder nach „lebenslangem Lernen“. Dies ist wichtig für die Mitglieder, damit sie 
ihren jährlichen Fortbildungsverpflichtungen nachkommen können.

Für den „großen Neujahrsempfang der Immobilienwirtschaft“, den die DG Hyp 
zusammen mit den immobilienwirtschaftlichen Verbänden am 21. Januar 2015 ausrich-
tet, hat sich bereits Prof. Dr. Margot Käßmann als Rednerin angekündigt. Der „kleine 
Neujahrsemfang der RICS-Vollmitglieder“ findet dann am 28. Januar 2015 statt. 

Beim Jubiläum gab es Gratulationen 
und Urkunden für 15 Jahre RICS  
Regionalgruppe Stuttgart, unter  
anderem vom Vorstandsvorsitzenden 
der RICS Deutschland, Martin Eber-
hardt FRICS (Bild rechts).

Mehrwert für Mitglieder durch  
Vernetzung und Wissenstransfer 

«

RICS Die RICS Regionalgruppe 
Stuttgart feierte vor über  
100 geladenen Gästen am 
30. Oktober 2014 in den 
Räumlichkeiten der Dualen 
Hochschule Baden-Württem-
berg ihr 15-jähriges Beste-
hen. Mitveranstalter war die 
Akademie der Immobilien-
wirtschaft (ADI Stuttgart), 
die ebenfalls ihr 15-jähriges 
Jubiläum feierte. 

www.rics.org/deutschland
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Gemeinsam für ein  
altersgerechtes Quartier

 Der demografische Wandel stellt nicht nur unser Zusammenleben, sondern auch 
die deutsche Wohnungswirtschaft vor tiefgreifende Herausforderungen. Die mei-
sten Menschen möchten so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben. Damit 

dies trotz körperlicher Einschränkungen und Pflegebedarf möglich ist, brauchen wir 
viel mehr altersgerechte Wohnungen. Mehr noch: Es müssen auch Hilfen im Haushalt, 
medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten und Gemeinschaftsaktivitäten im 
Quartier angeboten werden. Denn es wird tendenziell weniger Angehörige geben, die 
sich kümmern. Diese Aufgaben können Wohnungs- und Sozialwirtschaft, ehrenamtliche 
Organisationen und Kommunen nur gemeinsam bewältigen. Wie aber lässt sich eine 
solche Zusammenarbeit gewinnbringend für alle gestalten?

Lücke wird weiter wachsen. Betrachtet man die etwa 2,5 Millionen Haushalte, in 
denen ältere Menschen mit stark eingeschränkter Mobilität leben, so stehen diesen nur 
rund 700.000 altersgerechte Wohnungen gegenüber. Diese Lücke wird ohne deutlichen 
Ausbau des altersgerechten Bestandes bis 2030 auf 2,25 Millionen wachsen. Denn die 
Zahl der Haushalte, die eine altersgerechte Wohnung brauchen, steigt auf 3,36 Millionen 
an, 2050 sogar über vier Millionen. Richtig ist deshalb die Wiedereinführung des Bun-
deszuschusses zum KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“, auch wenn die bislang 
vorgesehene Bundesförderung von 54 Millionen bis 2018 nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein ist. Auch die geplante Anhebung des Zuschusses für Umbaumaßnahmen aus der 
Pflegeversicherung auf 4.000 Euro ist ein längst fälliger Schritt.

Allein in Gebäude zu investieren reicht aber nicht aus. Es müssen auch Angebote 
für ältere Menschen „gleich um die Ecke“ gebündelt werden. Dies gelingt beispielswei-
se durch Quartierskonzepte: So können alle Beteiligten gemeinsam überlegen, welche 
Angebote es tatsächlich gibt und was noch fehlt. Dabei ist vor allem die Kommune als 
neutraler Moderator gefragt. Auch Dienstleistungen, Beratung oder Betreuung im di-
rekten Umfeld müssen künftig stärker bei Wohnkonzepten berücksichtigt werden, was 
nur in Kooperation mit der Sozialwirtschaft gelingt. Für viele Ältere steht jedoch nicht 
nur die Pflege, sondern vor allem die Angst vor Vereinsamung im Vordergrund. Hierfür 
sind Vereine, Quartiersmanagement und vorhandene Gemeinschaftsräume wichtig.

aLLe profitieren von Zusammenarbeit Von einer solchen Zusammenarbeit profitieren 
alle: Kommunen, indem sie die Akzeptanz für lokale Maßnahmen im Viertel erhöhen. 
Wohnungsunternehmen erreichen Mieterstabilität, Kundenzufriedenheit und ein po-
sitives Image. Die Mieter müssen nicht oder erst später in stationäre Einrichtungen 
umziehen. Die Akteure der Sozialwirtschaft schließlich können weitere Kundengruppen 
erschließen und ihre Angebote durch die Einbindung von Ehrenamtlichen erweitern. 

In einer Expertengruppe hat der Deutsche Verband im Rahmen des EU-Projekts 
„Helps“ Handlungsempfehlungen für die erfolgreiche Kooperation im altersgerechten 
Quartier erarbeitet: Im Mittelpunkt stehen Konzepte, der Mehrtwert der Zusammenar-
beit, Finanzierungsmöglichkeiten und die Aufgabe der öffentlichen Hand. Zudem ist der 
Deutsche Verband die Geschäftsstelle des vom Bundesfamilienministerium aufgelegten 
Programms „Anlaufstellen für ältere Menschen“, bei der Wohnungswirtschaft, Träger 
und Kommunen dabei unterstützt werden, Informations- und Beratungsangebote für 
ältere Menschen auszubauen. Ingrid Matthäus-Mayer ist Vorsitzende  

der Expertengruppe des Projekts „Helps“ 
des Deutschen Verbands  

Damit mehr ältere Menschen 
bis ins hohe Alter zu Hause  
leben können, müssen alle 
Akteure im Quartier an einem  
Strang ziehen – eine Koopera- 
tion, von der alle profitieren, 
meint der Deutsche Verband.   

www.deutscher-verband.org

«

Ingrid Matthäus-Mayer, Deutscher Verband   
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B-Standorte für Gewerbeimmobilien
Die Immobilien-Experten des IW Köln erwarten, dass die Attraktivität 
der meisten B-Standorte weiterhin hoch sein wird. Denn nach aktuellen 
Prognosen wird die Einwohnerzahl dort bis 2030 entgegen dem allge-
meinen Trend um 1,6 Prozent zulegen. Besonders starke Zuwächse sind 
für Dresden, Ingolstadt und Leipzig zu erwarten. Für die Studie wurden 
Daten für 20 Städte ausgewertet. 

Prognose der Zunahme der Einwohnerzahlen 
der B-Städte zwischen 2012 und 2030

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
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HamBurg

1600 Wohnungen in Altona  
Im Hamburger Stadtteil Altona wird ein neues 
Wohnquartier gebaut. Wie das „Hamburger 
Abendblatt“ berichtet, ist es das zweitgrößte 
Bauprojekt der Hansestadt nach der Hafen-
city. Bis zum Frühsommer 2015 werden noch 
Wettbewerbe für die geplanten rund 1.600 
Wohnungen abgeschlossen. Auf dem Gelän-
de eines ehemaligen Güterbahnhofs und alten 
Brauereiflächen sollen in einem ersten Bauab-
schnitt die Wohnungen sowie Flächen für Ge-
werbetreibende und Einzelhändler entstehen. 
In einem zweiten Bauabschnitt werden wei-
tere rund 3.500 Wohnungen hinzukommen. 
Dazu muss aber die Deutsche Bahn erst noch 
den Fernbahnhof Altona verlagern. Der neue 
Bahnhof soll 2023 in Betrieb gehen. 

untErnEHmEn

Deutsche Annington plant 
Gagfah-Übernahme 
Die Deutsche Annington will die Gagfah 
kaufen. Falls die Übernahme gelingt, würde 
hierzulande der zurzeit größte Immobilien-
konzern mit insgesamt 350.000 Wohnungen 
entstehen. Das Angebot soll noch vor Weih-
nachten ausgesprochen werden und bis zum 
21. Januar 2015 laufen. Im Management sollen 
sowohl Thomas Zinnöcker,  Gagfah-Chef,  als 
auch sein Finanzvorstand Gerald Klinck sit-
zen. Rolf Buch, der Chef der Deutschen An-
nington, soll das neue Unternehmen leiten.

So soll die Neue Mitte Altona einmal aussehen.

6
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Mittelwert 
B-Städte
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BrandScHutZklaPPEn
arglistiges Verschweigen eines Baumangels durch  
fehlerhafte abrechnung
OLG Jena, Urteil vom 12.02.2014, 7 U 458/13 (rechtskräftig)

Die Beklagte hatte Brandschutzklappen einzubauen. Am 14. Dezem-
ber 1998 kam es zur Abnahme der 15 Klappen. Die Beklagte wies in 
der Schlussrechnung 25 Exemplare aus. Sie gab an, sie habe sich bei 
der Erstellung der Schlussrechnung am eigenen Leistungsverzeichnis 
orientiert, nicht jedoch am späteren Aufmaß, aus dem die tatsäch-
liche Anzahl hervorging. 2010 stellte ein Gutachter die tatsächliche 
Anzahl Brandschutzklappen fest. 2011 – zwölfeinhalb Jahre nach 
der Abnahme – erhob die Klägerin Klage auf Ersatz der Instandset-
zungskosten – mit Erfolg. Das OLG stellt klar, dass das Gewerk der 
Beklagten mangelhaft war, weil zu wenige Brandschutzklappen ver-
baut waren, ferner, dass die Ansprüche der Klägerin – trotz Abnahme 
im Jahr 1998 – nicht verjährt waren. Die Beklagte habe die Klägerin 
arglistig getäuscht (§ 634a Abs. 3 BGB), sodass die Verjährungsfrist 
erst mit Kenntnis der Klägerin hiervon zu laufen begonnen habe.

Praxisrelevanz: Auch lange nach dem vermeintlichen Ablauf der 
Verjährungsfrist können Haftungsansprüche noch „durchschlagen“. 
Die Hürden für die Annahme des arglistigen Verschweigens eines 
Mangels sind niedrig. Neu ist, dass das OLG in seinem Urteil für die 
Annahme der Arglist bei der Abrechnung der Beklagten ansetzte. 
Die fehlerhafte Abrechnung der Beklagten sei arglistig gewesen. 
Hieraus folge, dass sie auch den Baumangel selbst arglistig ver-
schwiegen habe. 
Das Urteil ist rechtskräftig. Es wird die Erhebung des Arglisteinwands 
zukünftig deutlich erleichtern. Ausführenden Unternehmen ist daher 
zu Vorsicht zu raten: Frühe Einbeziehung des Bauherrn in auftre-
tende Probleme ist neben einer beweisfesten Dokumentation das 
stärkste Mittel gegen den Arglistvorwurf. Für Bauherren bedeutet 
das Urteil, dass auch nach dem vermeintlichen Ablauf der Verjäh-
rungsfrist genau zu prüfen ist, ob nicht noch Ansprüche mit Verweis 
auf die Arglist geltend gemacht werden können.

rEcHtSPrEcHung für InVEStorEn 

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Bernhard Berg (55) ist zum ge-
schäftsführer der Hannover leasing 
Investment gmbH bestellt worden. 
In dieser Funktion wird er die Aktivi-
täten im Bereich der Sachwertbetei-
ligungen für institutionelle Investoren 
verantworten. Die Hannover Leasing 
Investment GmbH ist eine 100-prozen-
tige Tochter der Hannover Leasing und 
besitzt seit März 2014 die Erlaubnis für 
die Tätigkeit als Kapitalverwaltungs-
gesellschaft. Berg war vor seinem 
Wechsel zur Hannover Leasing Invest-
ment GmbH seit 2010 Sprecher der 
Geschäftsführung der IVG Institutional 
Funds GmbH, die sich auf das Geschäft 
mit Offenen Immobilienspezialfonds 
fokussierte. Zuvor war er mehrere 
Jahre in immobilienwirtschaftlichen 
Führungspositionen bei der Generali 
Deutschland Immobilien GmbH, bei der 
Aareal Bank, bei der R+V Versiche-
rungsgruppe sowie bei den Provinzial 
Versicherungsanstalten tätig.

ute Jürgensen hat mit Wirkung 
zum 1. november die leitung des 
Bereichs Investment bei Hamburg 
trust übernommen. Sie ist seit Ende 
2012 beim Unternehmen. Jürgensen 
folgt auf Lutz Wiemer, der das Unter-
nehmen verlassen hat. Ute Jürgensen 
war zuvor viele Jahre für die ECE-
Gruppe tätig, unter anderem als Asset 
Managerin Shopping Center und zuletzt 
als Head of Transaction Management 
mit dem Schwerpunkten Logistik, Büro 
und Wohnen.

Köpfe

Bernhard Berg 

Ute Jürgensen 
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dr. Philipp Pröbsting, 
Düsseldorf

unIon InVEStmEnt kauft und VErkauft
der institutionelle Publikumsfonds „uniInstitutional german real Estate“ von union Investment hat das Bürogebäude  
„charlottenstraße 14+15“ am checkpoint charlie in Berlin gekauft. Verkäufer ist eine US-amerikanische Investmentgesellschaft.  
Das zurzeit vollständig an eine große Versicherungsgruppe vermietete neungeschossige Gebäudeensemble mit einer Gesamtfläche von  
rund 7.000 Quadratmetern befindet sich in zentraler Lage im so genannten „Charlotten-Carree“. außerdem hat der fondsanbieter zwei  
gewerbeparks in frankfurt und in langen für den „uniImmo: deutschland“ an die Immobiliengesellschaft Beos veräußert. 

BErlIn-köPEnIck

Buwog plant 650 Wohnungen 

Die Wohnungsgesellschaft Buwog hat als Bauherrin das 
Wohnprojekt „52° Nord“ in Berlin-Köpenick vorgestellt. 
Auf rund 100.000 Quadratmetern entstehen bis zum 
Jahr 2022 in zehn Bauabschnitten 650 Eigentumswoh-
nungen und Reihenhäuser. Die Fertigstellung des ersten 
Bauabschnitts ist für April 2017 geplant. Die Wohnungen 
werden sowohl Selbstnutzern als auch Kapitalanlegern 
zum Kauf angeboten, sodass zumindest ein Teil der Woh-
nungen perspektivisch auch den zunehmend angespann-
ten Köpenicker Mietwohnungsmarkt entlasten wird. 
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nicht in unbegrenzter Menge verfügbar. 
welche Konsequenzen ergeben sich da-
raus? Wir haben 2014 vier Center eröff-
net, für 2015 sind acht Neueröffnungen 
geplant. Das zeigt, es gibt nach wie vor 
Chancen im Markt. Viel bedeutsamer als 
Neuentwicklungen sind Refurbishments, 
um bestehende Center fit für die Zukunft 
zu machen. Dabei kann das Investitions-
volumen durchaus so groß sein wie bei 
einem kompletten Neubau. So wird das 
Marstall-Center in Ludwigsburg im näch-
sten Jahr nach einem Umbau – Kosten: 90 
Millionen Euro – wieder eröffnet.

solche Projekte kann die eCe kaum al-
leine durchführen. wer ist als Kooperati-
onspartner mit von der Partie? Die ECE 
gehört der Familie Otto und ist so aufge-
stellt, dass wir auch große Projekte allein 
realisieren können. Wir nehmen aber bei 
zahlreichen Projekten dennoch Partner 
mit an Bord. Das können institutionelle 
Investoren wie Versorgungswerke ebenso 
sein wie Immobilien-Aktiengesellschaf-
ten, vermögende Privatpersonen oder 
Fonds.

wie werden solche Kooperationen über-
haupt eingefädelt? Man kennt sich in der 
Branche und weiß, was zur Investitions-
strategie der einzelnen Akteure passen 
würde. In der Regel interessieren sich 
mehrere Partner für ein Projekt, die dann 
die Details akribisch prüfen und mit uns 
über die Konditionen verhandeln.

die eCe (assets under Management 
2014: 27 Milliarden euro) ist der größ-
te Betreiber von shoppingcentern in 
europa. was können sie besser als 
ihre Konkurrenz? Als familiengeführtes 
Unternehmen können wir sehr langfri-
stig und partnerschaftlich denken und 
arbeiten. Nationale und internationale 
Investoren schätzen Kooperationen mit 
uns. Besonders wichtig ist ferner, dass wir 

Frau Fisher, das weihnachtsgeschäft ist 
für viele einzelhändler die umsatzstärk-
ste Zeit des Jahres. in shoppingcentern 
dürfte das nicht anders sein? Für die mei-
sten Mieter in Shoppingcentern trifft das 
zu. Wir haben besondere Serviceangebote 
getestet, um den Kauf von Weihnachtsge-
schenken zum Erlebnis zu machen und 
Kunden zu inspirieren. Viele fragen sich 
jedes Jahr: Was soll ich bloß schenken? 
Deswegen haben wir zum Beispiel in 18 
Centern Scouts durch alle Geschäfte ge-
schickt, damit sie Geschenkideen suchen. 
Geschulte Geschenkberater können nun 
Besuchern bei der Suche nach passenden 
Geschenken helfen.    

wer entscheidet, welche events in 
einem shoppingcenter stattfinden? 
Die Centermanager planen frühzeitig 
die vielen Höhepunkte eines Jahres. Lo-
kale Aktionen gehören dazu genauso wie 
hochprofessionelle Events, die sich ein 
Center nur leisten kann, da wir durch 
unsere Größe erhebliche Synergieeffekte 
realisieren können. Ein typisches Beispiel 
hierfür ist das Street Art Festival, welches 
dieses Jahr in der Hamburger Meile ge-
startet wurde.     

shoppingcenter ringen nicht nur in der 
vorweihnachtszeit um die aufmerk-
samkeit der Kunden. wie lässt sich 
die gewinnen? Shoppingcenter müssen 
Marktplatzcharakter haben. Sie sollten 
der Mittelpunkt ihrer näheren Region 
sein. Je besser das gelingt, desto höher ist 
ihre Attraktivität. Vor 50 Jahren, als die 
ersten Shoppingcenter in Deutschland er-
öffnet wurden, standen Bedarfskäufe im 
Mittelpunkt. Heute muss Shoppen Spaß 
machen. Das Entertainment ist längst 
unverzichtbarer Bestandteil jedes erfolg-
reichen Shoppingcenter-Konzepts.

ein shoppingcenter sollte eine zentrale, 
dominante Lage haben. die sind jedoch 

Die Center der Zukunft

Die ece ist europas größter 
shoppingcenter-Betreiber. 
Auch in Deutschland sind die 
Hanseaten der konkurrenz 
davongeeilt, hierzulande ma-
nagen sie fast 100 shopping-
center. 2015 feiert die ece ihr 
50-jähriges Firmenbestehen. 
Die Zukunftsperspektiven von 
shoppingcentern erläutert 
Joanna Fisher, mitglied der 
ece-geschäftsführung.  

„Vor 50 Jahren standen 
in den Shoppingcentern 
Bedarfskäufe im Mittel-
punkt. Heute muss Shop-
pen Spaß machen.“ 
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alle Leistungen von der Projektentwick-
lung über die Architektur, den Bau und 
die Vermietung aus einer Hand anbieten. 
Selbst das Facility Management erledigen 
fast immer unsere eigenen Mitarbeiter. 
Das sichert Qualität und gewährleistet, 
dass wir neue Herausforderungen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln angehen 
können. Aus unserer Größe ergeben sich 
zudem Synergieeffekte, beispielsweise 
beim Vorantreiben von Innovationen, wie 
wir sie in unseren Future Labs erproben, 
etwa Center-Apps oder das RFID-Parken, 
wodurch für Stammkunden das Parken 
vereinfacht wird. Ferner sind unser Image 
und unsere internationale Aufstellung bei 
der Suche nach neuen, attraktiven Einzel-
händlern von Vorteil.     

Können sie konkretisieren, worauf es 
dabei ankommt? Die Lebenszyklen im 
Handel haben sich deutlich verkürzt. Wir 
müssen daher ständig im Blick haben, 
welche Konzepte gerade in Mode kom-
men und welche an Attraktivität verloren 
haben, um unsere Leerstandsquote nied-
rig zu halten. In Deutschland liegt sie im 
Durchschnitt unter einem Prozent. Haben 
Mieter Probleme, gehen wir frühzeitig auf 
sie zu. Wir analysieren mit ihnen die Ver-
kaufsumsätze, manchmal sogar die Kal-
kulation und überlegen, wie die Situation 
verbessert werden kann. 

der Online-Handel floriert. welche Fol-
gen hat dieser Boom für die Zukunft der 
shoppingcenter? Shoppingcenter müssen 
ihre Stärken kennen und vielleicht noch 
konsequenter in die Waagschale werfen. 
Convenience und Erlebnischarakter des 
Shoppens werden noch stärker in den Vor-
dergrund rücken. Online- und Shopping-
center-Welt sind jedoch keine Gegensätze: 
Waren online zu bestellen und im Store 
abzuholen, in den sozialen Netzwerken 
zu kommunizieren sind längst Bestandteil 
unserer Marketingstrategie.      

wodurch unterscheidet sich ein shop-
pingcenter in deutschland von einem 
in italien oder anderswo in europa? 
Deutschland hat es verstanden, seine Städ-
te durch klare Regelungen im Baurecht 
zu schützen. Die meisten Shoppingcenter 
liegen hier in der Innenstadt, nicht weit 
weg von Fußgängerzonen, während sie im 
Ausland viel häufiger auf der grünen Wie-
se zu finden sind. Auch im Branchen-Mix 
gibt es Unterschiede. So sind in Istanbul 
Shoppingcenter ohne großen Entertain-
mentbereich samt Kino und Foodcourt 
undenkbar. Und die Verkaufsfläche ist 
deutlich größer: Sie beträgt bei vielen 
Centern um die 100.000 Quadratmeter.

Bislang ist die eCe, was die wachstums-
regionen betrifft, nur in der türkei und 

in Katar präsent. Können sie sich auch 
engagements in anderen Ländern wie 
Marokko oder tunesien vorstellen? Wir 
denken darüber nach, aber konkrete Pläne 
gibt es noch nicht. Zunächst wollen wir 
vor allem die Präsenz in europäischen 
Kernmärkten – wie Italien und Spanien 
– stärken. Dort shoppen die Menschen 
ebenso gern wie in Deutschland. Daher 
sehen wir, trotz der aktuell nicht gerade 
rosigen wirtschaftlichen Situation, Poten-
zial. Zumal regional die Verhältnisse recht 
unterschiedlich sind. So steht Oberitalien 
wirtschaftlich besser da als manche deut-
sche Region, Barcelona braucht sich vor 
München nicht zu verstecken. 

was wird sich hinsichtlich der aktivi-
täten der eCe in den kommenden zehn 
Jahren ändern? Deutschland wird un-
ser wichtigster Kernmarkt bleiben. Das 
Auslandsgeschäft wird sich jedoch dyna-
mischer entwickeln. Aktuell liegen von 
insgesamt rund 160 Shoppingcentern, die 
wir betreiben, rund 100 in Deutschland. 
Vielleicht wird das Verhältnis 2025 dann 
50 zu 50 sein. Eine konkrete Zielmarke 
haben wir uns aber nicht gesetzt.          

die eCe entwickelt nicht nur shopping-
center, sondern auch Büro-, Logistik- 
und Hotelimmobilien. wollen sie diese 
aktivitäten zukünftig weiter auswei-
ten? Das Geschäft mit anderen Gewer-
beimmobilien ist in den vergangenen 
Jahren stark gewachsen. Es ist aber nicht 
nur ein weiteres Standbein, sondern eine 
wichtige Abrundung unserer Kernkompe-
tenz. Schließlich entwickeln und betreiben 
wir rund um ein Shoppingcenter immer 
öfter gemischt genutzte Immobilien und 
Quartiere, für die wir entsprechende Ex-
perten im Haus benötigen. Das ist auch 
im Wettbewerb ein wichtiges Alleinstel-
lungsmerkmal.
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Zur PersOn Joanna Fisher ist managing 
Director center management bei der ece und 
in dieser Funktion für das Bestandsgeschäft des 
unternehmens verantwortlich. 

«

Norbert Jumpertz, Staig
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onäre Einzelhändler bieten aktuell ihre 
Produkte im Internet an. Auf der anderen 
Seite forcieren immer mehr Händler, die 
ursprünglich rein im E-Commerce- oder 
Versandhandels-Bereich tätig waren, den 
Sprung in den stationären Handel.

Die Digitalisierung Des HanDels Ob 
Smartphone, Tablet-PC, Laptop oder 
stationäres Ladengeschäft: Die Kunden 
nutzen verschiedene Zugangswege, um 
Produkte zu erwerben, und der Wettbe-
werb vollzieht sich auf allen Kanälen. Des-
wegen ist es für den stationären Handel 
wichtig, seine Aktivität auf all jene Kanäle 
auszuweiten. Eine sinnvolle, produktive 
Integration der Medien stellt die aktuelle 
Herausforderung im Einzelhandel dar, 
vor allem den richtigen Anteil der On-
line- und Offline-Aktivitäten rund um 
die Uhr festzulegen. Die meisten Konzepte 
befinden sich noch in der Testphase. Ein 
Beispiel für einen Multi-Channel-Ansatz 

 Die aktuelle Situation im Einzelhan-
del bedeutet für Investoren, dass sie 
sich in Zukunft nicht nur sorgfältig 

in Standortanalysen einarbeiten müssen. 
Vielmehr müssen sie auch die Konzepte 
der Betreiber prüfen, vor allem hinsicht-
lich deren Fähigkeit, auf die dynamische 
Entwicklung im Handel zu reagieren.

Stärkster Motor für diese Entwick-
lungen ist die Technologie. Sie beeinflusst 
zum wesentlichen Teil das Verbraucher-
verhalten und Handelsmanagement. Ver-
braucher benutzen immer häufiger mobile 
Apps oder das Internet, um einzukaufen. 
Electronic- und Mobile-Commerce sind 
jedoch nicht ausschließlich als Rivalen 
zum stationären Handel zu verstehen, 
sie müssen aber im Rahmen eines Mul-
ti-Channel-Ansatzes beachtet werden. 
Die zunehmende Verschmelzung und 
Überlagerung beider Kanäle macht eine 
strikte Trennung zwischen Online und 
Offline nicht mehr möglich. Viele stati-

Mini-Baumärkte in City-Lagen 

Seit gut zwei Jahrzehnten 
zeigt der Einzelhandel in 
Deutschland kein reales 
Wachstum. Um auf dem 
Markt Umsatzsteigerung zu 
erzielen, muss das indivi-
duelle Wachstum fokussiert 
werden. Daraus ergibt sich 
für den Handel der Be-
darf, neue Konzepte, neue 
Vertriebsformen und neue 
Standorte zu entwickeln.

Abbildung rechts:
Im Frühjahr 2015 soll in Kaisers-

lautern das Einkaufszentrum  
„K-in-Lautern“ eröffnet werden, mit 

100 Geschäften und 21.000 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche mitten in 

der Innenstadt, direkt neben dem  
ehemaligen Karstadt-Haus.

Abbildung links:
Shoppingcenter werden trotz  

E-Commerce auch in Zukunft gut laufen, 
prognostizieren Experten – weshalb es 
weiterhin Projektentwicklungen gibt. 

Neue Standorte und Konzepte sind  
gefragt. Im Zentrum von Aachen baut 

ECE derzeit das „Aquis Plaza“. Das 
290-Millionen-Euro-Projekt soll spätes-

tens im Frühjahr 2016 fertig sein.  
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ist der Pop-up-Store von Ebay in Berlin- 
Mitte. Eine Auswahl der Produkte, die 
auf Ebay angeboten werden, wird im La-
dengeschäft präsentiert. Über QR-Codes 
neben den Produkten können die Artikel 
im Laden mit dem Smartphone mobil ge-
kauft werden. 

Der Multi-Channel-Ansatz verändert 
das Informationsverhalten der Kunden 
und bringt neue Erwartungen im Bereich 
Beratung, Verkauf und Service hervor. 
Handelsunternehmen entwickeln sich 
zunehmend zu Technologieunternehmen 
mit neuen Geschäftsmodellen und Mar-
ketingstrategien. Der Trend geht zur Di-
gitalisierung der Verkaufsfläche. Gänzlich 
neue – digital unterstützte – Services wer-
den entwickelt: Mobiles Bezahlen, mobile 
Kundenkarten, Home Delivery sind nur 
einige solcher Beispiele. Manche Unter-
nehmen setzen außerdem auf „Augmen-
ted Reality“, eine computergestützte Er-
weiterung der Realitätswahrnehmung.

summary » stärkster motor für die Entwicklungen im Einzelhandel ist die Technologie. » Handelsunternehmen entwickeln sich  
zunehmend zu Technologieunternehmen mit neuen Geschäftsmodellen und Marketingstrategien. » Eine Herausforderung für Fachmarktbetreiber 
wird die Verlinkung ihrer Online- und Offline-Aktivitäten sein. In diesem Zuge kann man sich in Zukunft auch neue Standortkonzepte der bisher rein  
großflächigen Bau- und Gartencenter vorstellen, etwa in Form von Mini-Baumärkten in City-Lagen.

» 
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Einzelhandelsmieten in 1a- und 1B-Lagen der Großstädte 2013
Monatliche Nettokaltmieten von Ladenflächen (>100 m2) in Euro/m2 

*Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern

Berlin

Hamburg

München

Köln

Frankfurt/Main

Stuttgart

Düsseldorf

Dortmund

Essen

Bremen

Leipzig

Hannover

Nürnberg

Duisburg

Bochum 

Bonn

Münster

Mannheim

Freiburg

Erfurt

12520

8021

95

13024

19030

19055

14014

12015

8518

7516

11040

8012

8212

8014

10017

10040

15035

9024

7738

10015

320

1A-Lagen

1B-Lagen
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Die technologischen Entwicklungen 
wirken sich auf jedes Einzelhandels-
Segment unterschiedlich aus. So werden 
die größten Umsatzverschiebungen in 
den E-Commerce im Non-Food-Bereich 
prognostiziert. Doch auch hier sollte man 
differenzieren, denn es gibt in diesem Be-
reich weiterhin stationäre Handelsfor-
mate, die sich gut entwickeln.

Mini-BauMärkte in Der City Obwohl 
beispielsweise die Marktanteile bei Tier-
bedarf online sehr stark steigen, gibt es 
Anbieter, die mit großflächigen statio-
nären Zoofachmärkten eine einzigartige 
Erlebniswelt mit Serviceeinrichtungen 
bis hin zur Tiermedizin bieten. Die Diffe-
renzierung über Auswahl und Erlebnis ist 
eine Reaktion im stationären Fachmarkt-
bereich. In Zukunft kann man sich auch 
neue Standortkonzepte der bisher rein 
großflächigen Bau- und Gartencenter 
vorstellen, etwa in Form von Mini-Bau-
märkten in City-Lagen. 

Auch Shoppingcenter werden weiter-
hin gut laufen, machen aber angesichts 
der aktuellen Trends einiges durch. Dem 
Showrooming kommt im Shoppingcenter 
verstärkt eine Schlüsselrolle zu. Schon jetzt 
geht rund einem Drittel der Online-Käufe 
ein Besuch in einem stationären Laden 
voraus. Händler aus dem E-Commerce 
machen sich das Touch- und Feel-Erlebnis 
zunutze und präsentieren in einem Laden-
geschäft eine Auswahl ihrer Produkte, die 
dann mit Hilfe eines QR-Codes via Smart-
phone gekauft werden können. Käufer-
gruppen, die dem E-Commerce kritisch 

gegenüberstehen, können auf diese Weise 
erreicht werden. In die genau entgegen-
gesetzte Richtung geht das Konzept des 
ursprünglich reinen Online-Händlers Cy-
perport: Er lässt seinen Kunden die Mög-
lichkeit offen, online bestellte Ware in einer 
der derzeit 14 Filialen abzuholen.

superMärkte BleiBen zukunftsfäHig  
Die Zuwächse im Online-Handel mit Le-
bensmitteln sind hoch, allerdings auf nied-
rigem Niveau. Es sprechen viele Gründe 
dafür, dass die Marktanteile niedriger als 
beispielsweise in Großbritannien bleiben 
und in Deutschland das Filialnetz engma-
schig bleibt. Viele Verbraucher wünschen 
sich Lebensmittel, die frisch, regional 
und nachhaltig sind. Die Lebensmittel-
händler bieten außer den beschränkten 
Öffnungszeiten wenig Schwächen, die 
vom Online-Handel zum kurzfristigen 
Erfolg genutzt werden könnten. So gibt 
es geringe Preisanreize, Lebensmittel im 
Internet zu kaufen, da der Preisdruck 
bei Lebensmitteln hoch ist und Margen 
für die Betreiber gering sind. Deswegen 
wird der E-Commerce mit Lebensmit-
teln auch in Zukunft ein Nischenprodukt 
bleiben. Jedoch entwickeln immer mehr 
Supermärkte E-Commerce-kompatible 
Konzepte: Zum Beispiel mit Services wie 
Click & Collect, bei denen eine Online-
Bestellung in eine Einzelhandelsfiliale ge-
liefert wird. Für Investoren heißt das, dass 
es sich lohnt, weiterhin in Supermärkte zu 
investieren.

Nahezu alle Betreiber im Lebensmit-
telbereich passen derzeit ihre Flächen-
strategien für städtische Räume an. Der 
Grund dafür ist die Reurbanisierung: 
Die Betreiber ziehen in die Städte, da-
hin, wo die Menschen wohnen. Neben 
Supermärk ten zieht es auch großflächige 
Konzepte und Discounter verstärkt ins 
Stadtzentrum. Die neuen Einzelhandels-
konzepte im Lebensmitteleinzelhandel 
zeichnen sich durch eine geringere Ver-
kaufsflächengröße aus. «

Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE Handels-
beratung GmbH und IPH Handelsimmobilien GmbH

Laut IVD-Gewerbe-Preis-Spiegel 
2014/2015 verzeichneten Metropolen 
und größere Städte bei den Einzelhan-
delsmieten Steigerungen um bis zu vier 
Prozent, in Kleinstädten unter 30.000 
Einwohnern gingen die Mieten indes 
um 0,44 Prozent zurück. Die höchsten 
Einzelhandelsmieten werden nach wie 
vor mit großem Abstand in München 
gezahlt. Mit 320 Euro pro Quadratmeter 
liegt die Schwerpunktmiete 130 Euro 
vor dem zweitplatzierten Frankfurt am 
Main mit 190 Euro pro Quadratmeter. 
An dritter Stelle folgt bereits Münster 
mit 160 Euro pro Quadratmeter noch 
vor den Rhein-Metropolen Düsseldorf 
und Köln mit 140 Euro beziehungsweise 
130 Euro pro Quadratmeter. Zwischen 
den Ladenmieten in 1A- und 1B-Lagen 
der deutschen Großstädte zeigen sich 
deutliche Unterschiede. Grund für die 
Schere zwischen den beiden Preisni-
veaus sind die Ladenmieten für Flächen 
in den Top-1A-Lagen, die die Anbieter 
von Luxusmarken aus dem In- und 
Ausland zu zahlen bereit sind. 

EinzELHandELsmiEtEn 

Nach zwei Jahren Bauzeit hat das 
Einkaufszentrum Milaneo kürzlich in 
Stuttgart Eröffnung gefeiert. Es ist 
mit rund 200 Geschäften eines der 
größten Shoppingcenter in der baden-
württembergischen Landeshauptstadt. 
Das Einkaufszentrum hat 43.000 
Quadratmeter Verkaufsfläche.
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Netz gegangen sind, ergibt sich nunmehr 
wieder nur eine Vergütung des tatsächlich 
in das Netz eingespeisten Stroms.

Diese – sich aus den unterschied-
lichen Förderbedingungen des EEG erge-
benden – unterschiedlichen Vergütungs-
strukturen wirken sich nicht nur auf die 
Besteuerung der Ausgangsumsätze des 
Betreibers der PV-Anlage aus, sondern 
haben auch einen unmittelbaren Einfluss 
auf die Vorsteuerabzugsberechtigung und 
auf Zuordnungsentscheidungen. Die Un-
terschiede lassen sich wie folgt darstellen:
 
› Inbetriebnahme der PV-Anlage zwi-
schen 01.01.2009 und 31.03.2012: Da 
der gesamte erzeugte Strom als in das Netz 
eingespeist galt, war die PV-Anlage zwin-
gend dem Unternehmen zuzuordnen – ein 
Zuordnungswahlrecht, ausgeübt durch 
bestimmte Dokumentationspflichten,  
ergab sich nicht. Da der dezentral ver-
brauchte Strom als vom Netzbetreiber an 
den Unternehmer (für dessen nichtun-
ternehmerischen Bereich) geliefert galt, 
ergaben sich keine weiteren Rechtsfolgen.

Investoren von PV-Anlagen verzichten 
meist auf die Anwendung der Kleinun-
ternehmerbesteuerung. Selbst dann, wenn 
die Grenzen der Kleinunternehmerei-
genschaft – bei den Betreibern kleinerer 
PV-Anlagen – nicht überschritten sind. 
Die Regelungen des EEG haben dabei 
entscheidenden Einfluss auf die umsatz-
steuerrechtliche Behandlung der Umsätze 
und den Vorsteuerabzug des Betreibers. 

Während bis 31.12.2008 nur der 
tatsächlich eingespeiste Strom vergütet 
wurde und der vom Erzeuger dezentral 
verbrauchte Strom nicht durch das EEG 
begünstigt war, ergab sich durch die Ver-
änderungen des EEG für die in der Zeit 
vom 01.01.2009 bis 31.03.2012 ans Netz 
angeschlossenen Anlagen auch eine Ver-
gütung des dezentral (z.B. für private Zwe-
cke) verbrauchten Stroms. 

In diesem Modell wurde von einer 
vollständigen Lieferung des erzeugten 
Stroms an den Netzbetreiber und einem 
Rückkauf (Rücklieferung) des dezentral 
verbrauchten Stroms ausgegangen. Für die 
Anlagen, die seit dem 01.04.2012 an das 

Die Einspeisung von regenerativer Energie gegen eine Vergütung stellt eine unternehmerische Betätigung dar. Die 
Betreiber von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) sind damit den Regelungen des Umsatzsteuergesetzes unterworfen.

Der Höchstbetrag, der für die Anerken-
nung umzugsbedingter Unterrichtskosten 
für ein Kind nach § 9 Abs. 2 Bundesum-
zugskostengesetz (BUKG) maßgebend ist, 
beträgt bei Beendigung des Umzugs 
 › ab 01.03.2014 1.802 Euro  
 › ab 01.03.2015 1.841 Euro.

Der Pauschbetrag für sonstige Umzugs-
auslagen nach § 10 Abs. 1 BUKG beträgt:

NEUE PAUschAlEN

Steuerliche Anerkennung  
von Umzugskosten
In einem aktuellen schreiben hat das 
BMF neue Pauschalen festgelegt. Für 
Umzüge, die vor dem 28.02.2015 be-
endet werden, gilt jeweils Folgendes:
BMF, Schreiben v. 06.10.2014, IV C 5 -  
S 2353/08/10007

Immobilien & Steuern

Photovoltaikanlagen und Umsatzsteuer 

›  Inbetriebnahme der PV-Anlage 
bis zum 31.12.2009 sowie ab dem 
01.04.2012: Nur die tatsächlich einge-
speiste Energiemenge wird als Lieferung 
gegenüber dem Leistungsempfänger (im 
Regelfall der Netzbetreiber) steuerbar 
und steuerpflichtig ausgeführt. Soweit 
nicht der insgesamt erzeugte Strom in das 
Netz eingespeist wird, wird die PV-Anlage 
nicht ausschließlich für unternehmerische 
Umsätze verwendet. 

Abhängig davon, ob der Unternehmer 
den nicht eingespeisten Strom für private 
Zwecke oder nichtwirtschaftliche Zwecke 
verwendet, ergibt sich bei Leistungsbezug 
ein Aufteilungsgebot für die PV-Anlage 
oder ein Zuordnungswahlrecht. Soweit 
die PV-Anlage berechtigterweise dem 
Unternehmen voll zugeordnet worden ist, 
muss der dezentral verbrauchte Strom als 
unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 
1b Satz 1 Nr. 1 UStG besteuert werden. 
Weitere Informationen unter http://bit.
ly/1xJDrzi

StB Prof. Rolf-R. Radeisen, Berlin

«

a)  für Verheiratete, Lebenspartner und 
Gleichgestellte i. S. d. § 10 Abs. 2 BUKG 
bei Beendigung des Umzugs

 › ab 01.03.2014 1.429 Euro 
 › ab 01.03.2015 1.460 Euro
b)  für Ledige, die die Voraussetzungen 

des § 10 Abs. 2 BUKG nicht erfüllen,  
bei Beendigung des Umzugs

 › ab 01.03.2014 715 Euro 
 › ab 01.03.2015 730 Euro.
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inländischer und ausländischer Investoren 
ist hoch, die Preise steigen. Zumal die As-
set-Klasse Pflegeimmobilie als stabiles In-
vestment gilt, weil sie durch Mietverträge 
von 20 bis 25 Jahren Laufzeit gekennzeich-
net ist. Zusätzlich werden Pflegeimmobi-
lien vom Staat gefördert und refinanziert. 
Verfügt ein pflegebedürftiger Bewohner 
nicht über ausreichende finanzielle Mittel, 
garantiert der Sozialversicherungsträger 
die Deckung der Kosten. 

Alles in allem entwickelt sich der 
Markt für Pflegeimmobilien in Deutsch-
land recht positiv und könnte in den 
nächsten Jahren noch weiter an Fahrt 
aufnehmen. Ein hemmender Faktor sind 
allerdings noch nicht durchgängig eta-
blierte Investitionsstandards und man-
gelnde Transparenz. Zudem erschweren 
bundesweit ungleiche Regulierungen den 
Markteintritt.

Komplizierter marKteintritt Zurzeit 
gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher 
Landesheimrechte mit baulichen Vor-
schriften. Zusätzlich wird darüber disku-
tiert, die Rolle der Kommunen künftig zu 
stärken, sodass der Abstimmungsbedarf 
weiter zunehmen könnte. Insgesamt ergibt 
sich daraus eine hohe Komplexität für alle 
Marktakteure – Investoren wie Betreiber. 

Es wäre wünschenswert, dass die Poli-
tik zu einer einheitlichen Regulierung auf 
Bundesebene zurückkehrt und dadurch 
mehr Verlässlichkeit schafft. Bis dahin 
ist die intensive Beschäftigung mit den 
lokalen Gegebenheiten, Gesetzen und 
Regelungen unerlässlich. Investitionen 
in Pflegeimmobilien sind daher nicht in 
diversifizierten Portfolios geeignet, es sei 
denn, Anleger gehen den Weg über kom-
petente Partner.

Wie sich die Regulierungen seitens 
der Politik auf den Neubau von Pflege-
heimen auswirken, wird am Beispiel von 
Nordrhein-Westfalen deutlich. Aufgrund 
hoher Auslastung bestehender Senioren-

 Eine Studie von Patrizia prognostiziert 
einen wesentlichen Bedarfszuwachs 
stationärer Pflegeplätze bis 2030. 

Hochrechnungen ergeben, dass bis da-
hin fast ein Drittel der deutschen Bevöl-
kerung über 65 Jahre alt sein wird. Etwa 
3,4 Millionen Menschen werden Pflege in 
Anspruch nehmen müssen. Vor allem in 
deutschen Ballungszentren und bevölke-
rungsreichen Regionen nimmt die Zahl 
der Senioren zu. Aber auch in einigen 
ländlich geprägten Kreisen ist mit ho-
hen Bedarfszuwächsen zu rechnen. Die 
Zahlen der aktuellen Auslastung und des 
künftigen Bedarfszuwachses sind Indi-
katoren dafür, wo Investments in Pfle-
geimmobilien besonders lohnenswert 
sind. Diese Regionen befinden sich vor 
allem in der nördlichen Hälfte Deutsch-
lands, in Baden-Württemberg und in der 
Metropol region München.

Gemäß den genannten Zahlen ist es 
nicht verwunderlich, dass das Interes-
se der Anleger an Pflegeimmobilien in 
Deutschland zunimmt. Die Nachfrage 

Ein lohnender Hype?

Der Markt für Pflegeimmo-
bilien in Deutschland entwi-
ckelt sich positiv und könnte 
in den kommenden Jahren 
weiter an Fahrt aufnehmen. 
Das Investment verspricht 
gute Renditen. Allerdings 
gibt es auch noch ungelöste 
Probleme.
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Bestehende Pflegeheime 
stoßen an ihre Grenzen, Neu-
bauten sind lukrativ, aber oft 

schwierig zu realisieren. 
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Water + Energy
 Elements of Success.
Die ISH ist die Weltleitmesse für den Verbund 
aus Wasser und Energie. Nur hier finden Sie 
zukunftsweisende Technologien mit höchstem 
individuellem Nutzungs komfort. Besuchen Sie 
die führende Leistungsschau für nachhaltige 
Sanitärlösungen, innovatives Baddesign sowie 
energieeffiziente Heizungs-, Klima-, Kälte- und 
Lüftungstechnik in Kombination mit erneuer-
baren Energien. 

www.ish.messefrankfurt.com

Weltleitmesse
Erlebniswelt Bad
Gebäude-, Energie-, Klimatechnik
Erneuerbare Energien
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heime und des prognostizierten hohen Mehrbedarfs eignet sich 
das Bundesland eigentlich als Investitionsziel. Jedoch herrscht seit 
Jahren Stillstand beim Neubau. Verschiedene politische Vorgaben 
führen dazu, dass Investitionen erschwert werden. Erst jüngst 
wurde ein Gesetz verabschiedet, das erhebliche Auswirkungen 
auf die Investition in Pflegeheime haben wird.

In vielen Fällen lohnt sich der Neubau eines Pflegeheims mehr 
als die Modernisierung eines bestehenden Gebäudes. Ältere Pfle-
geheime sind mit den aktuell geltenden Standards verglichen oft 
zu klein, zu alt oder weisen zu wenige Einzelzimmer auf. 

Verzahnung Von pflege und Wohnen Neben Pflegeheimen 
gewinnen auch seniorengerechte Wohnimmobilien als Investi-
tionsobjekte an Relevanz. Denn in Deutschland gilt schon seit 
einigen Jahren gewissermaßen der Grundsatz „ambulant vor sta-
tionär“. Ein Grund dafür ist der Fachkräftemangel in der Pflege, 
der sich bis 2030 weiter zuspitzen wird. Doch seniorengerechte 
Wohnungen sind schon jetzt Mangelware. Dies bietet für Inve-
storen die Chance, außerhalb des klassischen Pflegeheimsektors 
zu investieren.

Auch die Schnittstelle zwischen seniorengerechtem Wohnen 
und Altenpflege wird in Zukunft noch interessanter werden. Die 
Verzahnung beider Segmente in nebeneinander liegenden Ge-
bäuden gewinnt an Bedeutung. Einerseits entwickeln ambulante 
Pflegedienste mehr und mehr Wohn-Pflege-Modelle, anderer-
seits setzen Betreiber stationärer Pflegeeinrichtungen verstärkt 
auf ambulante Pflegeangebote. In neuen Objekten sind Senioren-
wohnungen innerhalb von Pflegeimmobilien oft schon integriert. 
Und eine Ausweitung dieser Angebote wird von Politik und 
Pflegeheimbetreibern zunehmend verfolgt. Aus diesem Grund 
spricht viel dafür, die derzeitig typischen Pflegeimmobilienfonds-
produkte mit Angeboten aus dem Wohnsegment zu erweitern. 
Wohnimmobilien erzielen zwar eine geringere Rendite als Betrei-
berimmobilien, jedoch sind integrierte Modelle altersgerechter 
Wohnformen für Betreiber erfolgversprechend und damit auch 
aus Investorensicht sinnvoll. 

Für Investoren sind Investitionen in Wohn-Pflege-Modelle 
vorerst jedoch nur als Beimischung interessant. Zum einen we-
gen der noch schwach erfüllten Investitionskriterien, zum ande-
ren wegen des noch vergleichsweise geringen Produktangebots. 
Doch durch die Ausbreitung integrierter Wohn-Pflege-Modelle 
in Deutschland ergeben sich in den beiden Segmenten – Pfle-
geimmobilie und seniorengerechtes Wohnen – vielversprechende 
Investitionschancen.

summary » 3,4 millionen Pflegebedürftige wird es in Deutschland 
bis 2030 geben, bestehende Seniorenheime kommen schon jetzt an ihre 
Grenzen. » Bundesweit uneinheitliche regelungen erschweren jedoch 
den Markteintritt und hemmen Neubauprojekte. » Interessant für Inves-
toren sind neben reinen Pflegeheimen auch Immobilien, die Pflege und 
Wohnen verzahnen. Sie werden an Bedeutung zunehmen. 
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«

Jan-Hendrik Jessen, Head of Fund Management Operated Properties  
der Patrizia Deutschland GmbH, Augsburg
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zu einer städtischen Kontrolle über das Baugeschehen. Aber für 
die Architekten sind sie oft ein wirtschaftlich gefährlicher Weg.

EinE BranchE BlutEt aus! Bis zu 50 Prozent der Leistungen 
eines Architekturbüros werden nicht bezahlt. Manche nennen 
das Reise nach Jerusalem, andere Wettbewerb. Die Architekten-
berufsverbände betreiben eine Politik auf Kosten des eigenen Be-
rufsstandes. Weltweit offene, unbezahlte Wettbewerbe zu fordern 
erscheint schon für Außenstehende praxisfern. Eine Politik allein 
für die vielen Mikro-Start-up-Büros führt in der Konsequenz zu 
einer Entprofessionalisierung des eigenen Berufsstandes.

Denn es sind die Architekten, die einen großen Teil ihrer 
Arbeitskraft, Lebensenergie und Finanzen mit unglaublichem 
Idealismus in diese Art von teurer Lotterie stecken. Durch diese 
Verfahren werden unsere urbanen Zentren tatsächlich besser. 
Aber das alles geschieht unter unsinnig hohem Einsatz der Ar-
chitekten und zu einem gigantischen Preis! Das in Deutschland 
praktizierte Wettbewerbswesen ist ineffizient, nicht nachhaltig 
und brutal teuer für die Architekten. Statistische Gewinnaus-
sichten eines hochqualifizierten Wettbewerbsbüros: 9 verlorene 
Wettbewerbe, ein 1. Preis, 13 verlorene Wettbewerbe, ein Auftrag!

architEktEn könnEn gut vErliErEn, könnEn auch gut um-
sonst. Diese Haltung führt zur Selbstausbeutung des Berufs-
standes. Ein unglaublich hoher Aufwand mit hohen Gesamtkos-
ten für die Architekten: Bei zehn teilnehmenden Architekten: 

 Deutschland hat wunderschöne Innenstädte! Viele sind stolz 
auf ihre Baukultur! Veränderungen am Stadtkern werden 
immer sorgfältiger geplant und intensiver abgestimmt. Da-

bei ist ein tieferes Verständnis für die Stadt als gesellschaftliches 
Anliegen entstanden.

Die Oper in Hamburg ist kein Wettbewerb. Aber die  Hafen-
City, der Potsdamer/Leipziger Platz in Berlin, die neue Altstadt in 
Frankfurt am Main, alles Wettbewerbe. Heute regieren politisch 
und architektonisch versierte Stadtbauräte. Sie sind die Supermen 
und Wonderwomen der Immobilienbranche. Über Wettbewerbe 
und Bebauungspläne mit städtebaulichen Verträgen sorgen sie 
dafür, dass kein Bauherr mehr machen kann, was nur er will.

Da Wettbewerbe von privaten Bauherren zumeist nicht ge-
fordert werden können, geht der Deal wie folgt: Du, Bauherr, 
veranstaltest einen Wettbewerb, und dafür bekommst du von uns 
möglicherweise ein höheres Baurecht. Der Wettbewerb kostet 
ja nicht viel! Etwa ein Prozent der Bausumme. Die Architekten 
dürfen sich schon freuen, wenn sie auf den Listen der Stadtpla-
nung stehen. Vielleicht werden sie ja für die nächste Tombola 
ausgewählt, die sie zwar selber bezahlen, nicht aber veranstalten. 

Auch die Architektenkammern fordern Wettbewerbe. Die 
Gründe sind nachvollziehbar: Qualitätssicherung! Gerechteres 
Vergabesystem! Keine Mauscheleien! Junge Büros beteiligen! Etc. 
Wettbewerbe sind sinnvoll. Sie führen zu Auswahlmöglichkeiten 
und damit gewissen Qualitätssteigerungen. Vor allem führen sie 
durch eine Machtverschiebung vom Bauherrn zur Stadt zurück 

Die teuerste Tombola der Welt
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250.000 Euro. Der Bauherr (50.000 Euro) und die Stadt (5000 
Euro) kommen günstiger zum Ziel. Die Last wird größer, denn 
die Anforderungen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. 
Der Aufwand für Erhalt und Entwicklung unserer Innenstädte 
kann nicht allein von Architekten getragen werden. Deutschland 
ist stolz auf seine Wettbewerbskultur. Doch die ist durch die Ent-
wicklungen der letzten Jahre zu einer Ausbeutungskultur mutiert. 
Wie bei „Deutschland sucht den Superstar“, nur dass hier die 
Kandidaten die Sendung bezahlen. 

Die Architekten haben sich durch das Wettbewerbswesen 
daran gewöhnt, dass ein großer Teil ihrer Leistung nicht bezahlt 
wird. Und wenn doch, dann mit Beträgen, die gerade für die 
Modellbauer reichen. Rein objektiv beste Lösungen gibt es in 
der Regel für eine Aufgabe nicht. Je nach Vorliebe des Baude-
zernenten schlägt das Pendel ziemlich unvorhersagbar für die 
Teilnehmer in die eine oder andere Richtung aus.

DiE vErfahrEn wErDEn kompliziErt organisiErt Zunächst 
werden aufwändige, möglichst nichtssagende Ausschreibungen 
von Spezialisten erstellt. Aber die Beurteilungskriterien der Vor-
prüfung sind Schall und Rauch, wenn die Jury zusammenkommt. 
Zwischenpräsentationen, bei denen die Juroren zumeist nicht 
anwesend sind und die Rückfragen von anderen beantwortet 
werden, verwirren nur und sollten nicht allzu ernst genommen 
werden. Der Bauherr ist in der ungewohnten Situation einer Ju-
rysitzung häufig den Profis taktisch und sprachlich unterlegen.

Die tatsächlichen Beurteilungskriterien werden während der 
Jurysitzung spontan erarbeitet. Die Juryarchitekten diskutieren 
zwar wortgewaltig, wollen es sich aber nur ungern mit den Mäch-
tigen verderben und suchen gerne gemeinsame Lösungen mit 
dem Baudezernenten. 

Macht wird ausgeübt durch Rollenzuschreibungen. Es geht 
zu wie in der Oper. Die Architekten werden zu Bittstellern, die 
in der Regel geköpft werden, aus Bauherren werden Ping, Pang 
und Pong, die bei Hofe zu Wohlstand und Baurecht gelangen, die 
Juroren freuen sich, dass sie überhaupt im Chor mitsingen dürfen, 
und die Baudezernenten entscheiden wie Prinzessin Turandot. 
Ziemlich anachronistisch, denn wir leben nicht mehr im Feuda-
lismus. Deshalb möchte kaum einer heute bei der Ausübung von 
Macht als mächtig erkannt werden. 

Darum gibt es Ausschreibungen, Vorprüfungen, Auswahlkom-
missionen für die Teilnehmer, Kolloquien, Kollegien, Zwischen-
präsentationen, Endpräsentationen, Workshops, Schulterblicke, 
Baukommissionen und Jurys, um Macht unsichtbar werden zu 
lassen. Heraus kommt bei alledem viel zu oft rundherum abge-
stimmter Durchschnitt. Im Ergebnis geht es um die Vermeidung 
von Ausreißern nach oben und unten. Der Zeitaufwand für die 
Beteiligten pro Wettbewerb ist sehr unterschiedlich verteilt: 
•	 Baudezernent: 1 Tag.
•	 Jury: zusammen 14 Tage.
•	 Bauherr: 1 Monat.
•	 Architekten: jeder drei Mann-Monate, zusammen bei zehn 

Teilnehmern 2 1/2 Jahre. 
Eine gewaltige Leistung, die zu 90 Prozent gemacht wird, um 
aussortiert zu werden! Das ist eine völlig inakzeptable Situation!

wiE könntE Es BEssEr laufEn? 1. Ganz oben auf der Liste:  Die 
so genannten Wettbewerbe sollten nicht weiter als Akquisition  
der Architekten diskreditiert werden, sondern müssen als urhe-
berrechtlich geschützte Gutachten für sich auskömmlich bezahlt 
werden. Bei der Bemessung der Honorare sollten auch keine Stu-
dentenstundensätze zugrunde gelegt werden, sondern die von 
korrekt bezahlten Architekten in professionellen Büros.
2. Weiter sollten die geforderten Leistungen kritisch überprüft 
und radikal eingeschränkt werden. Denn wer braucht zusätzlich 
Tiefgaragenlösungen, wenn es eigentlich um die Fassade geht? 
3. Auch der Aufwand für die Vorprüfung sollte radikal reduziert 
werden. Sie produziert häufig genug scheinbar objektive Ver-
gleichsfakten, die von den entscheidenden städtebaulich archi-
tektonischen Kriterien ablenken.

Mir geht es dabei um Fairness unter den Planungspartnern. 
Die Gewichte sind deutlich zu Ungunsten der Architekten ver-
rutscht und belasten diese so stark, dass sie nur noch mit Mühe 
ihren eigenen Ansprüchen und den für die Gesellschaft so wich-
tigen Aufgaben gerecht werden können. Die Baudezernenten, 
Architektenkammern und Bauherrenvertreter müssen deshalb 
das Zusammenspiel der Planungspartner neu justieren. Denn 
ein System, das den Idealismus, das Wissen und die unbedingte 
Leistungsbereitschaft der ambitionierten Architekten nicht ho-
noriert, kann nicht gerecht und nachhaltig erfolgreich sein.

Wettbewerbe in ihrer bisherigen Form lassen die Architekten 
ausbluten. Die Partner müssen ihr Zusammenspiel neu justieren.

«
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zur person eike Becker leitet seit Dezember 1999 mit Helge Schmidt gemeinsam das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.
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Die Kaltmiete 
In welchem Bundesland ist ihr Anteil an den 
Monatseinkünften am höchsten/niedrigsten?*

Datenbasis für die Berechnung der durchschnittlichen Angebotspreise waren die im  
ersten Halbjahr 2014 inserierten Angebote auf immonet.de. Die Mietpreise sind Netto-
Kaltmieten bei der Neuvermietung für unmöblierte Wohnungen in Deutschland mit  
60-120 Quadratmetern.

30%
DeutschlanD gesamt
Im Bundesdurchschnitt 
ergibt sich ein Anteil von  
30 Prozent am Monats-
einkommen und bestätigt 
somit die altbekannte Regel.

47%
hamburg
Die Hamburger müssen 
allein für die Miete fast 
die Hälfte ihrer Monats-
einkünfte aufwenden.

26%
sachsen-anhalt
unD sachsen
In den ostdeutschen Bun-
desländern Sachsen und 
Sachsen-Anhalt beansprucht 
die Miete nur ein Viertel  
des Lohns.

* Anteil der Kaltmiete 
an den Monatsein-
künften je Einwohner 
im 1. HJ 2014 in %

grösster 
anteil

Kleinster 
anteil

immowelt.De 

Wohnungspreise 
gehen um bis zu  
26 Prozent zurück
In zehn von 14 Großstädten 
sind die Preise für Eigentums-
wohnungen inflationsberei-
nigt nicht oder kaum gestiegen. 
Das zeigt eine 10-Jahres-Ana-
lyse des Immobilienportals 
immowelt.de. Ein besonders 
deutlicher Preisverfall fand in 
Essen statt.
Gefühlt kennen die Immobi-
lienpreise in Deutschland nur 
eine Richtung: steil bergauf. 
Doch zwischen 2004 und 2014 
sind die Angebotspreise in fast 
jeder zweiten Stadt gesunken. 
In einigen Großstädten gingen 
sie sogar um mehr als 20 Pro-
zent in den Keller: Leipzig (mi-
nus 22 Prozent), Dortmund 
(minus 24 Prozent) und Essen 
(minus 26 Prozent).

ungenutzter wohnraum

In Brandenburgs Provinz bleiben viele Wohnungen leer

In den ländlichen Gegenden in Brandenburg stehen zahlreiche Wohnungen leer. Das geht 
aus einer Antwort des Infrastruktur-Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage hervor. 
Am höchsten ist der Leerstand im Osten des Bundeslandes.
In Forst und Guben (Spree-Neiße) waren zuletzt 15,4 beziehungsweise 14 Prozent der 
Mietwohnungen frei. Aber auch in Wittenberge (Prignitz, 14,7 Prozent) oder Lauchham-
mer (Oberspreewald-Lausitz, 11,6 Prozent) standen viele Wohnungen leer. Vorteil sind 
laut Ministerium äußerst niedrige Mietpreise in der märkischen Provinz von teils unter  
4,50 Euro pro Quadratmeter. Das Land Brandenburg will den Mietanstieg in gefragten 
Gegenden stärker begrenzen, als es die Bundesregierung plant. 

 50
Prozent der Eigentümer 
sehen im Bestellerprinzip 
eine Lösung für das schlechte 
Maklerimage. So eine aktu-
elle Studie von Immonet.de. 
57 Prozent glauben, dass die 
Makler durch das Besteller-
prinzip besser in der Lage 
sind, die Interessen ihres 
Auftraggebers zu vertreten.
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maKler-recht/bewerter-recht

Aktuelle Urteile          

seite 34, 35

aufklärungspflicht des maklers:  
Er muss über laufendes Denkmalschutz-
verfahren informieren. 
Verkehrswertgutachten auf dem  
Prüfstein: OLG Schleswig hebelt  
Sachverständigen-Haftung aus.

bestellerPrinziP

Auch Bundesregierung fordert Nachbesserungen

saVills eröffnet büros in stuttgart
Der immobiliendienstleister savills eröffnet zum 01.01.2015 büros in stuttgart. Das fünfköpfige team unter leitung  
von Dr. frank urfer, Director investment und verantwortlich für das investmentgeschäft von savills in münchen, soll  
das transaktionsgeschäft mit gewerblichen immobilien in baden-württemberg weiter ausbauen. Verkaufsmandate  
über 300 Millionen Euro für die Region Stuttgart sind nach Angaben des Unternehmens bereits gesichert. Die Expansion stellt einen  
weiteren Schritt der Wachstumsstrategie des Deutschlandgeschäfts in Deutschland dar.

Neben dem Bundesrat hat nun auch die 
Bundesregierung gefordert, dass der Ge-
setzentwurf zum so genannten „Besteller-
prinzip“ im Wohnraumvermittlungsgesetz 
nachgebessert wird. 
Dies geht aus der Gegenäußerung der 
Bundesregierung zu der Stellungnahme 
des Bundesrates zum Mietrechtsnovellie-
rungsgesetz hervor. „Die Bundesregierung 
hat erkannt, dass die vom Bundesrat skiz-
zierten Praxisfälle nicht mit dem Koali-
tionsvertrag und vor allem nicht mit der 
Marktpraxis zusammenpassen“, sagt Jens-
Ulrich Kießling, Präsident des Immobili-
enverbands IVD.
Ein Makler dürfe dem aktuellen Gesetz-
entwurf zufolge von einem Mieter nur 
dann eine Provision verlangen, wenn er 
ausschließlich für ihn auf die Suche nach 
einer Wohnung geht. Insbesondere in 
Großstädten hätten Makler allerdings viele 
Kunden mit ähnlichen Suchprofilen. Ein 
Provisionsanspruch bestünde in diesem 
Fall nicht. Im zweiten Fall sucht ein Mak-
ler eine Wohnung für einen Interessenten, 
der diese jedoch ablehnt. Der Makler kann 
diese Wohnung, die er in seinem Portfolio 
hat, nach dem bisher vorliegenden Ent-
wurf nicht provisionspflichtig anbieten 

– auch wenn sie perfekt zu den Anforde-
rungen eines anderen Mieters passe, so der 
IVD-Präsident. 
Der IVD begrüßt daher die Forderungen 
der Bundesregierung und des Bundesrats, 
den Gesetzentwurf dahingehend zu än-
dern, dass ein Makler in bestimmten Fäl-
len einen neuen Auftrag vom Interessenten 
einholen kann. Der Rechtsausschuss des 
Bundestages und das Bundesjustizministe-
rium seien nun gefordert, eine Lösung zu 
finden, die der Vertragsfreiheit Raum für 
wirtschaftliches Handeln lässt. 

Neben dem Bundesrat hat nun auch  
die Bundesregierung gefordert, dass der 

Gesetzentwurf nachgebessert wird. 

ANZE IGE
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mit. Die Beobachtung der Entwicklung 
der Mietpreise von Gewerbeimmobi-
lien liefert somit wichtige Einblicke in 
das Marktgeschehen. Aber sobald es um 
Gewerbemieten geht, ist die Transparenz 
deutlich geringer. Dafür gibt es einen trif-
tigen Grund: Es fehlt schlicht und einfach 
an verlässlichen Daten. 

Diese Lücke möchte das Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) schlie-
ßen. Es hat im Auftrag von Immobilien-
Scout24 mit dem GIMX (Gewerbeim-
mobilienindex) einen Mietpreisindex für 
Gewerbeimmobilien entwickelt. Die Da-
ten von ImmobilienScout24 erfassen auch 
kleinteilige Immobilien, die Indizes heben 
sich dadurch von existierenden Marktbe-
richten ab, die meist nur große Flächen 
ab 200 Quadratmetern, die Spitzenmieten 
oder die Spitzenlagen beobachten. 

Zwölf Städte Sind erfaSSt Die Miet-
preisbeobachtung des GIMX umfasst 
die zwölf größten Städte in Deutschland. 
Dazu gehören die vier Millionenstädte 
Berlin, Hamburg, München und Köln, 
außerdem die A-Standorte Düsseldorf, 
Frankfurt am Main und Stuttgart. Hinzu 
kommen die größten der B-Standorte. 
Diese umfassen Dortmund, Essen und 
Bremen. Aus den neuen Bundesländern 
vervollständigen Leipzig und Dresden die 
Städteauswahl und sollen so ein abgerun-
detes Bild der Mietpreisbeobachtung der 
deutschen Großstädte ermöglichen. 

In der Analyse für den Zeitraum 2008 
bis 2013 stiegen die Indizes für Gewerbe-
mieten in Hamburg am stärksten. So ver-
teuerten sich die Mieten für Büroflächen 
um fast 24 Prozent, der Teilindex für Ein-
zelhandelsflächen stieg sogar um annä-
hernd 26 Prozent. Ursache dafür ist einer-
seits die überproportional steigende Be-
schäftigung in Büroberufen, andererseits 
profitiert der Hamburger Einzelhandel 
von der stetig wachsenden Bevölkerung. 
Die Hansestadt ist die zweitgrößte 

 In München wohnt es sich besonders 
teuer, während in Dortmund die Mieten 
eher niedrig sind. Diese Bestandsauf-

nahme ist wenig überraschend, über die 
Mietentwicklung von Wohnimmobilien 
liegen viele verlässliche Informationen 
vor. Auch die mediale Aufmerksamkeit 
ist enorm hoch. Aber auch Gewerbeim-
mobilien weisen eine hohe Relevanz für 
die Wirtschaft auf. Sie sind eine wichtige 
Anlageklasse für Investoren, sie dienen 
als Kreditsicherheit und bestimmen über 
die Mieten als Teil der Kostenstruktur 
der Unternehmen auch die Güterpreise 

Den Gewerbemarkt durchleuchten

Während es bei Wohn- 
immobilien genaue Markt-
beobachtungen gibt, sieht 
es im Gewerbebereich eher 
mau aus. Der neue Index 
GIMX soll das ändern.

» 

Bislang gab es wenige Daten 
darüber, wie hoch die Miete in 
einem Bürohaus in Berlin ist. 



„Die Einbindung in die kapitalstarke  
Migros-Gruppe erhöht unsere Schlag-
kraft. Wir setzen daher noch stärker  
auf Expansion.“

ANZEIGE

Revitalisierung und Expansion

Die Supermarktkette tegut... will mit einer Aufwertung der Bestandsmärkte,  
einem neuen Vertriebskonzept und einer Expansion auch außerhalb der bisherigen 
Kernmärkte ihren Marktanteil erweitern. Alexander Wilhelm zeigt die Entwick-
lungsstrategien auf.  

zeitnah und umfassend an die Anforderungen des moder-
nen, kundenorientierten Einzelhandels anpassen. 

tegut... ist bei Kommunen ein gefragter Partner. Mit 
welchen Konzepten und Größenformaten ist das Unter-
nehmen am Markt aktiv? Bereits seit 1982 macht sich 
tegut… Gedanken über schmackhafte und gesunde Le-
bensmittel und führt bis zu 30 Prozent Bioprodukte im Sor-
timent. Die langjährige Kompetenz, die Regionalität, das 
Nachhaltigkeitskonzept, die Flexibilität der Flächenforma-
te, aber auch unser soziales Engagement werden von den 
Kommunen honoriert. Insgesamt konzentrieren wir uns auf 
drei Größen: den Lebensmittelfachmarkt mit mindestens 
1.200 bis 2.500 Quadratmetern auf einer Ebene, das Nah-
versorgerformat im ländlichen Raum und das innerstädti-
sche City-Format mit 350 bis 800 Quadratmetern und eini-
ge Kleinläden, die wir als Integrations- und Sozialprojekt 
verstehen, da hier die Anwohner, unterstützt von tegut… 
die Geschäftsführung selbst in die Hand nehmen und häu-
fig mit Integrationsbetrieben zusammengearbeitet wird.
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tegut… fokussiert eine Expansion im Süden Deutsch-
lands, was sind Ihre Ziele? Seitdem wir ein Teil der Genos-
senschaft Migros Zürich sind, haben wir eine deutlich höhe-
re Schlagkraft und verstärken unsere Expansion. Gerade im 
Süden Deutschlands und in Ballungsgebieten können wir 
noch Potenzial heben. Als Vollsortimenter, der einen Um-
satzanteil von 25 Prozent durch Bio-Produkte erwirtschaf-
tet, schaffen wir es, den Kunden in den Ballungsräumen 
das zu bieten, was diese erwarten.
 
Liegt Ihr Fokus derzeit nur auf dem Süden Deutsch-
lands? Nein, auch im bestehenden tegut…-Land gibt es 
für uns noch weiße Flecken. Gerade im Rhein-Main-Gebiet 
erfahren wir großen Zuspruch. Dies sieht man auch daran, 
dass wir uns in den letzten Monaten drei exzellente Stand-
orte in Frankfurt sichern konnten. Die Investoren schätzen 
neben dem Angebot von guten Lebensmitteln auch unser 
neues Ladenkonzept. 

Wie sehen die tegut…-Märkte mit dem neuen Laden-
konzept denn aus? Das neue Konzept orientiert sich noch 
stärker als bisher an den Themen Nachhaltigkeit, Regionali-
tät, Qualität und Servicefreundlichkeit. Der erste Pilotmarkt 
entstand in der Wiesbadener City. Ab 2015 werden alle 
neuen und revitalisierten tegut…- Märkte mit dem neuen 
Ladenkonzept ausgestattet.  Auch Nachhaltigkeit wird bei 
tegut… großgeschrieben. Daher finden die Kunden viele 
regionale Produkte und vor allem eine breite Auswahl an 
Bio-Produkten über das gesamte Sortiment. Unsere Märkte 
betreiben wir mit 100 Prozent Ökostrom und verwenden 
nachhaltige und schadstoffarme Baustoffe. 

Seit 2013 gehört tegut… zur Genossenschaft Migros 
Zürich. Welche Veränderungen gehen damit einher? 
tegut… hat schon im ersten Jahr nach der Übernahme 
mit seinen rund 290 Märkten deutlich zum Einzelhandel-
sumsatz der Migros Zürich beigetragen. Migros möchte 
sich langfristig über tegut… im deutschen Einzelhandels-
markt engagieren. Hierzu wurde die Expansionsabteilung 
personell aufgestockt. Wir prüfen jedes Standortangebot 
individuell und sind flexibel, was die Anpassung unserer 
Konzepte an die Bedürfnisse der Menschen vor Ort und der 
Investoren angeht. Durch die Einbindung in die kapitalstar-
ke Migros Gruppe können wir zudem unseren Marktauftritt 

Alexander Wilhelm  

ist seit 2013 Leiter  

Expansion/Bau/ 

Immobilien und  

Mitglied der Geschäfts-

leitung von tegut...

Kontakt:

www.tegut.com 

expansion@tegut.com 

Tel. 0661-104 600 
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deutsche Großstadt, und ihre Bewohner 
haben das höchste Einkommen unter den 
sieben bedeutendsten Wirtschaftsstandor-
ten in Deutschland. 

Eine ähnlich hohe Kaufkraft haben 
die Münchner. Die bayerische Landes-
hauptstadt profitiert zudem von einer 
steigenden Nachfrage ausländischer Fi-
lialisten nach Einzelhandelsflächen. All 
das hat auch in München die Mieten für 
Einzelhandelsimmobilien nach oben ge-
trieben (plus 15 Prozent). Grundsätzlich 
kann man sagen, dass die Gewerbemieten 
in den meisten Großstädten gestiegen sind 
– nur die Mieten für Einzelhandelsflächen 
in Essen, Leipzig und Dresden gaben 
nach. Auch die Büroflächen haben sich 
nicht flächendeckend rasant verteuert, in 
Frankfurt etwa sind sie nur geringfügig 
gestiegen. Diese Entwicklung lässt sich 
direkt auf die Finanzkrise zurückführen: 
So sanken die Mieten für Büroflächen zwi-
schen 2008 und 2011 am Main um mehr 
als 13 Prozent.

Neben den Einzelindizes für die deut-
schen Großstädte wird für beide Segmente 
auch jeweils ein Top-12-Index berechnet. 
Diese geben einen aggregierten Einblick in 
die Entwicklung des Marktgeschehens in 
den betrachteten Großstädten, allerdings 
erlauben sie keine Rückschlüsse auf die 

Mietentwicklung für ganz Deutschland. 
Der Top-12-GIMX für Büro ist zwischen 
2008 und 2013 um 11,0 Prozent gestiegen 
und somit stärker als der GIMX für Ein-
zelhandel (plus 6,8 Prozent). Hinter dieser 
Entwicklung steht ein stetiger Anstieg der 
Bürobeschäftigung in den letzten Jahren, 
der sich in einer steigenden Nachfrage 
nach Büroflächen und schließlich in stei-
genden Mieten äußert.

GrundlaGe Sind die anGebotSmieten 
Der GIMX wird mit Hilfe eines vom IW 
Köln entwickelten hedonischen Modells 
auf Grundlage der Angebotsmieten von 
Büro- und Einzelhandelsflächen, die über 
ImmobilienScout24 vermarktet werden, 
ermittelt. Der GIMX liefert zunächst auf 
Halbjahresbasis Indexwerte für den Zeit-
raum 2008 bis 2013. Die Indizes sollen zu-
künftig regelmäßig erscheinen und damit 
die bestehenden Indizes von Immobilien-
Scout24 erweitern.

Zur Beobachtung der Mieten und 
Preise von Immobilien haben sich hedo-
nische Verfahren als methodischer Stan-
dard etabliert. Der wesentliche Vorteil he-
donischer Ansätze ist, dass alle inserierten 
Immobilien einer Periode in die Marktbe-
obachtung eingehen, denn das Verfahren 
berücksichtigt die unterschiedliche Qua-
lität der meist ausgesprochen heterogenen 
Immobilien. So umfasst die Datenbasis 
des GIMX sämtliche Immobilientypen der 
Segmente Büro und Einzelhandel. Über 
eine Geocodierung können alle Immobi-
lien vollständig verortet und ihrer Lage 
entsprechend exakt zugeordnet werden.

die laGe bleibt entScheidend So erwies 
sich bei der Analyse des IW Köln insbe-
sondere die Lage als ein entscheidender 
Standortfaktor und ein Kriterium für die 
Miete einer Immobilie. Denn mit der 
Wahl eines bestimmten Standorts legt 
ein Einzelhändler in der Regel langfris-

tig die Erfolgschancen seines Geschäfts 
fest. Auch in der Geschäftswelt kommt 
es auf die Lage an, so sind beispielswei-
se die räumliche Nähe zu den Büros der 
Geschäftspartner und Face-to-Face-Kon-
takte für den Geschäftserfolg von beson-
derer Bedeutung. 

Deshalb sind die besonders begehrten 
Lagen auch durch höhere Mieten ge-
kennzeichnet als die Mieten in weniger 
gefragten Gebieten. Diese so genannten 
Central Business Districts entstammen 
der Grundidee des Stadtstrukturmo-
dells des US-amerikanischen Ökonomen 
Wiliam Alonso. Neben der Distanz der 
einzelnen Inserate zum nächstgelegenen 
Central Business District fließt in die Be-
rechnungen der Gewerbeimmobilienin-
dizes auch die Erreichbarkeit ein. Diese 
wird operationalisiert durch die Entfer-
nungen zu ausgewählten Merkmalen wie 
dem Hauptbahnhof, dem ÖPNV oder der 
Autobahn.

ImmobilienScout24 veröffentlicht be-
reits regelmäßig Informationen über die 
Miet- und Preisentwicklung von Wohn-
immobilien. Diese Indizes laufen unter 
dem Namen IMX (Immobilienindex). Die 
IMX-Familie umfasst Miet- und Preisin-
dizes für Wohnungen und Wohnhäu-
ser. Der neue Gewerbeimmobilienindex 
(GIMX) erweitert dieses Angebot um die 
Mietentwicklung der Gewerbesegmente 
Büro und Einzelhandel. 

Die Ergebnisse erhöhen die Transpa-
renz des Marktes und bieten sowohl den 
Marktteilnehmern als auch den Akteuren 
der Wirtschaftspolitik ein zusätzliches In-
formations- und Steuerungsinstrument. 
Zukünftig werden die Indizes GIMX 
(Büro) und GIMX (Einzelhandel) halb-
jährlich über die „Transparenzoffensive 
Immobilienwirtschaft“ veröffentlicht.

summary » Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat im Auftrag von ImmobilienScout24 mit dem GIMX (Gewerbeimmobilien-
index) einen Mietpreisindex für Gewerbeimmobilien entwickelt. Die Daten erfassen auch kleinteilige Immobilien. » Der GImX wird mit Hilfe eines 
hedonischen Modells auf Grundlage der Angebotsmieten von Büro- und Einzelhandelsflächen ermittelt.

«

Dr. Philipp Deschermeier,  
Institut der deutschen Wirtschaft, Köln

11%
Der Top-12-GIMX für Büro ist 
zwischen 2008 und 2013 um 
11,0 Prozent gestiegen und 
somit stärker als der GIMX für 
Einzelhandel (plus 6,8 Prozent).  



In nur 3 Schritten zu sicheren Immobiliengutachten

Mit dem Standardwerk erstellen Sie kompetent Wertermittlungsgutachten und überprüfen sicher Fremdgutachten. 
Es bietet Ihnen umfangreiches Fachwissen plus wertvolle Arbeitshilfen in einem.

Sicher, schnell und sofort einsetzbar:

> Praxiserprobte Mustergutachten aufrufen.
> Mit dem „Simultan“-Rechner Ertrags-, Sach- und Liquidationswerte berechnen.
> Mustergutachten individuell anpassen und ausdrucken.

Jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich testen.
www.haufe.de/wertermittlung

„Das Handbuch Grundstücks- und Gebäudewert-
ermittlung für die Praxis ist mein täglicher 
Begleiter bei der Erstellung von Wertgutachten. 
Für mich ein Handbuch, das den Titel „… für die 
Praxis“ zu Recht trägt!“
Michael Otto
Diplom-Kaufmann Immobilienökonom (ebs), Sachverständiger für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (TÜV)
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Präsentiert von:

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrecht, MünchenMaklerrecht

war. Nach der Rechtsprechung des BGH 
habe ein Makler seinen Provisionsan-
spruch dann verwirkt, wenn er durch eine 
vorsätzliche oder zumindest grob leicht-
fertige Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten den Interessen seines Auftragge-
bers in schwerwiegender Weise zuwider-
handelt und sich damit seines Lohnes als 
unwürdig erweist (BGH v. 18.02.1976 - IV 
ZR 209/75, WM 1976, 477; v. 15.03.1989 - 
IVa ZR 2/88, WM 1989, 918).

Dazu gehöre auch, so die Richter wei-
ter, wenn der Makler in einem für den 
Auftraggeber wichtigen Punkt vorsätzlich 
oder grob leichtfertig falsche oder unvoll-
ständige Angaben mache. Dabei gelte die 
Aufklärungspflicht unabhängig davon, ob 
bereits ein formelles Denkmalschutzver-
fahren eingeleitet gewesen sei. Sie umfasse 
vielmehr auch die Information, die Stadt 

Sachverhalt: Der Kläger (Maklerkunde) 
hatte ein Haus in N. erworben und beim 
Makler nachgefragt, ob dieses Haus unter 
Denkmalschutz stehe. 

Dies verneinte der Makler zutreffend. 
Er verschwieg dabei aber, dass die Stadt 
als Denkmalschutzbehörde beim Verkäu-
fer bereits angekündigt hatte, das Gebäude 
zur Prüfung der Denkmalschutzsituation 
zu besichtigen. Nachdem der Kläger das 
Objekt erworben hatte, wurde es tatsäch-
lich unter Denkmalschutz gestellt.

entScheidungSgründe: Aus Sicht des 
LG Osnabrück und des OLG Oldenburg 
hat der Makler wegen der unvollständigen 
Auskunft seinen Provisionsanspruch ver-
wirkt. Er hätte den Kläger darüber aufklä-
ren müssen, dass die Stadt mit der Frage 
des Denkmalschutzes des Objektes befasst 

wolle im Rahmen eines Besichtigungster-
mins überprüfen, ob ein formelles Denk-
malschutzverfahren eingeleitet wird. Die-
se Information hätte nicht verschwiegen 
werden dürfen, zumal dem Makler durch 
die Nachfrage des Klägers bewusst gewe-
sen sei, dass es diesem auf die Denkmal-
schutzeigenschaft des Gebäudes ankam. 
Der Beschluss ist rechtskräftig. 

Fazit: Der Makler hätte den Maklerkun-
den über Prüfungstätigkeiten der Stadt 
in Bezug auf den Denkmalschutz des 
Objektes informieren müssen. Ein Mak-
ler erscheint auch dann lohnunwürdig, 
wenn er in einem für den Auftraggeber 
wichtigen Punkt vorsätzlich oder grob 
leichtfertig falsche Angaben macht, wozu 
insbesondere unvollständige Informa-
tionen gehören. Die Aufklärungspflicht 
gilt in diesem Fall unabhängig davon, ob 
bereits ein formelles Denkmalschutzver-
fahren eingeleitet worden ist. Der Umfang 
der Aufklärungspflicht ist nämlich unter 
Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls nach Treu und Glauben der Ver-
kehrssitte zu bestimmen.

Der Makler hat insofern sämtliche 
wertbildende oder aber für den Makler-
kunden im Einzelfall kaufentscheidende 
Informationen, die dem Makler bekannt 
sind, weiterzugeben.

Ein Makler muss den Kunden über 
Prüfungstätigkeiten der Stadt in 
Bezug auf den Denkmalschutz 
informieren. 

«

Aufklärungspflicht des Maklers über Denkmalschutzverfahren 

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg hat ein Urteil des Landgerichts Osnabrück (Az. 3 O 2547/13)  
bestätigt und damit einen Makler zur Rückzahlung von knapp 20.000 Euro verurteilt. 
OLG Oldenburg, Beschluss vom 10.07.2014, Az. 4 U24/14
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entScheidungSgründe: Das OLG Schles-
wig stützte seine ablehnende Entschei-
dung im Wesentlichen auf das Verkehrs-
wertgutachten des von ihm beauftragten 
Sachverständigen S. Dieser ermittelte in 
seinem Gutachten einen Verkehrswert 
von 275.000 Euro und landete damit fast 
punktgenau auf dem streitigen Verkehrs-
wert des beklagten Kollegen. Dass der 
Gutachter S. dabei von einer fast 100 Qua-
dratmeter größeren Bruttogrundfläche als 
der Beklagte ausging und über die Alters-
wertminderung einen Sanierungsrückstau 
von rund 75.000 Euro, also mehr als das 
Doppelte des Beklagten unterstellte, war 
für das OLG Schleswig uninteressant. Es 
beurteilte beide Gutachten als richtig, weil 
der Verkehrswert im Wesentlichen über-
einstimmend ermittelt worden war. 

Nach Auffassung des OLG Schleswig 
war es auch nicht relevant, ob von einem 
Renovierungsbedarf von 30.000 Euro bzw. 
von 80.000 Euro oder mehr ausgegangen 
werde. Es sei dann nur beschrieben, dass 
solche Kosten anfallen könnten, nicht 
aber, ob diese aus der Perspektive eines 
Kaufinteressenten wirklich wertprägend 
seien. Im Streitfall sei in erster Linie die 
begehrte Wohnlage des Hausgrundstücks 
für den Verkehrswert ausschlaggebend 
und mithin der Sanierungsstau nicht in 
dem Maße wertprägend, wie die Klägerin 
meine. Dabei negierte das OLG Schles-
wig völlig, dass die gute Lage bereits im 
Bodenwert berücksichtigt war, was der 
Beklagte in seinem streitigen Gutachten 
auch ausdrücklich dargelegt hatte. 

Für das OLG Schleswig spielte es auch 
keine Rolle, dass der Beklagte von zwei 

Sachverhalt: Ein Sachverständiger ist 
gemäß §839a BGB zum Schadensersatz 
verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder 
grob fahrlässig ein unrichtiges Gutachten 
erstellt hat. Ein wichtiger Anwendungsfall 
ist der Erwerb einer Immobilie im Rah-
men des Zwangsversteigerungsverfahrens, 
denn in einem solchen Fall hat der Kauf-
interessent keine rechtlichen Möglich-
keiten, das Objekt vorher zu besichtigen. 
Er kann das Objekt lediglich auf Basis des 
zugrunde liegenden Verkehrswertgutach-
tens kaufen. 

Das Oberlandesgericht Schleswig hat 
eine Schadensersatzklage abgewiesen, in 
der es um die Haftung eines von der Han-
delskammer Hamburg öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen für die 
Bewertung von Grundstücken geht. Der 
Beklagte hatte für eine Immobilie einen 
Verkehrswert in Höhe von 274.000 Euro 
ermittelt und dabei einen Sanierungsstau 
von 30.000 Euro in Abzug gebracht. Ein 
von der Klägerin beauftragter Gutachter 
ermittelte dann einen Sanierungsbedarf 
von fast dem Zehnfachen. Davon hätte 
nach Auffassung der Klägerin ein Betrag 
von rund 195.000 Euro von dem Beklag-
ten als Sanierungsbedarf berücksichtigt 
werden müssen.

Ein weiterer Fehler des Beklagten be-
stand nach Auffassung der Klägerin darin, 
dass er das Bewertungsobjekt als „Einfa-
milienhaus mit zwei Einliegerwohnungen 
im Dachgeschoss“ dargestellt hatte. Tat-
sächlich handelte es sich lediglich um 
ein ausgebautes Dachgeschoss, was der 
Beklagte ohne Weiteres hätte erkennen 
müssen.

Einliegerwohnungen im Dachgeschoss 
ausgegangen war, obwohl tatsächlich nur 
ein ausgebautes Dachgeschoss mit einer 
Küche vorlag. Es vertrat, der private Nut-
zer könne die Räumlichkeiten verwenden, 
wie er sie vorfinde, oder nach seinen Be-
dürfnissen und Erwartungen mit entspre-
chendem Aufwand umbauen.

Fazit: Die Klägerin hat Nichtzulassungs-
beschwerde vor dem BGH eingelegt. 

Sollte es bei der durch das OLG Schles-
wig geschaffenen Rechtslage bleiben, dann 
hätte dies unübersehbare Folgen für den 
Immobilienmarkt. Die Richtigkeit eines 
Verkehrswertgutachtens würde auf den 
Preis reduziert werden. Dies würde zu 
dem absurden Ergebnis führen, dass ein 
Verkehrswertgutachten sowohl ein re-
novierungsbedürftiges freistehende Ein-
familienhaus als auch ein gut erhaltenes 
Reihenhaus in ähnlicher Lage beschreiben 
könnte. Die berechtigten Nutzungsinte-
ressen der Käufer würden unter den Tisch 
fallen. Es wäre auch gleichgültig, welchen 
Betrag der Käufer bis zu einer sachge-
rechten Nutzung des Objektes investie-
ren müsste. Das Kostenrisiko könnte von 
dem Käufer nicht mehr kalkuliert werden. 
Die Sachverständigenhaftung nach § 839a 
BGB wäre vollständig ausgehebelt worden. 
Damit würde auch das Zwangsversteige-
rungsverfahren als wichtiges Instrument 
der Gläubigerbefriedigung außer Kraft 
gesetzt werden. 

Es ist zu hoffen, dass der BGH das Ur-
teil des OLG Schleswig richtig einzuschät-
zen versteht und allen die unabsehbaren 
Folgewirkungen erspart bleiben. «

Präsentiert von:

Prof. Dr. Karin Kaiser
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, 
HeikendorfBewerterrecht 

Sind 100.000 Euro für die Immobilienbewertung bedeutungslos?

Verkehrswertgutachten und Sachverständigenhaftung auf dem Prüfstein:
OLG Schleswig hebelt Sachverständigen-Haftung nach § 839a BGB aus.
Oberlandesgericht Schleswig, Urteil vom 31.03. 2014, Az. 17 U 42/13
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Haus & Grund MüncHen 

Betriebskostenabrechnung  
bis Jahresende zustellen
Hauptstreitthema zwischen Vermieter und 
Mieter sind nach der jüngsten Statistik des 
Deutschen Mieterbundes für 2013 die Be-
triebskosten. Jede dritte Beratung drehte sich 
um die Betriebskostenabrechnung. Nun – vor 
Jahresende – ist es wichtig, die zwölfmonatige 
Abrechnungsfrist zu beachten.
Die Betriebskostenabrechnung für das Kalen-
derjahr 2013 muss dem Mieter spätestens bis 
zum 31.12.2014 zugestellt werden. Danach ist 
der Vermieter von der Geltendmachung der 
Nachforderung ausgeschlossen.

Immobilienmanagement
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deutlich mehr eigentumswohnungen genehmigt
Baugenehmigungen 2014: Insgesamt wurden von 
Januar bis September 2014 bundesweit 212.600 Neu-
bauwohnungen genehmigt – ein Plus von 5,2 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders stark 
stieg die Zahl der genehmigten Eigentumswohnungen: 
Von Januar bis September 2014 wurde der Bau von 
53.418 Wohnungen genehmigt, rund 5.200 Wohnun-
gen mehr als im Vorjahr (10,8 %). Leicht zurück ging 
hingegen die Zahl der Baugenehmigungen von Ein-  
(- 3,2 %) und Zweifamilienhäusern (-5,1 %).
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IMMobIlIenverwalter  

Neues Mess- und Eichgesetz zum 1. Januar 2015

Das novellierte Mess- und Eichgesetz (MessEG) tritt zu Beginn des näch-
sten Jahres in Kraft. Die neue Mess- und Eichverordnung (MessEV) setzt 
entsprechend dem bereits im Juli 2013 gebilligten MessEG zur Neu-
regelung des gesetzlichen Messwesens europarechtliche Vorgaben um. 
Sie soll künftig die Verwendungsüberwachung von Messgeräten verein-
fachen. Damit gelten ab Januar neue Pflichten für Immobilienbesitzer, 
Wohnungseigentümergemeinschaften sowie Haus- und Immobilienver-
walter. Darauf weist der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter 
(DDIV) hin. Im Rahmen ihrer ordnungsgemäßen Verwaltungstätig-
keit sind Haus- und Immobilienverwalter verpflichtet, Eigentümer und 
Wohnungseigentümergemeinschaften über die neue Anzeigepflicht zu 
informieren. Bei Nichtinformation haftet der Verwalter gegebenenfalls 
wegen schuldhafter Pflichtverletzung.

+5,2%

-3,2%-5,1%

+10,8%

212.600 
neubauwoHnunGen 

53.418  
eIGentuMswoHnunGen 

davon
67.268
eInfaMIlIenHäuser

14.994
ZweIfaMIlIen-
Häuser
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Aktuelle Urteile

recHt

MIetrecHt 
48  Urteil des Monats:  

Unwirtschaftliche Heizungsanlage 
kein Mangel der Mietsache. 
Behördliche Anordnung:  
Nutzungsuntersagung bei  
vermieteten Gewerberäumen. 

49  Gläubigerbenachteiligung:  
Insolvenz des Mieters. 
Geschuldeter Zustand:  
Mängel im Mietpreis. 
Mangelhafte Mietsache:  
Trotzdem Ausübung der  
Verlängerungsoption. 
Suizidgefahr:  
Einstellung der Zwangsräumung. 

woHnunGseIGentuMsrecHt
45  Urteil des Monats: Sanierungs-

anspruch des einzelnen Wohnungs-
eigentümers. 
Sondernutzungsrechte: Keine  
Begründung durch Beschluss.

46  Gemeinschaft: Bauliche Veränderung 
– Beseitigungsanspruch.  
Veräußerungszustimmung: Verwal-
ter kann Schufa-Auskunft verlangen. 
Legionellenprüfung:  
Kostentragung auch der nicht ver-
mietenden Wohnungseigentümer.

47 Veräußerungszustimmung:  
     Veräußerung an Ehegatten 
     (und weitere Urteile).

Sie suchen Grundstücke für Ihr Haus auf dem Land? 
Wir haben die passende Immobilie für Sie.
Auch Flächen für Wind- und Solarenergieanlagen 
fi nden Sie bei uns.

Infos unter
www.bvvg.de

BetrieBskosten 
in der Praxis  
inkl. arbeitshilfen online
Mit diesem Standardwerk können 
Vermieter und Verwalter die 
Betriebskosten schnell, einfach und 
korrekt abrechnen. Die Autorinnen 
erklären jeden Schritt der Abrech-

nung und listen die umlagefähigen Kosten übersicht-
lich auf. Detaillierte Informationen auf dem neuesten 
Rechtsstand und zahlreiche Praxisbeispiele dienen 
der fehlerfreien Betriebskostenabrechnung. Die In-
halte sind: Positionen der Betriebskostenabrechnung, 
umlagefähige Kosten und Verteilerschlüssel, Ein-
wendungen des Mieters, Heiz- und Warmwasserkos-
tenabrechnung. Zudem gibt es Arbeitshilfen online: 
Formulare, Musterbriefe und die Betriebskosten- und 
Wohnflächenverordnung. Mit den Folgen der EnEV 
2014 und den aktuellen BGH-Urteilen.

birgit noack, Martina westner 
Haufe-Lexware, 7. Auflage 2014,  
ISBN: 978-3-648-05538-0, 324 Seiten, 29,95 Euro

Haufe-bucHtIpp

wIesbaden 

Hessen legt Bau- und  
Liegenschaftsverwaltung zusammen
Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) will die Bau- und Lie-
genschaftsämter des Landes zusammenlegen, um damit die Landesverwal-
tung zu straffen. Der Landesbetrieb wird seine Arbeit Anfang 2016 aufneh-
men. Sitz ist Wiesbaden. Die Fusion von Hessischem Baumanagement und 
Hessischem Immobilienmanagement werde die Effizienz in der Verwaltung 
erhöhen, Doppelstrukturen abbauen und durch die Einsparung von voraus-
sichtlich 50 Stellen auch Kosten verringern, betonte der Minister. Der gemeinsame Sitz wird in Wiesbaden sein.
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Statt der bestehenden Kupfer-
kabelnetze sind für den zuneh-
menden Kommunikationsverkehr 
neue Glasfaserkabel angesagt.

Noch ist die Nachfrage nach schnellen 
Datenverbindungen in Deutschland eher 
verhalten. Nach den Zahlen der Bundes-
netzagentur nutzten 2013 gerade einmal 
zehn Prozent der Haushalte Breitband-
anschlüsse, die Datenübertragungsraten 
von bis zu 30 Mbit/s und mehr zuließen. 
Die ganz schnellen Anschlüsse mit Da-
tenübertragungsraten von 100 Mbit/s 
und mehr wurden nur von gut einem 
Prozent der Haushalte genutzt. Noch feh-
len anscheinend die Anwendungen, die 
solch schnelle Verbindungen notwendig 
machen. Doch das wird sich in den kom-
menden Jahren ändern. 

So stellt die Deutsche Telekom bis 
2018 ihr gesamtes Netz auf Internettele-
fonie, sogenannte IP-Telefonie, um. Hin-
zu kommen immer mehr Fernsehange-
bote wie Netflix, die das TV-Programm 
oder Video-auf-Abruf-Dienste über das 
Internet verbreiten. Weitere Anwen-
dungen wie Cloud-Dienste, High-Speed-
Online-Spiele, Online-Videotheken, das 
künftige 3D-TV-Streaming oder Video-
konferenzen lasten das Internet immer 
mehr aus. Eng in den bestehenden Lei-
tungen wird es auch, wenn sich Smart-
Haus-Angebote zur Steuerung von Licht, 
Herd und Rollläden oder die so genannte 
Maschine-zu-Maschine-Kommunikation 
irgendwann durchsetzen werden. 

Viel Bewegung in den datennetzen Seit 
der Liberalisierung der Deutschen Bun-
despost in den 1980er Jahren hat sich bei 
den Datennetzen viel getan. Die regio-
nalen Netze (die „Ebene drei“) werden in 
den Bundesländern überwiegend von den 
Kabelkonzernen Kabel Deutschland, Uni-
tymedia KabelBW, Tele Columbus oder 
PrimaCom betrieben. Doch die Kunden-
zugänge über die Hausanschlüsse („Ebe-
ne vier“ oder auch „letzte Meile) gehören 
teilweise noch den Wohnungsbaugesell-
schaften. Diese müssen mit der rasanten 
Entwicklung Schritt halten. Schon heute 

 Seit September versucht nun der Strea-
ming-Dienst Netflix, auch deutsche 
Kunden für das Fernsehen im Internet 

zu begeistern. Um den Anschluss nicht zu 
verpassen, hat der Pay-TV-Anbieter Sky 
bereits angekündigt, sein Online-Angebot 
ebenfalls auszubauen. Zulauf verzeichnen 
nicht nur Online-Fernsehsender, sondern 
auch Online-Videotheken wie Amazon, 
Maxdome oder Watchever. Das Angebot 
wächst und damit die Probleme für viele 
Wohnungsgesellschaften. Denn in vielen 
Gebäuden dominieren immer noch alte 
Kupferleitungen. Die damit vornehmlich 
betriebene DSL-Technik macht mit knapp 
23,3 Millionen Anschlüssen rund 82 Pro-
zent der Anschlüsse aus. Dahinter folgen 
knapp 4,8 Millionen Breitbandanschlüs-
se der Kabelnetzbetreiber. Die schnellen 
Glasfaseranschlüsse erreichen bisher nur 
etwa 1,4 Millionen Haushalte.

Wohnungsgesellschaften verkaufen 
Datennetze – na und?

Die Aufrüstung der Ka-
belnetzwerke wird in den 
kommenden Jahren Milliar-
den Euro kosten. Investoren 
wollen nun zu diesem Zwe-
cke den Eigentümern deren 
Infrastruktur abkaufen. Sollen 
diese dies zulassen? Welche 
Alternativen gibt es?  
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steigt die abgewickelte Verkehrsmenge 
über Breitbandanschlüsse in Festnetzen 
deutlich an. Ende 2012 lag sie noch bei 
rund sieben Milliarden Gigabyte. Pro An-
schluss und Monat entspricht das einem 
durchschnittlich genutzten Datenvolu-
men von rund 21 Gigabyte. Nach Berech-
nungen der Bundesnetzagentur waren es 
Ende 2013 schon deutlich über acht Mil-
liarden Gigabyte.   

Die bestehenden Kupferkabelnetze 
sind für diesen Kommunikationsverkehr 
nicht ausgelegt. Bei zunehmender Bele-
gung kann das zu verärgerten Mietern 
führen, wenn Geschwindigkeit und Zu-
verlässigkeit der Internetverbindung nicht 
den Erwartungen entsprechen. Mieter 
werden kaum akzeptieren, wenn die ge-
wünschte Fernsehsendung zwischendurch 
stoppt, weil der Computer auf die Signale 
aus dem Internet warten muss. 

Hunderte Milliarden euro nötig Doch 
der Ausbau ist teuer. Nach einer Studie der 
niederländischen Bouwfonds Investment 
Management wären europaweit geschätz-
te 200 bis 250 Milliarden Euro nötig, 
um die Kommunikationsinfrastruktur 
flächendeckend auf den neuesten Stand 
zu bringen. Allein für Deutschland geht 
die Bundesnetzagentur von einem In-
vestitionsvolumen im oberen zweistel-
ligen Milliardenbereich aus. Weder die 
Netzbetreiber noch die Stadtwerke oder 
Wohnungsgesellschaften als Eigentümer 
der Netze oder zumindest Teilen davon 
können diese Summen aufbringen. 

Darum entdecken erste professionelle 
Investoren diesen Markt für sich. Sie 
buhlen bei Netzbetreibern, aber auch bei 
Stadtwerken und Wohnungsgesellschaften 
um die so genannte passive Telekommuni-
kationsinfrastruktur wie Kabel. Die Eigen-
tümer sollen diese Anlageobjekte im Sale-
and-lease-back-Verfahren veräußern. Auf 
der Käuferseite stehen institutionelle In-
vestoren wie Lebensversicherungen und 

Pensionskassen. Diese haben wegen der 
Niedrigzinsphase Probleme, die einst ge-
gebenen Renditezusagen einzuhalten, und 
suchen nach Alternativen zu kaum noch 
verzinsten Staatsanleihen. 

Bisher war die Bereitschaft, diese 
passive Festnetzinfrastruktur, wie Kabel-
netzwerke aus Kupfer oder Koaxialkabel, 
zu verkaufen, nur bei den großen Woh-
nungsunternehmen vorhanden. Einer der 
Vorreiter war die Berliner Wohnungsge-
sellschaft GSW Immobilien. Kurz vor 
dem Börsengang lagerte die GSW ihre 
Telekommunikationsinfrastruktur in die 
Tochtergesellschaft BMH Berlin Media-
haus aus und verkaufte den Kabelnetz-
betreiber an Kabel Deutschland. Rund 
60.000 Haushalte in Berlin werden seit-
dem von Kabel Deutschland versorgt.

auslagerung der Medialen infra-
struktur Auch bei der Gagfah ist „ein 
Großteil der medialen Infrastruktur 
durch mediale Anbieter erworben wor-
den“, wie das Unternehmen auf Anfrage 
mitteilt. Die Kabelnetzbetreiber tragen 
seitdem auch die Kosten des Ausbaus 
und der Modernisierung. Die Deutsche 
Wohnen hat das Geschäftsfeld ebenfalls 
zu 100 Prozent ausgelagert. Nachfrage 
von Investoren gebe es gelegentlich, 

summary » Die Telekommunikations- und Fernsehnetze stoßen künftig immer häufiger an ihre Kapazitätsgrenzen.  
» Der ausbau hin zu modernen Glasfasernetzen ist teuer. » Institutionelle Investoren buhlen darum, den Wohnungs-
gesellschaften diese Netze abzukaufen. » Erste börsennotierte Wohnungsunternehmen haben bereits Erfahrungen 
gesammelt. » Für die unternehmen bedeutet das größere finanzielle Spielräume, aber auch mehr Abhängigkeit. 

ANZE IGE
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erklärt Lars Dormeyer, Geschäftsführer 
der Deutsche Wohnen Construction and 
Facilities GmbH. Ob das Geschäft zum 
Verkauf steht oder verkauft werden soll, 
dazu machte das Unternehmen keine An-
gaben. 

Andere Unternehmen setzen auf Koo-
perationen. Seit Ende 2012 baut zum Bei-
spiel die Deutsche Telekom für die Deut-
sche Annington das Glasfasernetz für ins-
gesamt 171.000 Haushalte aus. Bisher sind 
60.000 Wohnungen mit einem schnellen 
Zugang ausgestattet. Etwa 20.000 Wohn-
einheiten sollen bis Ende 2014 noch mit 
Glasfaseranschlüssen durch die Telekom 
ausgestattet werden. Dafür investiert 
die Telekom einen dreistelligen Milli-
onenbetrag. Die letzten Meter für den 
klassischen DSL-Telefonanschluss sind 
allerdings nicht Bestandteil der Koo-
peration. Vielmehr verlegt die Telekom 
Glasfaserleitungen bis zum jeweiligen 
Haus. Dort findet dann eine Weiterver-
teilung des TV-Signals statt. „Darüber 
hinaus werden in zahlreichen Häusern die 
Glasfaserleitungen vom Keller bis in die 
Wohnungen verlängert“, so die Deutsche 
Annington. „Mit der Glasfaser erhöhen 
wir die Attraktivität unserer Wohnungen 
und sind technologischer Vorreiter in der 
deutschen Immobilienwirtschaft“, erklärte 
Wijnand Donkers, damaliger Vorstands-
vorsitzender der Deutschen Annington, 
zu jener Zeit. 

In Herne haben fünf große Woh-
nungsunternehmen, Herner Gesell-
schaft für Wohnungsbau mbH, Ketteler 
Baugenossenschaft Herne eG, Woh-
nungsgenossenschaft Herne-Süd eG, 
Wohnungsverein Herne eG sowie die 
Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe 
Wanne-Eickel eG, die Versorgung ihrer 
Wohnungen über Glasfasernetz an die 
Firma Pepcom vergeben, die bundesweit 
für Wohnungsunternehmen regionale 
Glasfasernetze errichtet und betreibt. Seit 
dem Frühjahr werden über 6.700 Woh-
nungen an die neue Infrastruktur ange-
schlossen. Anlass war das Auslaufen der 
Versorgungsverträge mit den bisherigen 
Kabelnetzbetreibern. 

VerBandskritik Der GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen sieht den Verlauf 
durchaus kritisch. „Generell stellt das Ei-
gentum an Gebäudenetzen für Wohnungs-
unternehmen als Gebäudeeigentümer ein 
strategisches Asset dar“, erklärt Claus We-
demeier, GdW-Referent für Multimedia 
und IT. „Nach bisherigen Erfahrungen 
haben sich vor allem zwei Geschäftsmo-
dellvarianten bewährt: Im ersten Fall lie-
gen Netzbetrieb und Netzeigentum – auf 
die Laufzeit begrenzt – beim Betreiber, im 
zweiten Fall liegt das Netzeigentum beim 
Wohnungsunternehmen und der Netz-
betrieb beim Dritten“, sagt Wedemeier. 
Liegt das Netzeigentum beim Betreiber, 
empfiehlt der GdW, das Eigentum auf die 
Laufzeit des Vertrages zu begrenzen, damit 
das Dispositionsrecht letztlich beim Woh-
nungsunternehmen verbleibt. „Sofern die 
Übertragung des Netzeigentums auf Inve-
storen oder andere Dritte auf einen defi-
nierten Zeitraum begrenzt wird, würde das 
Modell einer bereits bestehenden Variante 
eines Gestattungsvertrages nahekommen 
und vergleichbare Win-win-Situationen 
ermöglichen“, so Wedemeier. 

liquidität wird frei Der Verkauf kann 
für die Unternehmen auch Vorteile haben. 
So wird bisher gebundene Liquidität frei 
und auch die Modernisierung der Netze 
muss nicht aus eigener Tasche bezahlt wer-
den. „Zentraler Nachteil für Wohnungs-
unternehmen ist der mit einem Verkauf 
von Infrastrukturen in ihrem Gebäude 
verbundene Verlust an künftigen strate-
gischen Gestaltungsmöglichkeiten“, gibt 
Wedemeier zu bedenken. Zudem würden 
sich für Wohnungsunternehmen komple-
xere Vertragsbeziehungen ergeben, da sie 
im Regelfall gegenüber ihren Mietern eine 
Medienversorgung sicherstellen müssten. 
So forderte GdW-Präsident Axel Gedasch-
ko bereits auf der diesjährigen Computer-
messe Cebit Wahlfreiheit für den Mieter 
zwischen Telefonkabel, Kabelfernsehnetz 
und Glasfaser. «

Alexander Heintze, München 

Experten

„Erste Tendenzen der 
Telekommunikationsun-
ternehmen, die passive 
Kommunikationsinfra-
struktur auszulagern 
und sich stärker auf die 
innovationsgetriebenen 
Geschäftsbereiche zu 
konzentrieren, sehen wir 
schon heute.” 
martin Eberhardt FrICs, 
Geschäftsführer der Bouwfonds 
Investment Management  
Deutschland

„Generell stellt das Eigen-
tum an Gebäudenetzen  
für Wohnungsunterneh-
men als Gebäudeeigen-
tümer ein strategisches 
Asset dar.“
Claus Wedemeier, 
GdW-Referent für Multimedia 
und IT



» Neben dem täglichen Blick ins 
Haufe Portal und dem News-
letter ist die Printversion ein 
fachliches Muss für alle am 
deutschen Immobilienmarkt.« 
 
Dr. Thomas Beyerle, 
Managing Director 
Catella Property Valuation GmbH

Das sagen unsere zufriedenen Leser 
zur neuen immobilienwirtschaft!

Das Fachmagazin für die gesamte Branche!

Testen Sie jetzt 3 Ausgaben im Miniabo:

 0800/72 34 253 (kostenlos)

 www.immobilienwirtschaft.de/miniabo
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mobilien unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten optimal betrieben und 
bewirtschaftet werden? Eine RICS-Studie 
bringt es auf den Punkt: „It could be said 
that the FM industry knows the cost of 
everything, but the business value little.”1

Ein PlädoyEr für StratEgiE Facility Ma-
nagement ist auf der operativen Ebene im 
Wesentlichen verantwortlich für die kon-
tinuierliche, verlässliche und auch wirt-
schaftliche Erbringung von immobilien-
bezogenen Dienstleistungen. Letztendlich 
sollte – sofern portfoliostrategisch sinn-
voll – auch der Werterhalt der Immobilien 
von Bedeutung sein.

 Konjunkturelle Dellen in der Real-
wirtschaft führen vielfach immer 
wieder zu analogen Verhaltenswei-

sen. Gleichsam wie ein Mantra werden 
Optimierungspotenziale, Outsourcing, 
Dienstleisterwechsel und Kostenreduzie-
rungsprogramme gepredigt. Doch sparen 
will gelernt sein, oder anders ausgedrückt 
stellt sich doch auch im Facility Manage-
ment (FM) die Frage nach einem intelli-
genten Sparen, nach der Umsetzung von 
Strategien. Doch strategisch denken ist 
nicht gleichbedeutend mit strategischem 
Handeln. Dabei stehen nahezu alle Unter-
nehmen vor derselben Herausforderung: 
Wie können betriebsnotwendige Im-

Es geht um mehr als Werterhalt

Nahezu alle Unternehmen 
stehen vor derselben Heraus-
forderung: Die notwendigen 
Immobilien müssen unter 
wirtschaftlichen Gesichts-
punkten optimal betrieben 
werden. Nur, wie geht das? 
Strategische Überlegungen 
zu einem wertsteigernden 
Facility Management. 

1.)  Ware, J.P. and P. Carder, Raising the Bar: Enhancing  the 
Strategic Role of Facilities Management. 2012, London: 
RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors.

Unternehmen müssen erkennen, wo ihr Facility Management 
steht. Danach wird entschieden, welche Inhalte entlang des 
Entwicklungspfades in welcher Reihenfolge anzugehen sind.
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„Der Facility Manager ist der Vertreter 
des Eigentümers, der einerseits unter 
Abwägung verschiedener Interessen und 
Aspekte, wie etwa der Lebenszykluskos-
tenausrichtung oder der Drittverwen-
dungsfähigkeit eine moderierte und 
strukturierte Verbindung zum Eigentü-
mer schafft. Zum anderen gilt es, neben 
der strategiekonformen Entwicklung des 
Gebäudes einen gesteuerten wirtschaftli-
chen und rechtssicheren Gebäudebetrieb 
sowie die Koordination und die Erbrin-
gung der Facility Services sicherzustellen,“ 
meint Wolfgang Keßler, Leiter Corporate 
Real Estate Management, Infraserv GmbH 
& Co. Höchst KG. 

Im Kern stellt sich die Frage, nach wel-
chen SLAs Leistungen erbracht werden, 
welche Anzahl von Dienstleistern in der 
Beschaffungsstrategie die richtige ist oder 
auch, welche Flächenkonzeptionen ange-
bracht sind, um das Kerngeschäft ideal 
zu unterstützen. Zumeist wird jedoch 
von den vorhandenen Ressourcen nach 
„oben“ geplant in der Hoffnung, dass diese 
Ausprägungen wohl zur Strategie passen 
werden. Vielmehr müsste aber das Facili-
ty Management anfangen, die Unterneh-
mensstrategie und das Kerngeschäft zu 
verstehen und zu fragen, welchen Beitrag 
es leisten muss, damit dieses besser, effek-
tiver oder effizienter funktioniert. 

Damit einhergehend erscheint es ebenfalls 
sinnvoll, nicht nur die Kosten der FM-
Leistungen um Blick zu haben, sondern 
sich gerade eben an den kerngeschäft-
lichen Kennzahlen auszurichten und mes-
sen zu lassen. Wenn klar ist, dass durch 
eine Prozessoptimierung im Facility Ma-
nagement und eine veränderte bauliche 
Situation Passagiere an einem Flughafen 
zehn Minuten mehr Zeit zum Konsumie-
ren haben und damit einhergehend auch 
Umsätze in den umliegenden Geschäften 
steigen, dann dürften sich Kennzahlen wie 
Nutzerzufriedenheit, Prozesskennzahlen 
und gegebenenfalls auch Mieten positiv 
verändern. Dann wird deutlich, wel-

summary » Facility management ist dann mehr als eine reine Kostenposition, wenn es seinen Beitrag und Nutzen auch bewerten kann.  
» Dafür ist eine klare Formulierung der Fm-strategie entlang der kerngeschäftlichen Kennzahlen als Derivat der Unternehmensstrategie notwen-
dig. » Es hilft dabei die Nutzung von reifegradmodellen zur strategischen Positionsbestimmung sowie der Balanced Scorecard oder FM Value 
Map zur FM-Strategieableitung, -formulierung, -entwicklung und -kontrolle. » FM wird bei allen unternehmensstrategischen Entscheidungen 
involviert. » FM im besten Sinn und Verständnis erfordert eine neue sichtweise sowie eine neue hierarchische Integration.

» 

rESSourcEn (inPut)
= Potenzialdimension

›  Personal in Form  
von Stunden und  
Qualifikationsprofilen

›  Technologie  
(GA/GLT/CAFM, etc.)

›  Gebäude/Immobilie
›  Kapital
›  Roh-, Hilfs- und  

Betriebsstoffe

INPut-OutPut-ImPact-mOdEll (IOI) IM FACILITy MANAGEMENT

lEiStungEn (inPut)
= Ergebnisdimension

›  Produkte und Dienstleis-
tungen der Erbringung 
von Facility Services 
(Facility Products)

EffEktE (imPact)
= Wirkungsdimension

›  Auswirkungen für das 
Unternehmen auf Basis 
der kerngeschäftlichen 
Anforderungen

Organisation

Prozess-
dimension Ergebnis

unterstützung der Wettbewerbsvorteile

Produktivität

retrograde Planung und abteilung

Quelle: Bernhold, T. in Anlehnung an den Heijer, A. und de Jonge, H.
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chen Beitrag FM zum Kerngeschäft leistet. 
Denn FM ist mehr als Kosten zur Sicher-
stellung des Immobilienbetriebs. Wenn 
der Input an Ressourcen im Rahmen 
geplanter und strukturierter Prozesse zu 
einem dem Kerngeschäft nützlichen Er-
gebnis oder zu einer Verbesserung dieser 
Situation führt, dann entfaltet FM wahren 
Nutzen. Dann kann Facility Management 
im Ergebnis auch einen Beitrag zur Un-
terstützung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Gesamtunternehmens leisten. 

Dessen ungeachtet spielen finanzielle 
Überlegungen, gerade im unterstützenden 
Bereich, immer eine gravierende Rolle. 
Eine strategische Perspektive negiert das 
auch keineswegs, stellt diese Perspektive 
jedoch in einen größeren Kontext. Im FM 
gelten analoge Maßstäbe wie im sonstigen 
betriebswirtschaftlichen Bereich auch: Zu 
Beginn muss vielfach eine Investition er-
folgen, etwa in die Entwicklung und Um-
setzung einer globalen Beschaffungsstra-
tegie, die Auswirkungen monetärer und 
qualitativer Natur sind dann aber zeitlich 

nun auch strategisches Handeln folgen 
und FM muss erkennen, welche Kenn-
zahlen und Leistungen Wirkung für die 
Organisation entfalten. Daneben müssen 
auch mutige Wege der leistungsspezi-
fischen Veränderung (Outsourcing) und 
ein vitales Bekenntnis zum Markt sowie 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit Dienstleistern im Verständnis stra-
tegischer Partnerschaften erfolgen.

nutzung vorhandEnEr inStrumEntE 
Zuletzt stellt sich die Frage, was zu tun 
ist und welche Instrumente bereits heute 
vorhanden sind, diesen Veränderungs-
prozess zu forcieren und zu begleiten. Auf 
zwei Instrumente und Methoden sei hier 
besonders hingewiesen. Zum einen geht 
es um die Nutzung der Balanced Score-
card als Instrument der Transformation 
der unternehmensstrategischen Vorga-
ben in messbare strategische Ziele im 
FM. Zum anderen ist die grundsätzliche 
Bestimmung der strategischen Position 
auf einem kritischen Entwicklungspfad 
in Form von Reifegradmodellen eine un-
erlässliche Maßnahme. 

Letztere versetzt Unternehmen in die 
Lage zu erkennen, wo ihr Facility Ma-
nagement steht, welche Themen bereits 
gut aufgenommen und adressiert wurden 
und welche Inhalte entlang des Entwick-
lungspfades in welcher Reihenfolge zu 
tun wären. Die Balanced Scorecard ver-
setzt Unternehmen wiederum in die Lage, 
gezielt FM-Strategien in Korrespondenz 
zur Unternehmensstrategie zu entwickeln 
und die Wirksamkeit dergleichen jeweils 
zu überprüfen. Dabei sind die Kennzahlen 
vor allem entlang der kerngeschäftlichen 
Kennzahlen zu bilden, um die Wirksam-
keit der Maßnahmen bewerten zu kön-
nen. Seine volle Wirkung entfaltet Faci-
lity Management zu dem Zeitpunkt, wo 
der Vorstand selbst die Einschätzung hat, 
dass jede unternehmensstrategische Ent-
scheidung unter Beteiligung des Facility 
Managements zu treffen sei. «

Prof. Dr. rer. pol. Torben Bernhold, FH Münster; Ge-
schäftsführender Gesellschafter der ISFM GmbH

„Der Facility Manager 
schafft eine struktu-
rierte Verbindung zum 
Eigentümer.“
Wolfgang Keßler, Leiter Corporate 
Real Estate Management, Infraserv 
GmbH & Co. Höchst KG
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„Geschickt genutzt  
kann FM die Wett- 
bewerbsfähigkeit 
verbessern.“
christian schlicht, Leiter Corporate 
Real Estate Management, Adolf Würth 
GmbH & Co.KG

versetzt festzustellen. Internationale Stu-
dien belegen dabei, dass gerade durch die 
Zentralisierung und Entwicklung ganz-
heitlicher Beschaffungsstrategien nach-
weislich finanzielle Mittel ohne qualitative 
Verluste eingespart werden können. 

vErändErungSbEdarf Die notwendigen 
Veränderungen sind vielfältig und facetten-
haft. Ein neues Selbstverständnis und eine 
veränderte hierarchische Positionierung 
der FM-Funktion mit der Möglichkeit und 
dem Freiraum zur Gestaltung erscheinen 
jedoch zwingend; gegenwärtig vielfach in 
Subfunktionen untergebracht, spricht viel 
für eine strukturelle Aufwertung. 

Die Abkehr von der reinen Kosten-
orientierung erfordert aber auch den 
Nachweis, dass FM diese Impulse für 
das Kerngeschäft entfalten und umset-
zen kann. Die gesamte Branche scheint 
an dieser Stelle gut beraten, dieses inhalt-
liche Vakuum empirisch zu füllen und 
Belege für die Wirksamkeit zu erbrin-
gen. Dem strategischen Denken muss 
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Sonderumlage zuzustimmen sowie Scha-
densersatz aufgrund der verzögerten Re-
novierung der Kellergeschosswohnung 
zu zahlen. Ferner hatte es die Pflicht der 
beiden Eigentümer zum Ersatz künftiger 
Schäden der Kellergeschosseigentümerin 
festgestellt. Auf die Berufung der beiden 
Eigentümer hatte das Landgericht das Ur-
teil aufgehoben und die Klage abgewiesen. 
Es war der Ansicht, die Kostenbelastung 
überschreite die „Opfergrenze“ der be-
tagten und finanzschwachen Eigentümer.
Dem konnte sich der BGH nicht anschlie-
ßen. Die Kellergeschosseigentümerin 
kann jedenfalls sowohl die Zustimmung 
zur anteiligen Kostentragung als auch zur 
Bildung der Sonderumlage verlangen. Je-
der Eigentümer hat einen Anspruch auf 

Fakten: Die Wohnung der Eigentümerin 
des Kellergeschosses weist seit Langem 
Feuchtigkeitsschäden auf, mittlerweile ist 
sie unbewohnbar. Ursache hierfür sind in 
erster Linie Planungsfehler. Die Eigentü-
merin hatte vergeblich die Beschlussfas-
sung über eine entsprechende Sanierung 
der Wohnung unter Bildung einer Son-
derumlage begehrt. Nunmehr hat sie den 
entsprechenden Negativbeschluss ange-
fochten. 
Das Amtsgericht hatte die beiden weite-
ren Eigentümer entsprechend des weiteren 
Antrags der Kellergeschosseigentümerin 
verurteilt, der anteiligen Aufbringung 
der Kosten für die Sanierung der Keller-
geschosswohnung durch die Eigentümer 
und zu diesem Zweck der Bildung einer 

Urteil des Monats:  
Sanierungsanspruch des einzelnen Wohnungseigentümers
Ein einzelner Wohnungseigentümer kann die Sanierung des gemeinschaftlichen Eigentums verlangen, sofern diese  
zwingend erforderlich ist und sofort erfolgen muss. Verzögern die übrigen Eigentümer die Beschlussfassung über eine 
solche Maßnahme schuldhaft, können sie sich schadensersatzpflichtig machen.
BGH, Urteil v. 17.10.2014, V ZR 9/14

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Zugunsten einer Wohnungseigentümerin wurde ein Sondernutzungsrecht an 
einem Kellerraum durch Beschluss begründet. Die Sondereigentumseinheit wurde dann 
veräußert, der Kellerraum „mitverkauft“. Einer der übrigen Eigentümer begehrte nun 
Herausgabe des Raums an die Gemeinschaft gegenüber der Neueigentümerin. Die Klage 
war erfolgreich. Die Eigentümerin hatte kein Sondernutzungsrecht an diesem Raum er-
worben. Der alte Beschluss ist nämlich nichtig. Nach der Rechtsprechung des BGH ist die 
Begründung von Sondernutzungsrechten im Beschlusswege von vornherein unwirksam. 
Fazit: Häufiges Argument zur Verteidigung der eigenen günstigen Rechtsposition bei 
einstimmigen Beschlüssen: Es handele sich gar nicht nur um einen Beschluss, sondern 
um eine Vereinbarung. Selbst wenn man einer derartigen Argumentation im Einzelfall 
folgen wollte, wäre eine entsprechende Vereinbarung jedenfalls dann hinfällig, wenn es 
zu einem Eigentümerwechsel gekommen ist. Da derartige schuldrechtliche Vereinba-
rungen nicht ins Grundbuch eingetragen werden, entfalten sie nämlich keine Bindung 
gegen Rechtsnachfolger. 

SondErnutzungSrEchtE

Keine Begründung  
durch Beschluss
die Begründung eines Sondernut-
zungsrechts ist ausschließlich durch 
Vereinbarung der Wohnungseigentü-
mer möglich. Lediglich ein Beschluss 
der Wohnungseigentümer ist hierfür 
mangels Beschlusskompetenz nicht 
ausreichend. 
LG Hamburg, Urteil v. 09.04.2014, 318 S 117/13

ordnungsmäßige Instandhaltung und 
Instandsetzung des gemeinschaftlichen 
Eigentums. Für die Berücksichtigung fi-
nanzieller Schwierigkeiten oder des Alters 
einzelner Eigentümer ist in solchen Fall-
konstellationen kein Raum.

Fazit: Der BGH hat entschieden, dass 
eine Ersatzpflicht der Eigentümer für sol-
che Schäden an dem Sondereigentum in 
Betracht kommt, die dadurch entstehen, 
dass die gebotene Beschlussfassung über 
die Vornahme zwingend erforderlicher 
Maßnahmen unterbleibt. Eine Haftung 
kann diejenigen Eigentümer treffen, die 
schuldhaft entweder untätig geblieben sind 
oder gegen die erforderliche Maßnahme 
gestimmt bzw. sich enthalten haben.

Präsentiert von:

rechtsanwalt Alexander c. Blankenstein
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht, Düsseldorf

Wohnungs- 
eigentumsrecht
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Fakten: Die Eigentümer hatten beschlossen, die Kosten der jährlich durchzuführenden 
Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen lediglich den vermietenden Eigentü-
mern aufzubürden. Eine Eigentümerin hat den Beschluss angefochten. Die Klage war 
erfolgreich. Der Beschluss widerspricht ordnungsgemäßer Verwaltung und entspricht 
nicht dem Interesse der Gesamtheit der Eigentümer. Eine Differenzierung danach, wel-
che Wohnungen vermietet werden, widerspricht dem Wesen des Eigentums. Der einzel-
ne Eigentümer einer Wohnung gehört der Eigentümergemeinschaft als selbstständiges 
Rechtssubjekt an. Der Eigentümer ist als Einzelperson Eigentümer, gleichzeitig aber 
auch Teilhaber einer Bruchteilsgemeinschaft. Es ist also systemwidrig, nur den einzelnen 
Eigentümer zu betrachten. Die Umlegung der laufenden Kosten der Legionellenprüfung 
auf die vermietenden Eigentümer ist nicht sachgerecht. 
Fazit: Es wird diskutiert, ob die Kosten der Legionellenprüfung auf den Mieter umlegbar 
sind. Selbst wenn man von einer Umlagefähigkeit ausgeht, ist zu berücksichtigen, dass 
nur Betriebskosten umlagefähig sind, die laufend entstehen.

LEgionELLEnPrüfung

Kostentragung auch 
der nicht vermietenden  
Eigentümer 
Es widerspricht den grundsätzen 
ordnungsmäßiger Verwaltung, nur die 
vermietenden Wohnungseigentümer 
mit den laufenden Kosten der Legio-
nellenprüfung zu belasten.  
AG Heiligenstadt, Urteil v. 20.12.2013, 3 C 331/13

Fakten: Einer der Eigentümer hatte eigenmächtig eine bauliche Veränderung vorge-
nommen, nämlich einen Saunaaufbau. Einer der übrigen Eigentümer störte sich hieran 
und hatte eine Beschlussfassung über eine gerichtliche Durchsetzung der Beseitigung 
dieser Veränderung durch die Gemeinschaft initiiert. Der Beschlussantrag wurde mehr-
heitlich abgelehnt. Der Eigentümer wollte darauf die übrigen Eigentümer verpflichten, 
einer gerichtlichen Durchsetzung durch die Gemeinschaft zuzustimmen. Die Klage war 
erfolglos.  Der Anspruch auf Beseitigung einer baulichen Veränderung steht allein den 
einzelnen Eigentümern gegen den jeweiligen Störer zu. Die Gemeinschaft kann zwar 
diesen Individualanspruch an sich ziehen. Ein einzelner Eigentümer kann ein solches 
Vorgehen der Gemeinschaft aber nur in engen Ausnahmefällen verlangen.
Fazit: Die Richter konnten keinen entsprechenden Ausnahmefall annehmen. Soweit 
der klagende Eigentümer behauptet hatte, die Beseitigung des Saunaaufbaus stelle eine 
Maßnahme der ordnungsgemäßen Instandsetzung und Instandhaltung dar, weil die Sub-
stanz des gemeinschaftlichen Eigentums betroffen sei, konnte dem nicht gefolgt werden.

EigEntüMErgEMEinSchAft

Bauliche Veränderung:
Beseitigungsanspruch 
die gemeinschaft kann einen einem 
Eigentümer zustehenden Anspruch auf 
Beseitigung einer baulichen Verände-
rung durch Beschluss der Wohnungsei-
gentümer an sich ziehen. Ein Anspruch 
auf eine entsprechende durchsetzung 
durch die gemeinschaft besteht aber 
nur in engen Ausnahmefällen. 
LG Köln, Urteil v. 28.08.2014, 29 S 233/13

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Der Verwalter teilte dem veräußernden Eigentümer mit, dass eine lapidare 
Mitteilung des potenziellen Erwerbers über sein Vermögen nicht ausreiche. Er forderte 
von ihm eine Schufa-Auskunft hinsichtlich des Erwerbers. Der veräußernde Eigentümer 
erhob Klage gegen den Verwalter mit dem Ziel, diesen zur Erteilung der Veräußerungs-
zustimmung zu verurteilen. Die hatte keinen Erfolg. Wenn dann bereits einigermaßen 
konkret absehbar erhebliche finanzielle Belastungen durch umfangreiche Sanierungs-
maßnahmen auf den einzelnen Eigentümer zukommen, entspricht es einem berechtigten 
Interesse des Verwalters, auch die diesbezügliche Bonität zu klären. Insofern konnte der 
Verwalter auch berechtigterweise auf noch ausstehende Prüfungen verweisen.
Fazit: Die Entscheidung verdeutlicht erneut, dass der Verwalter im Einzelfall durch-
aus berechtigt ist, seine Zustimmung zur Veräußerung einer Eigentumseinheit von der 
Vorlage etwa von Einkommensnachweisen oder auch Schufa-Auskünften abhängig zu 
machen. Im Zweifelsfall sollte der Verwalter auch derart verfahren.

VEräuSSErungSzuStiMMung

Verwalter kann Schufa- 
Auskunft verlangen 
ist nach einer Vereinbarung die zu-
stimmung des Verwalters zur Veräu-
ßerung erforderlich, kann der vom 
veräußernden Eigentümer die Vorlage 
einer Schufa-Auskunft des poten-
ziellen Erwerbers verlangen.  
LG Köln, Beschluss v. 08.09.2014, 29 T 96/14
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fALSchE EntSchEidungEn

Gericht und Willkür
Eine richterliche Entscheidung verletzt 
das Willkürverbot, wenn rechts-
anwendung oder Verfahren unter 
keinem denkbaren Aspekt recht-
lich vertretbar sind. das ist der fall, 
wenn das gericht eine offensichtlich 
einschlägige Vorschrift nicht berück-
sichtigt und im Ausgangsverfahren 
entscheidet, obwohl der klagende 
Wohnungseigentümer nicht aktivlegi-
timiert war, da der geltend gemachte 
Anspruch von der Eigentümerge-
meinschaft hätte geltend gemacht 
werden müssen. Es stellt weiter einen 
Verfassungsverstoß dar, wenn das Ver-
fahren nicht an die WEg-Abteilung des 
Amtsgerichts abgegeben wurde. 
BVerfG, Beschluss v. 28.07.2014, 1 BvR 1925/13

hAuSgELdzAhLung

Bis zur Umschreibung im 
Grundbuch
der veräußernde Eigentümer hat bis 
zur umschreibung des Eigentums im 
grundbuch die hausgelder zu zahlen. 
Abweichende Vereinbarungen sind un-
erheblich. da die Eigentumsumschrei-
bung im grundbuch meist zögerlich 
erfolgt, sehen gängige regelungen 
in den notariellen Verträgen vor, dass 
der Erwerber mit übergabe der Woh-
nung zur hausgeldzahlung verpflichtet 
ist. trotzdem ist der Veräußerer bis zur 
Eigentumsumschreibung im Außen-
verhältnis zur gemeinschaft verpflich-
tet, die hausgelder zu zahlen. Er hat 
aber einen freistellungsanspruch im 
innenverhältnis gegen den Erwerber. 
AG Herne, Urteil v. 16.12.2013, 28 C 46/13

gEPrägE dEr WohnAnLAgE 

Zum maßgeblichen  
Trittschallniveau
Sofern sich aus der teilungserklä-
rung einer Wohnungseigentümerge-
meinschaft keine regelungen zum 
trittschallniveau entnehmen lassen, 
ist für den maßgeblichen trittschall-
wert grundsätzlich auf die Ausgabe 
der din 4109 abzustellen, die zum 
zeitpunkt der Errichtung des betref-
fenden gebäudes galt. im Einzelfall 
kann ein höheres trittschallniveau 
maßgebend sein, wenn sich aus der 
gemeinschaftsordnung entsprechende 
regelungen ergeben oder die Anlage 
aufgrund tatsächlicher umstände ein 
besonderes gepräge erhalten hat.
LG Itzehoe, Urteil v. 18.03.2014, 11 S 101/12; 
Revisionszulassung » 

Fakten: Nach den Bestimmungen der Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung 
ist zur Veräußerung des Sondereigentums die Zustimmung des Verwalters nach der 
Bestimmung des § 12 WEG erforderlich. Einer Verwalterzustimmung bedarf es nach 
den maßgeblichen Regelungen allerdings nicht bei einer Veräußerung an Ehegatten. 
Einer der Wohnungseigentümer wollte seine Eigentumswohnung seiner Frau verkaufen. 
Das Grundbuchamt lehnte allerdings die Eigentumsumschreibung mit der Begründung 
ab, das Bestehen der Ehe sei nicht nachgewiesen. Der Wohnungseigentümer legte Be-
schwerde ein – mithin erfolglos.
Zur Veräußerung des Wohnungseigentums ist nach den Regelungen der Teilungser-
klärung mit Gemeinschaftsordnung grundsätzlich die formgerechte Zustimmung des 
Verwalters erforderlich. Eine Ausnahme besteht lediglich für die Veräußerung an den 
Ehegatten. Soweit sich der Verkäufer nun auf das Vorliegen einer solchen Ausnahme be-
rufen will, muss er diese nach der Bestimmung des § 29 Abs.1 S.2 GBO durch öffentliche 
Urkunden nachweisen. Zwar ist der notarielle Kaufvertrag eine öffentliche Urkunde, er 
erbringt aber keinen Nachweis für den Bestand der Ehe. Zum Nachweis des Bestehens 
der Ehe ist eine aktuelle Eheurkunde vorzulegen.
Fazit: Wenn in der Teilungserklärung bzw. Gemeinschaftsordnung die Zustimmung 
des Verwalters zur Veräußerung einer Sondereigentumseinheit erforderlich ist, im kon-
kreten Fall aber seine Zustimmung nicht erforderlich ist, weil eine in der Vereinbarung 
definierte Ausnahme hiervon vorliegt, hat der Verwalter mit der Veräußerung nichts 
zu tun. Begehrt das Grundbuchamt etwa die Vorlage von Urkunden, die gerade diesen 
Ausnahmefall belegen, ist dies Sache des veräußernden Wohnungseigentümers.

VEräuSSErungSzuStiMMung

Veräußerung an Ehegatten
Ausnahmen von einem nach § 12 Abs. 
1 WEg vereinbarten zustimmungser-
fordernis bedürfen des nachweises in 
der form des § 29 Abs. 1 S. 2 gBo. 
KG, Beschluss v. 20.05.2014, 1 W 234/14
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Präsentiert von:

hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mindeststandard aufweise, der heutigen 
Vorstellungen entspricht. Die ganz herr-
schende Meinung steht demgegenüber auf 
dem Standpunkt, dass der energetische 
Zustand des Gebäudes und die damit in 
Zusammenhang stehenden Energiekosten 
für die Gewährleistung keine Rolle spielen. 
Der BGH teilt diese Ansicht. Eine Aus-
nahme gilt nur dann, wenn der Vermieter 
eine bestimmte energetische Beschaffen-
heit oder einen bestimmten Energiebe-
darf zugesichert hat. In diesem Fall muss 
der Vermieter für das Vorhandensein der 
zugesicherten Eigenschaft einstehen, mit 
der weiteren Folge, dass dem Mieter die 
Gewährleistungsrechte zustehen, wenn 
die zugesicherte Eigenschaft fehlt. Unter 

Fakten: Die Entscheidung betrifft ein in 
Berlin gelegenes Gebäude, das zu DDR-
Zeiten errichtet und im Februar 2007 zu 
Gewerbezwecken vermietet wurde. Der 
Mieter minderte die Miete mit der Be-
gründung, dass die Heizungsanlage über-
dimensioniert sei und unwirtschaftlich ar-
beite. Der BGH lehnte die Minderung ab.
In der instanzgerichtlichen Rechtspre-
chung und der Literatur ist streitig, ob die-
ser Grundsatz auch hinsichtlich der vom 
Vermieter geschuldeten Beschaffenheit 
einer Heizungsanlage gilt. Teilweise wird 
vertreten, der Mieter könne mangels einer 
entgegenstehenden Vereinbarung erwar-
ten, dass die Mietsache hinsichtlich ihrer 
Beschaffenheit und Einrichtungen einen 

Urteil des Monats:  
Unwirtschaftliche Heizungsanlage kein Mangel der Mietsache
dass eine dem vertragsgemäßen zustand der Mietsache entsprechende heizungs- und Belüftungsanlage hohe Energie- 
kosten verursacht, ist bei der Beurteilung, ob ein Mangel der Mietsache vorliegt, nicht von Bedeutung, wenn die Anlage 
dem bei der Errichtung des gebäudes maßgeblichen technischen Standard entspricht und fehlerfrei arbeitet. das gilt  
auch bei einem gewerblichen Mietverhältnis. BGH, Urteil v. 18.12.2013, XII ZR 80/12

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Zwischen Eigentümer und Mieter besteht ein Mietverhältnis über ein zu La-
gerzwecken genutztes Gebäude. Die betreffenden Räume dürfen aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nur dann zu dem vereinbarten Zweck genutzt werden, wenn 
ein zweiter Rettungsweg vorhanden ist. Da dieser Rettungsweg fehlt, hat die Bauauf-
sichtsbehörde gegen den Eigentümer eine sofort vollziehbare Nutzungsuntersagung 
erlassen. Hiergegen hat der Eigentümer Klage erhoben, mit der er unter anderem be-
antragt, die aufschiebende Wirkung anzuordnen. Der Antrag hatte Erfolg: Wird eine 
vermietete Immobilie unter Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften genutzt, 
muss die Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob sie den Eigentümer 
oder den Mieter auf Unterlassung der gesetzwidrigen Nutzung in Anspruch nimmt. Es 
gilt der Grundsatz, dass „zunächst der Mieter bzw. Pächter als Handlungsstörer … vor 
dem Eigentümer bzw. Vermieter als Zustandsstörer heranzuziehen“ ist. 
Fazit: Anders ist es, wenn die Wirksamkeit der Maßnahme eine andere Reihenfolge 
gebietet, was beispielsweise der Fall sein kann, wenn das Objekt ständig wechselnden 
Personen überlassen wird.

BEhördLichE Anordnung

Vermietete Gewerberäume: 
Nutzungsuntersagung 
Verstößt die nutzung der Mietsache 
gegen öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten, so gilt der grundsatz, dass die für 
die überwachung zuständige Behörde 
vor dem Eigentümer bzw. Vermieter 
zunächst den Mieter bzw. Pächter als 
handlungsstörer heranzuziehen hat. 
Anders ist es, wenn die Wirksamkeit 
der Maßnahme eine andere reihen-
folge gebietet.
BayVGH, Beschluss v. 28.07.2014, 2 Cs 14.1326

Umständen könne eine unwirtschaftlich 
arbeitende Heizungsanlage gegen den 
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz verstoßen 
und damit bei der Abrechnung der Be-
triebskosten von Bedeutung sein. Dem 
Mieter stehe jedoch kein Anspruch auf 
Modernisierung der Anlage zu; deshalb sei 
er auch nicht zur Minderung berechtigt. 

Fazit: Eine nach heutigem Standard un-
zureichende Möglichkeit zur Steuerung 
und Regulierung der Heizungsanlage ist 
ebenfalls nicht als Mangel zu bewerten. 
Maßgeblich ist auch insoweit nur, dass 
die Anlage dem zur Zeit ihrer Errichtung 
geltenden Standard entspricht. Derselbe 
Grundsatz gilt für den Wärmeschutz.
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Fakten: Zwischen einem Grundstückseigentümer als Vermieter und einer GmbH als 
Mieterin bestand ein Mietvertrag über Gewerberäume. Ab Juli 2005 war die Mieterin 
nicht mehr in der Lage, die Miete zu bezahlen. Der Vermieter erwirkte wegen der Miet-
rückstände ein Versäumnisurteil, aus dem er die Zwangsvollstreckung im Wege der 
Pfändung der Geschäftskonten der Mieterin betrieb. Dies war deshalb möglich, weil die 
Kunden der GmbH fällige Zahlungen weiterhin auf das gepfändete Konto überwiesen. 
Nunmehr hat der Insolvenzverwalter die aufgrund des Pfändungs- und Überweisungs-
beschlusses erfolgten Zahlungen gegenüber dem Vermieter angefochten. 
Nach § 133 Abs. 1 InsO ist eine Rechtshandlung anfechtbar, die der Schuldner in den 
letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit dem 
Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der andere Teil 
vermuten konnte, dass die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und dass die 
Handlung die Gläubiger benachteiligte. Gleichwohl erfüllt das Verhalten der Mieterin 
nach der Ansicht des BGH nicht den Tatbestand des § 133 Abs. 1 InsO. Der BGH führt 
aus, dass eine Gleichstellung der Unterlassung mit einer Rechtshandlung voraussetze, 
dass die Unterlassung bewusst und gewollt erfolge, und dass der Unterlassende die Be-
nachteiligung der übrigen Gläubiger in Kauf genommen hat; es genügt nicht, dass die 
Bevorzugung eines einzelnen Gläubigers lediglich hingenommen wird. 
Fazit:Unterlässt es der Schuldner, dessen Konten durch seinen Gläubiger gepfändet sind, 
ein weiteres Konto zu eröffnen und Zahlungen seiner Schuldner auf dieses freie Konto 
zu leiten, steht diese Unterlassung einer Rechtshandlung also nicht gleich. 

gLäuBigErBEnAchtEiLigung 

Insolvenz des Mieters
unterlässt es der Schuldner, des-
sen Konten durch seinen gläubiger 
gepfändet sind, ein weiteres Konto 
zu eröffnen und zahlungen seiner 
Schuldner auf dieses freie Konto zu 
leiten, steht diese unterlassung einer 
rechtshandlung nicht gleich. 
BGH, Urteil v. 16.01.2014, IX ZR 31/12

WEgEn MängELn dEr Wohnung 

Niedriger Mietpreis:       
Minderung möglich?
ist zwischen den Parteien vereinbart, 
dass der Mietzins im hinblick auf die 
„renovierungsbedürftigkeit“ der 
Mietsache besonders niedrig ange-
setzt wird, so umfasst der Begriff der 
„renovierungsbedürftigkeit“ nicht 
nur die so genannten Schönheits-
reparaturen, sondern alle Schäden 
und Abnutzungen, die der Mietsache 
anhaften. der beim Vertragsschluss 
bestehende zustand gilt dann als der 
vertraglich geschuldete zustand. der 
Mieter ist wegen der Schäden und 
Abnutzungen nicht zur Minderung 
berechtigt. Ebenso steht ihm kein zu-
rückbehaltungsrecht an der Miete zu. 
OLG Koblenz, Beschluss v. 22.05.2014, 3 U 182/14

MAngELhAftE MiEtSAchE

Trotzdem Ausübung der  
Verlängerungsoption
Bei Ausübung einer Verlängerungsop-
tion verliert der Mieter gem. § 536b 
BgB die gewährleistungsrechte, wenn 
die Mietsache mangelhaft ist und er 
die option in fahrlässiger unkenntnis 
der Mängel ausübt, ohne sich seine 
rechte vorzubehalten. Bei einer Miet-
erhöhung leben die gewährleistungs-
rechte wieder auf. dies gilt aber nur, 
wenn die neue Miete außer Verhältnis 
zum gebrauchswert der mangelhaften 
Sache steht. hiervon ist auszugehen, 
wenn der Mieter in der Vergangenheit 
nicht gemindert hat, weil er trotz der 
Mängel die vereinbarte (niedrige) 
Miete für angemessen hielt.
OLG Koblenz, Beschluss v. 21.07.2014, 2 U 901/13

SuizidgEfAhr

Einstellung  
der Zwangsräumung
Auf Antrag des räumungsschuldners 
kann das Vollstreckungsgericht die 
zwangsräumung ganz oder teilweise 
aufheben, untersagen oder einstwei-
len einstellen, wenn die Maßnahme 
unter voller Würdigung des Schutz-
bedürfnisses des gläubigers wegen 
ganz besonderer umstände eine härte 
bedeutet, die mit den guten Sitten 
nicht vereinbar ist. Liegt zwischen 
dem Erlass des räumungstitels und 
dem Vollstreckungsschutzantrag 
bereits ein längerer zeitraum (hier: 
ca. 18 Monate), so muss das gericht 
das Verfahren mit der größtmöglichen 
Beschleunigung führen. 
BVerfG, Beschluss v. 29.07.2014, 2 BvR 1400/14 «

Mietrecht – Aktuelle Urteile
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< 128 kWh
= niedriger Verbrauch

128 bis 145 kWh
= mittlerer Verbrauch

> 145 kWh
= hoher Verbrauch

Durchschnitt-
licher Quadrat-
meterverbrauch von 
Raumheizwärme in 
Deutschland nach 
Postleitzahlregionen

Szene

„Die klassischen nativen 
Apps werden zunehmend 
von WebApps abgelöst“, 
schreibt Nicolas Schulmann, Vorstand der FioSystems AG, 
in der exklusiven Online-Kolumne Digital Real Estate unter 
www.haufe.de/immobilien.

GdW

Steigende Energiepreise  
als Preistreiber beim Wohnen
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. hat zum Auftakt 
des Tages der Wohnungswirtschaft in Berlin aktuelle 
Daten zu Miet- und Energiepreisen vorgestellt. GdW-
Präsident Axel Gedaschko wurde auf dem Verbands-
tag vorzeitig für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt.
„Die größten Preiserhöhungen für die Mieter entste-
hen durch steigende Energiepreise, Stromkosten und 
Steuern“, sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko. Dies 
seien die entscheidenden Stellschrauben, um Wohnen 
in Deutschland weiterhin bezahlbar zu halten. Die 
öffentliche Diskussion müsse diese Aspekte intensiver 
beleuchten und den Markt nicht nur von einer Seite 
betrachten.
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Technologie, IT & Energie
energieverbrauch für 
Raumheizwärme 2013 
Hohe Verbräuche zeigen etwa die nord- und  
nordwest-deutschen Küstenregionen und Hamburg,  
die Alpenregion und München. Regionen mit niedrigen 
Verbräuchen sind neben den neuen Bundesländern  
unter anderem Unterfranken, Niederbayern, Schwarz-
wald, Pfälzer Wald und Eifel. 

GdW-Präsident Gedaschko
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Aktuelles 
Urteil         Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

HauSbank MüncHen ScHlieSSt neue kooPeRationen Mit iSta unD tecHeM  
Die Hausbank München bietet gemeinsam mit der ista Deutschland GmbH und der Techem Energy Services GmbH eine gemeinsame Lösung zur 
digitalen Integration der Heizkostenabrechnung in die Betriebskostenabrechnung oder Jahresabrechnung. Sie eignet sich für alle Verwalter, die mit 
der Branchensoftware VS3 der Hausbank arbeiten und ihre Heiz-/Warmwasser- und Kaltwasserkostenabrechnungen von diesen beiden Dienstleistern 
erstellen lassen. Durch eine weitgehend automatisierte Übertragung der Daten für die Heizkostenabrechnung wird der Aufwand für die Erstellung der 
Betriebskostenabrechnung erheblich reduziert und das Fehlerpotenzial minimiert. 

eneRGieveRSoRGunGSunteRneHMen
erhöhte begründungsanforderungen  
bei Strom- und Gaspreiserhöhung
EuGH Urteil vom 23.10.2014 in den verbundenen 
Rechtssachen C-359/11; C-400/11

In zwei Ausgangsfällen klagten Verbrau-
cher gegen ihre Energielieferanten. Als 
Haushaltskunden bezogen sie von 2005 bis 
2008 Elektrizität oder Gas im Rahmen von 
Grundversorgungsverträgen. Als Tarifkunden 
handelt es sich um Verbraucher, die in den 
Anwendungsbereich von Standardvertrags-

bedingungen fallen – auch ohne Kenntnis 
der Regelungsdetails. Der EuGH verpflichtet 
Grundversorger, vor Preisanpassungen de-
tailliert über deren „Anlass, Voraussetzung 
und Umfang“ zu informieren.

Praktische Bedeutung: Abgesehen von 
der nach wie vor in Deutschland schwach 
ausgeprägten Wechselbereitschaft fallen 
Kunden auch dann in den Regelungsrahmen 
der Grundversorgung, wenn es bei einem 
beabsichtigten Lieferantenwechsel zu Pro-
blemen kommt. Dieser Mechanismus soll 
den Energieabnehmer davor schützen, dass 
der Altversorger nicht mehr liefert, wäh-
rend der neue die Versorgung noch nicht 
aufgenommen hat. Somit kommt es in der 
Praxis auch zu Fällen der tendenziell teuren 
Grundversorgung, wenn eigentlich ein Lie-
ferantenwechsel beabsichtigt ist. 
Der EuGH hat nach Vorlage durch den Bun-
desgerichtshof entschieden, dass die Grund-
versorgungsverordnungen (GVV) für Strom 
und Gas in Deutschland mit den entspre-
chenden europäischen Binnenmarktrichtli-
nien nicht vereinbar sind. 

Unter Berücksichtigung der Rechtsauffas-
sung des EuGH wird der BGH für Deutsch-
land diese Fälle nunmehr abschließend 
entscheiden. Eine Besonderheit der EuGH-
Entscheidung liegt darin, dass Tarifkun-
den bei unzureichender Begründung von 
Preisanpassungen Rückzahlungsansprüche 
auch für die Vergangenheit geltend machen 
können. 

handlungsemPfehlungen
1. Unverzüglich verjährungsunterbrechende 
Maßnahmen ergreifen, da bereits zum kom-
menden Jahreswechsel Rückzahlungsan-
sprüche von einer möglichen Verjährung 
betroffen sein können. 
2. Wettbewerblich organisierter Bezug von 
Strom und Gas kann wirksam dazu beitra-
gen, den Kostenanstieg zu begrenzen. Aller-
dings sind hierbei die rechtlichen Rahmen-
bedingungen sorgfältig zu beachten, um die 
teure Grundversorgung zu vermeiden und 
Doppelbelieferungen auszuschließen. 
Zum Umfang der Informationspflicht bei 
Sondervertragskunden vgl. EuGH Urteil vom 
21.03.2013 Rs. C-92/11 „RWE Vertrieb“.

RecHt
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e-WoRlD eneRGy & WateR  

Messe-Top-Thema: Smart Energy  

Bei der E-world energy & water stehen die 
Zeichen weiter auf Wachstum: Bereits zum 
15. Mal in Essen veranstaltet, hat sie sich 
inzwischen als europäische Leitmesse der 
Energiewirtschaft etabliert. 620 Aussteller 
aus 25 Ländern und 23.500 Fachbesucher 
aus 70 Nationen haben zuletzt den Bran-
chentreffpunkt genutzt. Allein der The-
menbereich „Smart Energy“ wird 2015 um 
25 Prozent zulegen. Die intelligente und 
effiziente Nutzung von Energie ist damit 
erneut eines der Topthemen.
Vom 10. bis 12. Februar 2015 werden 
allein rund 100 Aussteller der E-world 
gezielt zu intelligent steuerbaren Netzen 

(smart grids), intelligenten Zählern (smart 
metering), vernetzter Haustechnik und 
Ener giespeicherung informieren. Etliche 
Branchengrößen werden ihre innovativen 
Lösungen vorstellen – darunter Energie-
technik-Spezialist ABB, die IT-Dienst-
leister Bosch Software Innovations und 
Reisewitz, Energie-Datenspezialist Thüga 
Metering-Service sowie der Kommunika-
tionskonzern und Smart M2M-Betreiber 
Telefonica. 
Neben Global Playern wie E.ON, RWE, 
General Electric, Siemens oder Telekom 
zählen ebenfalls regionale Versorger wie 
EnBW, Mainova und RheinEnergie zu den 

Ausstellern auf dem Messegelände. Auch 
in Essen dabei sind Technikanbieter oder 
Dienstleister wie Bosch, Schneider Elec-
tric, Viessmann, Diehl Metering und TÜV 
Nord. Im Mittelpunkt der E-world energy 
& water stehen innovative Produkte und 
Dienstleistungen der Strom- und Gaswirt-
schaft.

Weitere informationen: 
www.e-world-essen.com



52 Technologie, iT & energie i TiTelThema

 D
ie Wende dient beim Segeln dazu, größere Kurskorrek-
turen vorzunehmen. Prägendes Merkmal einer Wende 
ist, dass bei diesem Manöver das Schiff durch den Wind 
dreht. Seit den Ereignissen im japanischen Kernkraft-
werk Fukushima Daiichi im März 2011 stieg, weltweit 

mit unterschiedlicher Intensität, die Skepsis gegenüber der zivilen 
Nutzung der Kernenergie – auch in Deutschland. Nachdem noch 
kurz zuvor – im Herbst 2010 – die Reststrommengen und somit 
die Laufzeiten der Nuklearanlagen erhöht oder verlängert worden 
waren, hat sich im Zusammenhang mit dem so genannten Aus-
stiegsbeschluss vom August 2011 der Begriff der Energiewende 
etabliert. 

Unter Aspekten des Klimaschutzes, hier vor allem einer Redu-
zierung des Ausstoßes so genannter klimaschädlicher Gase, wird 
parallel der Ausstieg aus der Verwendung fossiler Brennstoffe 
thematisiert. Im Fokus steht hierbei vor allem die Verstromung 
von Stein- und Braunkohle (Dekarbonisierung). In den letzten 
Wochen findet sich vermehrt der Begriff der Wärmewende (so 
etwa unter Punkt 4.5.3 „Bildungsinitiative für Gebäudeeffizienz“ 
in dem Entwurf des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 des 
Bundesbauministeriums vom 12.11.2014). Im Folgenden sollen 
durch Annäherungen an das Phänomen Wärmewende deren 
Implikationen für die Immobilienwirtschaft untersucht werden.   

Im Zusammenhang mit der letzten Wahl zum Deutschen 
Bundestag – so eine mögliche Weise der Annäherung – wur-
de die Erwartung geweckt, dass es gelingen könnte, durch einen 
veränderten Ressortzuschnitt der Bundesministerien eine deut-
liche Konzentration energiepolitisch relevanter Fragen unter dem 
Dach eines einzigen Ministeriums zu erreichen. Man will  da-
mit Abstimmungs- oder Reibungsverluste bei der Ausarbeitung 
der anstehenden komplexen Regelungszusammenhänge bei der 

Wärmewende  
unter Spannung
Die energiewende ist hochkomplex. Sie wird auch mit der immobilienwirtschaft  
nur partiell gelingen. Denn zu groß sind die gegensätze zwischen zentraler und 
dezentraler sowie konventioneller und regenerativer Wärmeerzeugung. Wie sehen 
die rahmenbedingungen aus? Welche handlungsmöglichkeiten gibt es?  

energiemarkT 

Ausgestaltung der Energie- und Wärmewende unter besonderer 
Beachtung der Klimaschutzziele vermeiden. Zudem herrscht die 
Hoffnung, somit möglichst zeitnah in sich stimmige Gesetzes-
vorhaben zu erhalten. 

Ob dies gelungen ist, wird von den Marktteilnehmern der 
Immobilienwirtschaft derzeit höchst unterschiedlich bewertet. 
Es scheint fraglich, ob der gegenwärtig erstmalig gewählte Res-
sortzuschnitt über das Jahr 2017 hinaus Bestand haben wird. 
Die Grafik auf Seite 54 zeigt eine Schwerpunktverant-
wortlichkeit für allgemeine energiewirtschaftspoli-
tische Themen beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi), während 
die Zuständigkeit für Klimaschutz und 
Umwelt, aber auch für Bauen, Wohnen 
und Stadtentwicklung beim Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB) angesie-
delt wurde. Von dieser Zweiteilung ist die 
Immobilienwirtschaft in besonderem 
Maße betroffen. 

DoppelzustänDigkeiten So 
können etwa viele Aspekte der 
Wärmewende keinem der 
beiden Ministerien eindeu-
tig oder ausschließlich 
zugeordnet werden und 
auch die Immobili-
enwirtschaft weiß 
nicht genau, wo-
ran sie ist. » 
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summary » Bei der Weiterentwicklung der energiewirtschaftsrechtlichen rahmenbedingungen lässt sich nunmehr eine gewisse Struktur 
erkennen. » Für den Wärmemarkt sind in der Folge der energiewende tiefgreifende umbrüche zu erwarten. Die tradierten Versorgungsmodelle verän-
dern sich, während neue angebote der Wärmeerzeugung entstehen. » Die Frage, ob dezentrale erzeugungsstrukturen in relativer nähe zu den 
versorgten objekten gegenüber der traditionellen Fernwärmeversorgung vorzugswürdig sind, kann nicht allgemeinverbindlich beantwortet werden.  
» So erscheint die sinnvolle Verwendung der abwärme, etwa aus Kohleverstromung und Müllverbrennung, sowie die nutzung industrieller Prozess-
wärme sinnvoll. » Die ideallösung zur Umsetzung der Wärmewende kann es nicht geben. es bedarf der qualifizierten einzelfallbetrachtung unter 
angemessener Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten vor ort. 
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Während beispielsweise seitens des BMUB in den vergangenen 
Wochen ein forcierter Ausstieg aus der Kohleverstromung thema-
tisiert wurde, mahnte das BMWi zur Vorsicht. Eine preisgünstige 
und sichere Energieversorgung verträgt möglicherweise nicht 
den nahezu zeitgleichen Ausstieg aus der Atomkraft und die Ab-
kehr von fossilen Brennstoffen. Die extrem volatile Verfügbarkeit 
von Elektrizität auf der Grundlage von Sonne und Wind wird in 
der aktuellen Diskussion oftmals unzureichend berücksichtigt. 

Bei der Fortschreibung und Weiterentwicklung der energie-
wirtschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen lässt sich nunmehr 
eine gewisse Struktur erkennen. Allerdings sorgen die zahlreichen 
unterschiedlichen Initiativen gegenwärtig noch für Verunsiche-
rung im Markt. Das oben stehende Schema will daher zur Klärung 
der komplexen Sachlage für die Immobilienwirtschaft beitragen.  

FörDermassnahmen notwenDig Aus der ganzheitlichen Ge-
bäudestrategie sollen künftige Vorhaben abgeleitet werden. Hier-
zu zählen insbesondere das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), 
die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Erneuerbare-En-
ergien-Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie das Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG). Ob das bisher erfreulich eindeutige 
Wirtschaftlichkeitsgebot in § 5 I EnEG in der bewährten Form 
erhalten bleibt, ist noch ungewiss. Aus grundsätzlichen ordnungs-
politischen Überlegungen erscheint es jedoch zweifelhaft, von 
den Marktteilnehmern Investitionsentscheidungen zu verlangen, 
die sich – gemessen an der Lebensdauer von Komponenten der 
Gebäudehülle und der Gebäudetechnik – „nicht rechnen“. 

Ohne weitere Fördermaßnahmen werden solche Vorgaben keine 
durchgreifende Marktakzeptanz erreichen. In diesem  Zusam-
menhang ist ein Blick auf die Energiepreisentwicklung unver-
meidbar (siehe Grafiken Seite 56). Nur bei Annahme möglichst 
realitätsnaher Energiepreisszenarien ist eine Aussage zur Einhal-
tung des Wirtschaftlichkeitsgebots überhaupt möglich. Hierbei 
gilt es zu betonen, dass sich „die Energiepreise“ überaus unter-
schiedlich entwickeln.

 
rechtsrahmen Für Die FernwärmewirtschaFt Weiterhin of-
fen ist auch die Frage einer Zusammenlegung von EnEV und 
EEWärmeG in ein gemeinsames Regelwerk. Die Fördermittel 
für die energetische Gebäudesanierung sollen sich tendenziell 
zugunsten der Nichtwohngebäude verschieben. Während die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die leitungsgebundene 
Ener gieversorgung mit Elektrizität und Gas nach 1998 mehrfach 
und grundlegend verändert und funktionsfähige wettbewerb-
liche Strukturen angelegt wurden, bedarf der Rechtsrahmen für 
die Fernwärmewirtschaft weiterhin grundlegender Reformen. 
Hier besteht ungebrochen ein natürliches Monopol im Sinne 
der Netzökonomie mit wettbewerbsfeindlichen Strukturen und 
Spielräumen für die Preissetzung, die durch den Markt nicht hin-
reichend kontrolliert werden. Die Fernwärmewirtschaft unter-
liegt im Vergleich zu Strom und Gas zudem weder der Netzregu-
lierung noch der besonderen kartellrechtlichen Missbrauchsauf-
sicht. Im Gegensatz zu den Verordnungen für Strom und Gas ist 
die antiquierte AVBFernwärmeV in Teilen kundenfeindlich. » 

Beschluss Bundeskabinett  
vom 03.12.2014 zum monito-
ringbericht energiewende  
+ fünf einzel- oder sofortmaß-
nahmen:

›  co2-gebäudesanierungspro-
gramm/Förderung – Schwer-
punkt nichtwohngebäude

›  energieberatung + information 
– Qualitative und quantitative 
Verbesserung/Kommunika-
tionskampagne

›  energieeffizienzlabel –  
für heizungen aller Art nach  
Vorbild energieeffizienz- 
klassen nach eneV

›  energieeinsparrecht, Bauord-
nungsrecht – evaluation eneV-
Politik, Vereinfachung, Vollzug 
eneg, eneV, eeWärmeg

›  Übergeordnete Themen – 
energetische Stadtsanierung 
Baukostenentwicklung

Das Schema rückt das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, die energiewendeplattform (eWPg), die ganzheitliche 
gebäudestrategie (ggS) und den nationalen Aktionsplan energieeffizienz in einen gesamtzusammenhang und 
bildet eine rangordnung ab. hierbei sollen Aktionsprogramm (BMUB) und eWPg (BMWi) die grundlagen für die 
gemeinsame ggS bilden, die von beiden Ministerien getragen wird. Aus der ggS sollen künftige gesetzgebungs-
vorhaben – auch mit relevanz für die Wärmewende – abgeleitet werden.

Der naTionale akTionsplan energieeffizienz – STATUS QUo 

Quelle: WDo 11/2014

nationaler aktionsplan energieeffizienz nape

wird Teil des nAPe

Umsetzung ggS 
in gesetzgebung 
ab 2016

Ausarbeitung bis  
herbst 2015 geplant:
Kabinettsbeschluss
november 2015

ganzheitliche gebäudestrategie ggs

aktionsprogramm klimaschutz 2020 energiewendeplattform gebäude eWpg

Bundesministerium  
für umwelt und Bauen (BmuB)
Federführend bei Klimaschutz, Umwelt,  
Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung

Bundesministerium  
für Wirtschaft und energie (BmWi)
Federführend bei energiepolitik, energiewirt- 
schaftlichen rahmenbedingungen und Umsetzung 
der energiewende
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Mit Haufe haben Sie alle Verwalter-
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Tel. 0800 72 34 249 (kostenlos)
www.haufe.de/verwalterpraxis-professional



56 Technologie, iT & energie i TiTelThema

kohlepreis unD co2-rechte 2010 - 2014
Kohlepreis in euro/t SKe
Preis co2-emissionsrechte in euro/t co2

Weiterhin fehlen verbindliche Vorgaben zur Energieeinsparung 
und Energieeffizienz im Zusammenhang mit dem Betrieb von 
Fernwärmenetzen. 

hanDlungsbeDarF auch bei gas unD strom Aber auch bei 
den Rahmenbedingungen für Strom und Gas besteht weiterhin 
Optimierungspotenzial, in Teilen möglicherweise sogar Hand-
lungsbedarf. So hat der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil 
vom 23.10.2014 gerade Deutschland, als dem selbsternannten 
Vorreiter in Sachen Energiewende, sowohl im Strom als auch im 
Gasbereich Verstöße bei der Umsetzung der europäischen Bin-
nenmarktrichtlinien in nationales Recht bescheinigt. Die Grund-
versorgungsverordnungen (GVV) für Strom und Gas verstießen 
im Rahmen der Grundversorgung für Tarifkunden über Jahre 
hinweg gegen verbindliche europarechtliche Vorgaben. Die vor 
wenigen Tagen erfolgte Novellierung dieser Verordnungen ge-
nügt möglicherweise den europarechtlichen Vorgaben ebenfalls 
nicht. So weist beispielsweise der Bund der Energieverbraucher 
e.V. darauf hin, dass auch diese neuen Verordnungen nicht den 
Anforderungen genügen, die der EuGH an wirksame Preis-
änderungen stellt.

Auch für den Wärmemarkt sind in der Folge der Energie-
wende tiefgreifende Umbrüche zu erwarten. Die tradierten Ver-
sorgungsmodelle verändern sich, während neue Angebote der 
Wärmeerzeugung entstehen. Hinzu treten Dienstleistungen in 
vielfältiger Ausprägung. Vor dem Hintergrund der Mietrechts-
reform in Verbindung mit der Wärmelieferverordnung soll die 
gewerbliche Wärmelieferung durch Dritte (Contracting) dazu 
beitragen, Effizienzpotenziale bei Bestandsanlagen durch qua-
lifizierte Betriebsführung zu heben und den großen Altbestand 
von Heizungsanlagen zu modernisieren. Gegenwärtig arbeiten 
Verbände wie der BBU e.V., die AGFW e.V., der VfW e.V. und 
das ESCO-Forum im ZVEI an einem Leitfaden zur Einführung 
der gewerblichen Wärmeversorgung in der Wohnungswirtschaft. 

zentral oDer Dezentral? Die Frage, ob dezentrale Erzeu-
gungsstrukturen in relativer Nähe zu den versorgten Objekten 
gegenüber der traditionellen Fernwärmeversorgung vorzugswür-
dig sind, kann nicht allgemeinverbindlich beantwortet werden. 
So erscheint auch und gerade in Zeiten der Wärmewende die 
sinnvolle Verwendung der Abwärme, beispielsweise aus Koh-
leverstromung und Müllverbrennung, sowie die Nutzung in-
dustrieller Prozesswärme sinnvoll. Diese ohnehin entstehende 
Abwärme eignet sich zur Wärmeversorgung von Immobilien 
unterschiedlicher Nutzung in Neubau und Bestand unter der 
Voraussetzung, dass sie sich im Wettbewerb mit anderen Formen 
der Wärmeversorgung messen kann. Ein geeignetes Hilfsmittel 
für eine flexible Grenzziehung zwischen Nahwärme (dezentrale 
Lösung) und Fernwärme (zentrale Lösung) könnte der aus dem 
Wasserkartellrecht bekannte Maßstab des „Metermengenwertes“ 
unter angemessener Berücksichtigung geologischer und geogra-

Während sich die Strompreise innerhalb einer Dekade, bei fast linearem 
Anstieg, verdoppelt haben, sind gerade in jüngerer Zeit bei Öl und Kohle 
sowie bei den co2-Zertifikaten deutliche Preisrückgänge zu verzeichnen.

preisenTWicklungen & emissionsrechTe
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fischer Besonderheiten bieten. Zentrale großtechnische Anlagen 
der Wärmeerzeugung benötigen für ihre Wirtschaftlichkeit hin-
reichend verdichtete Abnehmerstrukturen und Energiebedarfe. 
Bereits diese Überlegungen zeigen, dass es die Ideallösung zur 
Umsetzung der Wärmewende nicht geben kann. Es bedarf der 
qualifizierten Einzelfallbetrachtung unter angemessener Berück-
sichtigung der jeweiligen Besonderheiten vor Ort. 

Ein sensibles Thema der Wärmeversorgung von Immobilien 
betrifft das Verhältnis von Hygiene oder Gesundheitsvorsorge und 
Energieeinsparung im Bereich der Trinkwarmwasserversorgung 
(TWWV). Es besteht verbreitet eine Verunsicherung bezüglich 
des so genannten Legionellenschutzes. Hier sollte – unter strenger 
Beachtung des technischen Regelwerkes DVGW 551 (04/2004) 
– die Maßgabe gelten: Gesundheitsschutz geht vor Energieein-
sparung. Allerdings nur so weit, als dies zur Gewährleistung einer 
einwandfreien Trinkwarmwasserqualität tatsächlich notwendig 
ist. Hier sollte die Formel gelten: So viel wie notwendig – so wenig 
wie möglich. Neben Legionellenschutz und Energieeinsparung 
sollte im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung auch die 
technische Lebensdauer der Anlagenkomponenten der TWWV 
Beachtung finden. Abhängig von gewähltem Temperaturniveau, 
Wasserqualität und Material der Rohrleitungen kann eine „Über-
wärmung“ zu einer signifikanten Verkürzung der Lebensdauer 
der Anlagenkomponenten führen. 

skepsis gegenüber wärmeDämmung Bei der energetischen 
Ertüchtigung der Gebäudehülle von Bestandsgebäuden ist eine 
zunehmende Skepsis gegenüber einer extensiven Wärmedäm-
mung (WDVS) zu beobachten. Bei der Sanierung erhaltens-
werter Bausubstanz sollte bei Verwendung von Systemen der 
Innendämmung nach dem Grundsatz verfahren werden: Außen 
(ggf. Dämmputz) so viel wie möglich – innen so wenig wie nö-
tig. Gelingt es, den erhaltenswerten Charakter des Gebäudes zu 
bewahren und gleichzeitig den Wärmeenergiebedarf und somit 
die Bewirtschaftungskosten wirksam zu begrenzen, können diese 
Gebäude dauerhaft im Markt gehalten werden.

Ein Spannungsfeld besteht zudem zwischen dem Ausstieg 
aus der Verwendung fossiler Brennstoffe zur Wärmeversorgung 
(Dekabonisierung) und dem verstärkten Einsatz erneuerbarer 
Energien. Moderne und rechtmäßig errichtete Anlagen zur Koh-
leverstromung bedürfen eines stabilen, verlässlichen Ordnungs-
rahmens für ihren weiteren Betrieb. Investitionen in Versorgungs-
sicherheit und Verfügbarkeit müssen sich rechnen. Gerade diese 
Anlagen spielen gegenwärtig bei fernwärmeversorgten Quartie-
ren noch eine besondere Rolle. Denn auch deren Eigentümer und 
Nutzer haben in der Vergangenheit auf eine langfristig sichere 
Wärmeversorgung vertraut und Dispositionen getroffen. «

Werner Dorß, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

eine standortbestimmung zwischen zentraler und dezentraler Wärmeversorgung sowie konventioneller und regenerativer Wärmeerzeu-
gung: Auf dem Weg zur Wärmewende existiert ein Spannungsfeld zwischen vier Polen. niemals können alle Zielvorgaben gleichzeitig erreicht werden. 
ergo: Diese Wende wird allen anderen Beteuerungen zum Trotz auch mit der immobilienwirtschaft nur partiell gelingen.

WärmeWenDe – ein SPAnnUngSFelD ZWiSchen Vier Polen

Quelle: WDo 11/2014

atomausstieg/Dekarbonisierung

Erneuerbare Energien

Dezentral Zentral

›   räumliche nähe zwischen  
erzeugung und Verbrauch

›   reduzierung weitreichender  
Transportnetze

›   hohe Flexibilität
›   Berücksichtigung spezifischer Beson-

derheiten am jeweiligen einsatzort
›   energieerzeugung in bzw. auf  

dem gebäude
›   Vermeidung von netzverlusten

›   economies of scale/größenvorteile  
im Sinne der netzökonomie

›   gewerbliche Wärmeerzeugung/ 
Wärmelieferung durch spezialisierte 
Dritte in großem Maßstab

›   Verwendung von Abwärme bei der 
Verstromung fossiler Brennstoffe/Abfall

›   entwicklung eines geeigneten  
Maßstabs zur Versorgungsdichte  
analog Metermengenwert 

›  reduzierung der Brennstoffkosten
›  Verringerung der importabhängigkeit
  von fossilen Brennstoffen
›  Klimaschutz

›  co2-freie Stromerzeugung
› investition in Anlagen
› Umwandlung von elektrizität aus 
  erneuerbaren energien in Wärme
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Jan-christoph maiwaldt, 
Vorstandsvorsitzender der Ver-
waltung UrBAnA Ag  

herr maiwaldt, wo sehen sie ihre immobilienwirt-
schaftliche expertise in zusammenhang mit der 
energie- und Wärmewende? 
Wir haben eine langjährige Erfahrung im Bereich der 
dezentralen Energieerzeugung. Im Speziellen in städ-
tischen Quartieren. Auf dieser Erfahrung aufbauend 
haben wir Lösungskonzepte für die Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft entwickelt, die einen wirtschaftli-
chen Weg in die Energiewende bieten.
 
Alle von uns betriebenen Heizzentralen statten wir mit 
intelligenten Messsystemen aus. Unser Ziel sind opti-
mierte Nutzungsgrade der Wärmeerzeugungsanlagen 
und der Aufbau einer fundierten Datenbasis, auf deren 
Grundlagen die Chancen für Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen geprüft werden. Denn langfristig erfolgreiche 
Energieeffizienz beginnt nach unserer Erfahrung immer 
mit der kontinuierlichen Messung. 

Was halten sie von so genanntem mieterstrom?
Durch den Einbau dezentraler Stromerzeugungsein-
heiten und die daran gekoppelte Vor-Ort-Vermarktung 
im Quartier erreichen wir Gewinn für alle Beteiligten: 
bei Vermietern (Senkung der spezifischen Warmmiete), 
bei Mietern (günstigen Strom für den Haushalt), bei 
Kommunen (Verbesserung der CO2-Bilanz) und bei 
uns, der URBANA (weiterer Ausbau unseres Mie-
terstrommodells). Wir arbeiten mit unseren Kunden 
aus der Wohnungswirtschaft immer an individuellen 
Lösungen zum optimalen Energieeinsatz.

„Langfristig erfolgreiche Energie- 
effizienz beginnt nach unserer  
Erfahrung immer mit der kontinuierli-
chen Messung.“

manfred greis, 
generalbevollmächtigter, Viess-
mann Werke gmbh & co. Kg

herr greis, welchen Beitrag kann die immobilienwirtschaft 
zum gelingen der energiewende leisten?
Von den knapp 40 Millionen Wohneinheiten in Deutschland 
sind rund 22 Millionen (56 Prozent) Mietwohnungen. Diese 
Zahlen machen deutlich, welch großen Beitrag die Immobili-
enwirtschaft zum Erreichen der energie- und klimapolitischen 
Ziele leisten kann – erst recht, wenn man sich vor Augen hält, 
dass kaum 25 Prozent der Heizungsanlagen in Deutschland 
dem Stand der Technik entsprechen. Mehr als 70 Prozent aller 
Mehrfamilienhäuser wurden vor 1978 errichtet und verfügen 
zumeist über eine veraltete Anlagentechnik. Wenn dieses 
enorme Effizienzpotenzial gehoben wird, profitieren davon alle: 
die Mieter von bezahlbaren Nebenkosten und die Eigentümer 
von einer wertbeständigen, leicht zu vermietenden Immobilie.

Welche perspektive sehen sie für nahwärme-lösungen? 
Nahwärmenetze leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhal-
tigen Wärmeversorgung von Städten und Ballungszentren. Um  
Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen, sollte bereits in der 
Planungsphase die jeweilige Eigentümerstruktur berücksichtigt 
werden und der Anschluss auf freiwilliger Basis erfolgen. Für 
den Einsatz in einzelnen Wohnblocks oder in Stadtquartieren 
bieten sich insbesondere Kraft-Wärme-Kopplungssysteme an, 
die neben Wärme auch Strom erzeugen und daher besonders 
wirtschaftlich arbeiten. Weitere Effizienzpotenziale können 
durch die Einkopplung von Umgebungs- oder Abwärme mit 
Hilfe von Wärmepumpen genutzt werden. Brennwertkessel 
für Gas oder Öl kommen dann nur noch bei besonders hohem 
Wärmebedarf zum Einsatz. Für den Einsatz in der Immobilien-
wirtschaft bietet Viessmann maßgeschneiderte Systemlösungen 
mit Wärmeerzeugern für alle Energieträger. 

„Von den enormen Effizienzen  
profitieren Mieter durch niedrige Neben-
kosten und Eigentümer durch eine wert-
beständige Immobilie.“
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herr schäfer, beschreiben sie bitte den Bezug ihrer firma 
zur energie- und Wärmewende. 
Wir leisten seit über 60 Jahren Erfassung und verbrauchsab-
hängige Abrechnung von Wärme und Wasser, was bereits bis 
zu 20 Prozent Einsparung ermöglicht. Heute sind wir entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette der Wärmeversorgung in 
Immobilien aktiv: Angefangen vom Brennstoffeinkauf und 
der Wärme- und Stromerzeugung über die Erfassung  und 
Abrechnung der Verbräuche von Wärme und Wasser bis hin 
zum Energiemonitoring und der Verbrauchsreduzierung 
durch selbstlernende Einsparsysteme im Wärmebereich. 

Wie stehen sie zu dezentralen 
Wärmeversorgungskonzepten? 
Dezentrale Wärmeversorgung ist für die Zukunft unabding-
bar. Sie ermöglicht es zum einen, die Wärmewende weg von 
der einzelnen Immobilie auf größere Liegenschaften oder 
ganze Quartiere zu verlagern, was größere Einsparpoten-
ziale bietet. Zum anderen bietet dezentrale Versorgung die 
Möglichkeit, Wärme- und Stromerzeugung miteinander zu 
verbinden. Kraft-Wärme-Kopplung ist rund 40 Prozent effizi-
enter als die getrennte Erzeugung. Wo immer dieses Konzept 
umsetzbar ist, ist es darum ein hervorragender Hebel, um im 
Immobilienbestand und im Neubau die Energiewende vor-
anzubringen. Deshalb sollten die Regularien anpasst werden, 
die die Wirtschaftlichkeit des Konzeptes einschränken. 
Wir bieten seit über 20 Jahren Contracting an, seit über zehn 
Jahren zählen dazu auch Blockheizkraftwerke für die dezen-
trale Erzeugung von Wärme und Strom. Aktuell erzeugen wir 
so in über 50 Blockheizkraftwerken genug Strom, um über 
20.000 Haushalte versorgen zu können.  

„Dezentrale Versorgung kann Wärme- und 
Stromerzeugung verbinden. Kraft-Wärme-
Kopplung ist rund 40 Prozent effizienter als 
getrennte Erzeugung.“

achim südmeier 
Vorstand B2B und 
Absatzportfolio management 
rWe Vertrieb Ag  

herr südmeier, wie kommt die Wohnungswirtschaft 
bei der energie- und Wärmewende ins spiel? 
Energiewende ohne die Wohnungswirtschaft wird nicht 
funktionieren. Hier gilt es, die Effizienzen beim Strom- 
und Wärmeverbrauch zu heben! Kurzum, Energiewirt-
schaft und Wohnungswirtschaft sind natürliche Partner. 
  
inwieweit können dezentrale Wärmeversorgungs-
konzepte die bislang vorherrschenden zentralen 
konzepte ergänzen oder ersetzen? 
Dies ist eine Frage der Gesamtenergieverbrauchssi-
tuation (Strom und Wärme) in einem Quartier. Bei 
einer Gesamtanalyse kommt heraus, welche Lösungen 
vorteilhaft sind! 
  
Was kann ihre firma dazu beitragen?   
Mit Quartierpower bieten wir ein innovatives Energie-
konzept, bei dem ganze Wohnsiedlungen oder Quar-
tiere von günstigeren Kosten aus kombinierter Wärme- 
und Stromerzeugung profitieren.

„Energiewende ohne Wohnungswirt-
schaft funktioniert nicht. Hier gilt es, 
die Effizienzen bei Strom- und Wärme-
verbrauch zu heben!“

«

hans-lothar schäfer, 
Vorsitzender der geschäfts- 
führung Techem gmbh  

Die Fragen stellte Jörg Seifert, Freiburg
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Stelle steht dabei die Möglichkeit, zu jeder 
Zeit und von jedem Standort aus auf die 
Unternehmensdaten zugreifen zu kön-
nen. Gerade dieser Aspekt stellt für Im-
mobilienunternehmen oft den wichtigsten 
Vorteil beim Cloud Computing dar. Das 
gilt sowohl für Gesellschaften, die selbst 
größere Immobilienbestände verwalten, 
als auch für immobiliennahe Dienstleis-
ter, die ihre Kunden und deren Objekte 
an unterschiedlichen Standorten betreu-
en. Eine Cloud-Lösung kann hierbei den 
Zeitaufwand und den Bedarf an interner 
Kommunikation spürbar reduzieren. 

Cloud im property management
Ein typischer Bereich, in dem Immobili-
enunternehmen mittels Cloud Computing 
ihre Leistungsfähigkeit steigern können, 
ist beispielsweise das Property Manage-
ment – ganz gleich, ob es sich dabei um 
die entsprechende interne Funktion 
eines großen Immobilienfonds oder ei-
ner Wohnungsgesellschaft handelt oder 
um ein Unternehmen, das entsprechende 
Leistungen ausschließlich als Dienstleister 
für Dritte erbringt. Auch Unternehmen, 
die mit einer Vielzahl von Kunden an ver-
schiedenen Standorten kommunizieren 
müssen, können dies mit Cloud-Lösungen 
häufig günstiger realisieren als mit einer 
herkömmlichen IT-Infrastruktur. 

Die starke Verbreitung mobiler End-
geräte wie Smartphones und Tablets 
bietet dabei zusätzliche Potenziale, die 
mittels entsprechender Cloud-basierter 
Softwarelösungen erschlossen werden 
können, ohne zusätzliche IT-Strukturen 
schaffen zu müssen. Statt eines einmaligen 
hohen Investitionsaufwands fallen ledig-
lich gut kalkulierbare monatliche Kosten 
für die in der Cloud angemietete Software 
an. Besonders komfortabel und nutzer-
freundlich ist es, wenn zahlreiche unter-
schiedliche Dienste auf einer Plattform 
so zusammengeführt werden, dass jeder 
der Beteiligten wie auf einem Marktplatz 

 O b und in welcher Form Cloud Com-
puting vorteilhaft sein kann, hängt in 
starkem Maße vom Geschäftsmodell 

des Unternehmens ab. Wer dabei früh-
zeitig eine auf das eigene Unternehmen 
abgestimmte Cloud-Strategie entwi-
ckelt, erspart sich unnötige Kosten und 
Zeitverluste wegen ungeeigneter Cloud-
Lösungen, die später aufwändig an die 
tatsächlichen Bedürfnisse des Unterneh-
mens angepasst werden müssen.

publiC, private oder Hybrid Cloud? 
Grundsätzlich stehen zwei verschiedene 
Cloud-Modelle zur Verfügung. Bei der Pu-
blic Cloud werden Services von externen 
Anbietern genutzt, die sich theoretisch an 
jedem beliebigen Standort befinden kön-
nen. Diese Lösung erfordert seitens der 
betreffenden Unternehmen den gerings-
ten Aufwand für die Schaffung einer eige-
nen Cloud-Infrastruktur, da kein eigenes 
Rechenzentrum erforderlich ist. Dadurch 
ist jedoch eine starke Abhängigkeit von 
externen Partnern gegeben. Das konträre 
Modell dazu ist die Private Cloud, bei der 
das Unternehmen sämtliche IT-Services 
inklusive Infrastrukturen und Virtualisie-
rungstechniken im eigenen Rechenzen-
trum betreibt. Der notwendige technische 
Aufwand ist dabei deutlich größer – aber 
auch die Unabhängigkeit.

In der Praxis entscheiden sich viele 
Unternehmen jedoch nicht strikt für eine 
der beiden Lösungen, sondern bevorzu-
gen Hybrid Clouds, die Elemente beider 
Modelle miteinander verbinden. Gerade 
weil die Grenzen zwischen beiden Lö-
sungen in der Praxis oft fließend sind, 
sollten Unternehmen ihre Anforderungen 
und die technische Umsetzung sorgfältig 
planen und dabei insbesondere die für 
ihre eigene Geschäftstätigkeit kritischen 
Prozesse im Blick behalten. 

Das Hauptargument für Cloud Com-
puting sind Effizienzgewinne bei den un-
ternehmensinternen Prozessen. An erster 

Property Management ist cloud-affin

Egal ob für einen Immobi-
lienfonds oder eine Woh-
nungsgesellschaft erbracht 
oder auch als Dienstleistung 
für Dritte: Das Property Ma-
nagement profitiert in viel-
fältiger Weise von den neu-
en Cloudlösungen. Das gilt 
besonders dann, wenn es mit 
einer Vielzahl von Kunden an 
verschiedenen Standorten 
kommuniziert.  
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Cloud Computing: Arbeiten mit 
Software und Zugriff auf Daten, 
die nicht auf dem lokalen Rechner 
installiert beziehungsweise gespei-
chert sind.

Public Cloud: Cloud-Lösungen, die 
komplett auf Services und Infra-
strukturen externer Partner setzen.

Private Cloud: Cloud-Lösungen, 
die in eigenen Rechenzentren der 
jeweiligen Nutzer vorgehalten 
werden.

Hybrid Cloud: Verbindung von 
Elementen von Public Cloud und 
Private Cloud.

Glossar
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das für ihn Interessante und Notwendige 
auswählen kann. Die Palette der Mög-
lichkeiten reicht dabei von der mobilen 
Objekt- und Kundenbetreuung – etwa im 
Rahmen von Besichtigungen, Mängelmel-
dungen oder Wohnungsabnahmen – über 
Interessenten- und Mieterportale bis hin 
zu Themen wie Winterdienstkontrolle, 
Koordination von Handwerkern oder 
Baufortschrittsüberwachung.

gut skalierbar Auch die Skalierbarkeit 
der in der Cloud genutzten Dienste ist für 
Immobilienunternehmen ein wichtiges 
Argument. Denn cloudbasierte Lösungen 
können mit dem Immobilienportfolio und 
dem betreuten Kundenstamm „mitwach-
sen“, ohne dass mit dem Überschreiten 
bestimmter Kapazitätsgrenzen umfang-
reiche Investitionen in neue IT-Systeme 
und Softwarelösungen notwendig werden. 
Auch die Tatsache, dass die eigenen per-
sonellen Ressourcen im Bereich IT mit 
Cloud Computing in überschaubarem 

Rahmen gehalten werden können und 
dennoch stets entsprechendes Know-how 
auf dem neuesten Stand der Technik zur 
Verfügung steht, ist für viele Immobili-
enunternehmen attraktiv, weil sie sich so 
stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren 
können.

kritisCHe erfolgsfaktoren Entschei-
dend ist insbesondere die Abhängigkeit 
vom jeweiligen Cloud-Anbieter und sei-
ner fachlichen Kompetenz. Zudem sind 
die wirtschaftliche Solidität des Anbieters 
sowie die Zuverlässigkeit und die Kapazi-
tät der verfügbaren Internetverbindungen 
wichtig. Dazu kommen eventuell notwen-
dige Anpassungen von eigenen Prozessen 
an die in der Cloud genutzte Software. Pro-
fessionelle Begleitung löst derartige Kom-
patibilitätsanforderungen jedoch zuverläs-
sig. Sicherheitsrisiken im Hinblick auf den 
Datenschutz sind vor allem dort relevant, 
wo Daten im Ausland gespeichert werden. 
Ausfallrisiken aufgrund von Hardwarepro-

blemen, Stromausfällen und dergleichen 
können dagegen durch Redundanz und 
unterbrechungsfreie Stromversorgung 
weitestgehend reduziert werden.

flexibilität und leiCHteres WaCHstum 
Insgesamt betrachtet, bietet Cloud Com-
puting vor allem für diejenigen Immobi-
lienunternehmen interessante Vorteile, 
die Wert auf eine flexibel nutzbare und 
erweiterbare IT-Infrastruktur legen. Ent-
weder sind sie in ihrem Alltagsgeschäft 
auf dezentrale Zugriffsmöglichkeiten an-
gewiesen oder wollen in starkem Maße 
wachsen. Vorausgesetzt, der „Umzug in 
die Cloud“ basiert auf einer soliden, an 
die Bedürfnisse des Unternehmens ange-
passten Cloud-Strategie und wird syste-
matisch umgesetzt, dann erschließen sich 
damit Effizienz- und Wachstumspotenzi-
ale, die ohne Nutzung der Cloud kaum 
erreichbar sein dürften.

summary » Cloudbasierte unternehmenslösungen liegen im Trend.  » Manche Marktteilnehmer haben Befürchtungen wegen möglicher 
sicherheitsrisiken. » Ob und in welcher Form Cloud Computing vorteilhaft sein kann, hängt vom Geschäftsmodell des Unternehmens und von 
dessen Anforderungen ab. » Man unterscheidet zwischen Public- und Private-Cloud-Lösungen; Hybrid Clouds verbinden beide miteinander.  
» Insbesondere im Property management bieten sich in der Cloud neue Effizienz- und Wachstumspotenziale. 
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Jens Kramer, Promos consult, Berlin

Cloud Computing: Eine intelligente Vernetzungslösung für mobile Prozesse verbin-
det alle Beteiligten rund um das professionelle Immobilienmanagement auf einer 
gemeinsamen Plattform, welche die Kommunikation einfach und effektiv gestaltet.

Digitaler marktplatz: Wie bei einem Shop-in-Shop-System 
bildet der digitale Marktplatz die Basis für alle individuellen 
Dienste und Anwendungen.
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abgegeben. Konsequenzen hat das Ver-
fahren aber für ganz Deutschland. „Wir 
gehen davon aus, dass sich andere Kom-
munen künftig an den Maßstäben dieses 
Musterverfahrens orientieren“, betont der 
Präsident des Bundeskartellamtes Andre-
as Mundt. Mit anderen Worten: Gemein-
den, die sich nicht daran halten, müssen 
mit Sanktionen rechnen. Denn das Ergeb-
nis eines Musterverfahrens ist allgemein 
bindend.

Die ihnen bisher aufgezwungenen 
Formularverträge hatten für die Un-
ternehmen teure Folgen. In Düsseldorf 
wurden ihnen für die „Bereitstellung der 
Technik einschließlich der Erstabnahme 
durch Siemens-Personal“ 500 bis 600 
Euro berechnet. Weitere 100 bis 200 Euro 
zahlten sie für den „Kommunikationsan-
schluss des Netzbetreibers“. Tatsächlich 
hat Siemens aber nur 40 bis 60 Euro an die 
Telekom abgeführt. Zudem mussten die 
Firmen für eine „Beteiligung an den Bau-
kosten für zentrale Einrichtungen“ – ge-
meint war die Leitstelle der Feuerwehr – in 
die Tasche greifen. Diese Position schlug 
mit 400 bis 500 Euro zu Buche. Das war 
aber nur der einmalige Aufwand. Hinzu 
kam die monatliche Miete in Höhe von 
100 bis 150 Euro. In zehn Jahren – so lange 
lief ein solcher Vertrag – addierten sich die 
Kosten auf 15.000 Euro bis 20.000 Euro. In 
anderen Städten liegen die Gebühren in 
einer ähnlichen Größenordnung.

Deutliche einsparungen Unter regu-
lären Wettbewerbsbedingungen würden 
sich die Preise deutlich niedriger einpen-
deln, prognostiziert Urban Brauer. Zu-
mal überflüssiger Aufwand entfalle. Ein 
Großteil der heute installierten modernen 
Brandmeldeanlagen verfüge bereits über 
die erforderliche Technik für eine Feuer-
wehraufschaltung (siehe Kasten).

Am 31. Dezember 2014 laufen in Düs-
seldorf rund 1.000 Aufschaltverträge aus. 
Die Unternehmen können unter rund 20 

 Der Ausbruch eines Feuers ist das 
größte Risiko einer Gewerbeimmobi-
lie. Geringste Defekte an der Technik 

und Elektronik – von der hochleistungs-
fähigen Beleuchtung über Computer bis 
hin zum Kaffeekocher in der Küchenzeile 
– können zum Beispiel einen Schwelbrand 
auslösen. Einrichtungen, Warenbestände 
und Dekorationen auf engstem Raum bie-
ten zudem Flammen reichlich Nahrung. 
Eine Brandmeldeanlage, die direkt bei der 
Feuerwehr Alarm auslöst, ist ein absolutes 
Muss und in der Regel sogar behördlich 
vorgeschrieben.

Dieses zusätzliche Stück Sicherheit 
sorgt allerdings seit Jahren für Ärger. Die 
Unternehmen müssen eine Aufschalt-
einrichtung mieten. Das können sie nur 
bei einem von der Gemeinde bestimm-
ten Konzessionär. Dabei handelt es sich 
meistens um dieselbe Firma, die auch die 
Leitstelle der örtlichen Feuerwehr einge-
richtet hat und betreut – um Bosch oder 
Siemens. Die Bedingungen und Konditi-
onen sind in Musterverträgen vorgegeben. 
„Für diese Reglementierung besteht kei-
ne sachliche beziehungsweise technische 
Notwendigkeit. Stattdessen werden die 
Betreiber mit immensen Kosten belastet, 
da andere qualifizierte Fachbetriebe vom 
Markt ausgeschlossen werden“, kritisiert 
Dr. Urban Brauer, Geschäftsführer des 
BHE Bundesverband Sicherheitstechnik 
e. V. Das Bundeskartellamt gibt dem BHE 
Recht. In einem Musterverfahren gegen 
die Stadt Düsseldorf und deren Konzessi-
onär Siemens wurde die bisherige Praxis 
für wettbewerbswidrig erklärt (Az. B7-
30/07-1).

Freie Wahl Des anbieters Nach dem 
Willen der Wettbewerbshüter sollen Im-
mobilienbesitzer selbst entscheiden, wel-
chen Fachbetrieb sie mit der Feuerwehr-
aufschaltung ihrer Brandmeldeanlage be-
auftragen. Die Stadt Düsseldorf hat eine 
entsprechende Verpflichtungserklärung 

Brandmelder: Rechtswidrige Praxis

Das Bundeskartellamt hat für 
Brandmeldeanlagen in Ge-
werbeimmobilien einen rich-
tungsweisenden Beschluss 
gefasst. Die Konzessionspra-
xis der Gemeinden ist wett-
bewerbswidrig. Der Markt ist 
nun offen für Drittanbieter. 
Das verspricht merkliche 
Kostensenkungen im Bereich 
Feuerschutz.
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„Die Betreiber werden 
mit immensen Kosten 
belastet, da andere  
qualifizierte Fachbetrie-
be vom Markt ausge-
schlossen werden. “
Dr. Urban Brauer, Geschäftsführer des 
BHE Bundesverband Sicherheitstechnik 
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regionalen Fachbetrieben konkurrierende 
Angebote einholen. Aber auch wer noch 
länger gebunden ist, kann hoffen. Die Be-
schlussabteilung des Bundeskartellamtes 
hat sich vorbehalten, die Details der beste-
henden Verträge genauer unter die Lupe 
zu nehmen. Dazu gehört insbesondere die 
zehnjährige Bindung.

Kommunen auF rechtlichem glatteis 
„Mit unserer Entscheidung wird der 
Markt für Dritte geöffnet“, heißt es in 
einer Verlautbarung der Wettbewerbs-
hüter. Allerdings mahlen die Mühlen der 
Behörden langsam. Den verantwortlichen 
Stellen vieler Kommunen sei der Ausgang 
des Musterverfahrens „entweder nicht be-
kannt oder sie sind sich der Konsequenzen 
nicht bewusst“, kritisiert BHE-Geschäfts-
führer Brauer. Mit weiteren Konzessi-
onsvergaben nach altem Muster begäben 
sie sich auf ein gefährliches rechtliches 
Glatteis. Die Beschwerde eines einzigen 
verärgerten Betreibers reiche aus, um das 
Kartellamt auf den Plan zu rufen.

sUmmary » Eine Brandmeldeanlage, die direkt bei der Feuerwehr Alarm auslöst, ist für Gewerbebetriebe ein absolutes Muss und in  
der Regel sogar behördlich vorgeschrieben. » Die Unternehmen müssen eine aufschalteinrichtung mieten. Das können sie nur bei einem von  
der Gemeinde bestimmten Konzessionär. » In einem musterverfahren gegen die Stadt Düsseldorf und deren Konzessionär Siemens wurde die 
bisherige Praxis für wettbewerbswidrig erklärt. Das öffnet den Markt für Dritte. 
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Manfred Godek, Monheim am Rhein

Der Ausbruch eines Feuers ist das größte Risiko in einem Gewerbebetrieb. 

recht: Die Landesbauordnungen 
schreiben den Einbau von Brandmel-
deanlagen und gegebenenfalls deren 
Direktaufschaltung bei der Feuerwehr 
für bestimmte Gebäude vor. Auch die 
Versicherungen fordern entsprechende 
Vorsorgemaßnahmen. Die Umsetzung 
und Überwachung vor Ort erfolgt 
durch die örtliche Feuerwehr und die 
Baubehörde mittels Brandschutzkonzep-
ten, die wiederum Voraussetzung für 
Bauabnahmen und Betriebsgenehmi-
gungen sind.

markt: Allein der Mietflächenbestand 
an Büroimmobilien betrug Ende 2012 
rund 400 Millionen Quadratmeter. 444 
große Shoppingcenter hatten eine Ge-
samtfläche von 14,4 Millionen Quadrat-
metern (Quelle: ZIA Zentraler Immobi-
lien Ausschuss e.V.), hinzu kommt eine 
große Zahl kleiner Handelseinheiten.

Fachbetriebe: Nach der Entscheidung 
des Kartellamts können künftig frei 
wählbare Fachbetriebe für Sicher-
heitstechnik mit der Aufschaltung der 
Brandmeldeanlage beauftragt werden. 
In Frage kommen dafür nach DIN 14675 
zertifizierte Unternehmen.

Technik: In der Regel kann die Feu-
erwehraufschaltung der vorhandenen 
Brandmeldeanlage ohne größeren 
Aufwand erfolgen. Dies ist der Fall, 
wenn die Anlage der geltenden DIN 
14675 und den Richtlinien für Brand 
und Störungsmeldungen EN 54-21:2006 
entspricht, über ein entsprechendes CE-
Konformitätszertifikat verfügt und das 
allgemein übliche Übertragungsprotokoll 
VDS 2465 verwendet wird. 

FakTEn

Brandmeldetechnik  
in Gewerbeimmobilien
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Europaweites Facility Management:  
Wo finden Firmen ihre Mitarbeiter?
Bei der Mitarbeitergewinnung im Facility Management sind das persönliche 
Netzwerk und eigene Kontakte die wichtigsten Instrumente der Personalsuche, 
neben den üblichen Recruiting-Plattformen wie etwa Monster. Das geht aus 
einer Umfrage von Drees & Sommer in ganz Europa hervor. 250 Unternehmen 
nahmen teil. Die meisten neuen Mitarbeiter kommen dabei frisch von der 
Hochschule. Der Markt hat derzeit nicht genügend erfahrene FM-Experten.

IMMobIlIEnwIrtschaFtlIchE 
studIEngängE 

HAWK feiert  
15-jähriges Jubiläum
Seit 15 Jahren gibt es am Stand-
ort Holzminden der Fachhoch-
schule Hildesheim/Holzminden/
Göttingen (HAWK) immobilien-
wirtschaftliche Studiengänge. Bei 
der Jubiläumsveranstaltung gab 
es eine Tagung, die sich den Kar-
riereperspektiven für zukünftige 
Immobilienmanager widmete. Im 
Anschluss an eine Podiumsdis-
kussion hatten die Studierenden 
die Gelegenheit, die Unternehmen 
in Workshops näher kennenzu-
lernen. Die Nachfrage nach dem 
Bachelor- und Masterstudiengang 
ist nach Angaben der Hochschu-
le weiterhin groß – nahezu jeder 
neue Jahrgang sei ein Rekord-
Jahrgang. Die Studierenden-
zahlen am Standort Holzminden 
seien von 630 im Wintersemester 
2006/2007 auf 1342 im Winterse-
mester 2014/2015 gestiegen. Diese 
Entwicklung wäre ohne die immo-
bilienwirtschaftlichen Studiengän-
ge nicht möglich gewesen. 

Persönliche 
Kontakte und 

netzwerke

90%

Persönliche 
Empfehlung

90%

online-berufs-
plattformen 
(z.B. Monster)

74%

soziale 
netzwerke 

(z.B. Xing, Linkedin)

40%

Personal-
berater

62%

Jobcenter/ 
arbeitsamt

27%

FacIlIty ManagEMEnt

Über 250 Studierende beim „Möglichmachertag“

Über 250 Studierende nutzten am 6. November die Gelegenheit, sich bei Facili-
ty-Management-Unternehmen über Möglichkeiten eines Praktikums, Chancen 
für den Berufseinstieg und konkrete Karrierewege zu erkundigen. Veranstalter 
waren die in der Brancheninitiative „FM – Die Möglichmacher“ zusammenge-
schlossenen Gebäudedienstleister. Beim zweiten „Möglichmachertag“ hatten 
die Studierenden zudem die Gelegenheit, den Alltag des Facility Managements 
vor Ort kennenzulernen. 

Großer Bahnhof bei der Jubiläums-
veranstaltung der HAWK in Holz-
minden.
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Aktuelle 
Urteile      Präsentiert von:

Michael Miller, 
Haufe-Personalmagazin 

widerruf der Prokura 
LAG Hamburg, Urteil v. 23.10.2013, Az. 6 Sa 29/13

Entzieht ein Arbeitgeber dem Beschäftigten
die Vorgesetztenstellung und damit verbun-
dene höherwertige Tätigkeiten, ist dies ohne 
sachlichen Grund unzulässig. Auch finanzielle 
Zulagen, die an eine Prokura gekoppelt sind, 
sind mit deren Widerruf nicht zu kürzen. Der Fall 
zeigt die Schwierigkeit, in Ungnade gefallene 
Mitarbeiter wieder herabzustufen. Die Weisung, 
eine Prokura zu widerrufen und einer Mitarbei-
terin eine Reihe von Aufgaben zu entziehen, 
war unwirksam, urteilte das Gericht. Eine Zu-
weisung geringwertigerer Funktionsbereiche 
sei ohne besonderen sachlichen Grund und 
Berücksichtigung der Arbeitnehmerinteressen 
nicht zulässig.

Mehr urlaub für ältere 
BAG, Urteil v. 21.10.2014, Az. 9 AZR 956/12

Sind zwei Tage mehr Jahresurlaub für Mitarbei-
ter über 58 Jahren diskriminierend? Das BAG hat 
nichts mehr dagegen einzuwenden, dass jün-
gere und ältere Arbeitnehmer unterschiedlich 
behandelt werden. Im Jahr 2012 hatte das BAG 
die altersabhängige Urlaubsstaffelung im Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst von Bund 
und Kommunen noch gekippt. Das hatte auch 
Auswirkungen auf die Privatwirtschaft, schließ-
lich passten daraufhin auch einige Tarifvertrags-
parteien ihre Regeln zur Urlaubslänge an. Nun 
relativiert das BAG seine damalige Rechtspre-
chung. 

rEcht

EnErgIEwIrtschaFt
Karriereforum bei der E-world energy & water. Welche Karrieremöglichkeiten bietet die Energiewirtschaft? Studierende und Hochschul- 
absolventen können sich auf der E-world energy & water 2015 über Einstiegswege und Aufstiegschancen informieren. Am 12. Februar 2015  
zwischen 9.30 und 14.30 Uhr stellen sich in der Messe Essen potenzielle Arbeitgeber vor und bieten die Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen. 
Interessierte können sich unter http://www.e-world-essen.com/de/veranstaltungen/karriereforum/anmeldung/ für das Karriereforum  
anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung beinhaltet den Eintritt zur E-world energy & water.

glücKlIch, gEsund, EngagIErt

Wie Erwachsenenbildung wirkt

Den Nutzen von Erwachsenenbildung 
haben die Autoren der Studie „Bene-
fits of Lifelong Learning“ untersucht. 
Dabei stellten sie fest, dass die posi-
tiven Effekte von Weiterbildung über 
den Erwerb spezifischer Fähigkeiten 
und Kenntnisse hinausgehen. Dem-
nach wirkt Weiterbildung daneben 
vor allem in drei Bereichen: in der 
persönlichen Entwicklung, im (sozi-
alen) Lernverhalten und im Hinblick 
auf Familie, Beruf, mentales Wohl-
befinden und Gesundheit. Die Studie 
unterstreiche damit den positiven 
Stellenwert lebenslangen Lernens so-
wohl für den Einzelnen als auch für die 
Gesellschaft, so die Autoren. Wer nun 
aber seine Mitarbeiter zu betrieblichen 
Weiterbildungsmaßnahmen zwangs-
verpflichtet, weil er sich dadurch nicht 
nur fähigere, sondern auch engagier-
tere und gesündere Mitarbeiter erhofft, 
wird vermutlich enttäuscht werden. 
Denn die Autoren betonen auch, dass 

für die positiven Effekte eine freiwilli-
ge Teilnahme ebenso wie individuelle 
Bildungsinteressen und die Verwirkli-
chung persönlicher Lernprojekte eine 
wesentliche Rolle spielen.
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Führung 

Vertrauen in zahlengesteuertes Management sinkt

Noch herrscht in vielen Unternehmen eine Führungskultur, die sich nach Zahlen 
und Profit richtet. Doch viele Führungskräfte sind inzwischen davon überzeugt, 
dass dies künftig nicht mehr funktionieren wird, zeigt eine Untersuchung der Ini-
tiative Neue Qualität der Arbeit (Inqa). Für die Studie hat sie 400 Führungskräfte 
befragt. Ein knappes Drittel der Befragten (29 Prozent) praktiziert demnach das 
Steuern nach Zahlen. Dieser Führungstyp sieht vor, dass die Führungskraft Men-
schen so organisiert, dass diese auf der Basis eines bestehenden Geschäftsmodells 
maximalen Profit erwirtschaften. Fast ein Viertel der Befragten (24 Prozent) 
nutzt im Management die Netzwerk-Variante. Diese Art zu führen erfordert viel 
Raum für Eigeninitiative. Die meisten Führungskräfte stimmten in die Zukunft 
blickend darin überein, dass Steuerung und Regelung angesichts der Komplexität 
und Dynamik der zukünftigen Arbeitswelt nicht mehr angemessen sind. Die 
Führungskräfte lehnen zudem die klassische Linienhierarchie überwiegend ab. 
Sie stilisierten sie geradezu zum Gegenentwurf von guter Führung. Stattdessen 
sprachen sich die meisten für die Organisation in Netzwerkstrukturen aus. 

Weiterbildung hat nicht nur Auswir-
kungen auf die fachliche Kompetenz.
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Exzellenz bei Suche, Auswahl und Gewin-
nung von Führungs- und Fachkräften be-
hilflich. Zu seinem Netzwerk gehört auch 
der 1991 von ihm gegründete immoebs 
e.V., die Ehemaligenvereinigung der Ab-
solventen der postgradualen Studiengänge 
zur Immobilienökonomie an der Europe-
an Business School (ebs) mit inzwischen 
mehr als 1.400 Mitgliedern. Heuer denkt 
eher in übergeordneten Disziplinen (und 
Immobilienkonzepten im Rahmen von 
Stadt- und Quartiersentwicklungen) 
und an die bestmögliche Vernetzung von 
Fachleuten aus öffentlicher Hand, Stadt-
planern, Architekten, Bauingenieuren und 
den Bereichen Bauwirtschaft, Bauzuliefer-
industrie, Immobilienwirtschaft, externe 
Berater und Kreditwirtschaft.

Doppelmasterabschluss möglich Seit 
dem Wintersemester 2014/2015 besteht 
am IREBS Institut für Immobilienwirt-
schaft der Universität Regensburg die 
Möglichkeit, in Ergänzung zum beste-
henden Studium einen Doppelmaster-
Abschluss zu erwerben. „Mit der Bond 
University (Australien) konnte eine in-
ternational anerkannte Hochschule als 
weiterer Kooperationspartner gewonnen 
werden“, freut sich Prof. Sven Bienert, seit 
Mitte 2013 Geschäftsführer des IREBS In-
stituts (siehe Interview Seite 68).

Die Studierenden verbringen im Fall 
des Doppelmaster-Abschlusses je zwei Se-
mester in Regensburg und in Gold Coast, 
einer Stadt in Queensland, etwa 70 Kilo-
meter südlich von Brisbane, und erwerben 
damit zusätzlich zum Abschluss „Master 
of Science in Real Estate“ der Universität 
Regensburg auch den Abschluss „Master 
of Science in Real Estate“ der Bond Uni-
versity. Diese Kooperation zwischen der 
IREBS und der Bond University wurde 
maßgeblich durch Dr. Thomas Wiegel-
mann FRICS initialisiert und begleitet. 
Wiegelmann, Honorary Adjunct Professor 
an der Bond University, ist einer von drei 

 Auf dem diesjährigen Expo Real Career 
Day diskutierten Vertreter verschie-
dener akademischer Institutionen 

aus aller Welt die unterschiedlichen He-
rangehensweisen in der immobilienwirt-
schaftlichen Lehre. Alle Teilnehmer der 
Themenrunde zur „Real Estate Educa-
tion across borders – competences, qua-
lifications, differences“ waren sich über 
die Wichtigkeit der internationalen Aus-
richtung zukünftiger Immobilienmanager 
einig, ebenso wie über die nötige Verknüp-
fung aus hoch angereicherter Theorie mit 
starkem Praxisbezug. Eine Alleinstellung 
versprechen die treibenden Kräfte der 
IREBS International Real Estate Business 
School an der öffentlichen Universität 
Regensburg. Gerade erst wurde mit der 
Kooperation zwischen IREBS und der 
australischen Bond University eine neue 
Bildungsoffensive geschlossen. Wenige 
Ausgewählte haben die Chance zum Er-
werb eines Doppelmasters Science in Real 
Estate – und damit auf eine internationale 
Karriere. 

Neben der Wirtschaftsuni ebs, die bei 
den Immobilienprofis einen guten Klang 
hat und die zurzeit mit personellen Verän-
derungen aufwartet, und der Hochschule 
Nürtingen sind unter anderem noch die  
DIA in Freiburg mit dem CRES-Institut 
und die ADI Stuttgart am Start, um nur 
einige Bildungsorte zu nennen.

Während die Studiengänge an den 
Universitätsinstituten oder MBAs im 
Rahmen berufsbegleitender Weiterbil-
dung zumeist aus der Ökonomie getrieben 
sind, ist der technische Ansatz, wie er zum 
Beispiel seit rund 100 Jahren an der Ber-
gischen Universität Wuppertal betrieben 
wird, in Deutschland eher unterbelichtet.  
Ganz allgemein kann man sagen, dass die 
Wissenschaft der Immobilienwirtschaft 
in ihrer Komplexität aus „gut rechnen“ 
und „guter Architektur“ noch jungfräu-
lich daherkomme, meint Bernd Heuer. 
Der Geschäftsmann ist selber in Sachen 

Multinationale Netzwerke aufbauen

Die Internationalisierung in 
der immobilienspezifischen 
Aus- und Weiterbildung setzt 
sich fort – und wird für Stu-
dierende immer wichtiger. 
Die Angebote sind häufig der 
Startschuss für eine interna-
tionale Karriere.

Abschlüsse am IREBS Institut der 
Universität Regensburg: Master  
of Science in Real Estate (sowie Bacc 
und PhD)

Abschlüsse an der IREBS Akademie: 
Diverse Abschlüsse im Rahmen der 
beruflichen Weiterbildung, höchster 
Abschluss „Executive MBA“

Zertifizierungen: RICS-akkreditiert

Kosten: Keine Studiengebühren an der 
Universität

Ziel: Das IREBS Institut für Immobili-
enwirtschaft deckt alle fach- und bran-
chenspezifischen Besonderheiten von 
Immobilien und Immobilienunterneh-
men ab. Damit bietet die Universität 
Regensburg als erste öffentliche Hoch-
schule im gesamtdeutschen Raum eine 
vollständige, interdisziplinäre Lehre und 
Forschung im Bereich Immobilienwirt-
schaft an.

Studierende: ca. 300 (davon rund 
120 im Rahmen des Kontaktstudiums 
„Immobilienökonomie“ an der IREBS 
Akademie)

DAtEn & FAKtEn  
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Geschäftsführern der Blue Asset Manage-
ment GmbH mit Sitz in München. Wie-
gelmanns Motivation der Initialisierung 
besagter Zusammenarbeit war und ist 
groß. Er ist als Full Service Asset Manager 
für gewerbliche Immobilien tätig. „Unse-
re Kunden denken einerseits international 
wie auch in lokalen Märkten, Projektteams 
sind oftmals multinational besetzt. Vor 
diesem Hintergrund sehe ich eine inter-
national ausgeprägte Ausbildung als große 
Chance für Studierende.“

Netzwerke siND hilfreich Die Immobili-
enwirtschaft ist heute sicher auch eine glo-
bale Industrie, in der ein internationales 
Immobilien- und Kapitalmarktverständ-
nis in der Kombination mit lokaler Markt-
präsenz interessante Perspektiven eröffnet. 
Zugänge zu Marktgelegenheiten, wie sie 
durch im Studium erworbene Netzwerke 
zustande kommen, können da nachhal-
tig hilfreich sein. Entsprechend wichtig 
ist laut Wiegelmann zunehmend eine 
international ausgerichtete Ausbildung, 
„die ein Verständnis für Cross-Border-
Investments und auch unterschiedliche 
kulturelle Aspekte vermittelt“.

Das einjährige Bond-Studium erlaube 
einen hervorragenden Zugang zum aus-
tralischen und Asia-Pacific-Markt, so 
Wiegelmann. Die Studenten an der Süd-
ostküste Queenslands rekrutieren sich aus 
rund 80 Ländern. 

Gefördert wird die Partnerschaft mit 
der Bond University über das Bayerische 
Förderprogramm zur Anbahnung in-
ternationaler Forschungskooperationen 
(BayIntAn). Wer den Aufenthalt als Kar-
riereleiter nutzen will, muss gut sein.  
Nur drei Studenten sind aktuell im Be-
werbungsverfahren ausgewählt worden. 
Auch bei den Universitäten Reading und 
Hongkong, weitere Kooperations-Partner 
der IREBS, ist die Liste der deutschen Teil-
nehmer überschaubar. „Immerhin gilt es, 
einen Ruf zu festigen und zu verteidi-

gen“, sind sich Bienert und Wiegelmann 
über die selektive Auswahl einig. Bienert 
spricht von der gut ausgebildeten „Gene-
ration Y“, die beruflich mobil ist, heute für 
zwei Jahre in London arbeitet und morgen 
woanders auf der Welt. Da die Internatio-
nalisierung der Branche auch vor berufs-
erfahrenen Praktikern nicht Halt mache, 
biete man nicht nur den Studierenden 
die Möglichkeit, während ihres Studiums 
international Erfahrungen zu sammeln, 
sondern auch im Rahmen der Weiterbil-
dung international ausgerichtete Studien-
konzepte, so Bienert. 

es gibt auch weiterbilDuNgsaNgebote 
Auch kurze Bildungsauffrischungen 
(außerhalb der MBA-Angebote) für er-
fahrene „Silberrücken“ der Branche will 
Bienert anbieten. In der Weiterbildung 
würden daher zusammen mit neuen 

Partnern, der Bocconi Universität Mai-
land und der ESSEC Paris, Tageskurse für 
Immobilienmanager aufgenommen. Bie-
nert war selbst unter anderem viele Jahre 
in der Finanz- und Immobilienwirtschaft 
für internationale Beratungshäuser tätig. 
Seit April 2010 leitet er zudem das Kom-
petenzzentrum für Nachhaltigkeit in der 
Immobilienwirtschaft am IREBS Institut 
der Universität Regensburg. 

Jessica Ruscheinsky, die das eingangs 
erwähnte Bildungs-Panel auf der Expo 
Real moderierte,  kann als gutes Beispiel 
der „Generation Y“ gelten, hat selbst einen 
Doppelmaster-Abschluss und an der Uni-
versity Reading bei London ein freund-
schaftliches Netzwerk aufgebaut, das sie 
als Vorsitzende von IREBS Core aktuell 
weiter einbringt. 

Ruscheinsky promoviert zurzeit bei 
Prof. Dr. Wolfgang Schäfer an der 

SUmmARy »  Die Immobilienwirtschaft ist heute eine globale Industrie, in der ein internationales Immobilien- und Kapitalmarktverständnis 
in der Kombination mit lokaler Marktpräsenz interessante Perspektiven eröffnet. » Zugänge zu marktgelegenheiten, wie sie durch im Studium 
erworbene Netzwerke zustande kommen, können da nachhaltig hilfreich sein. » Aber auch vor berufserfahrenen Praktikern macht die Internatio-
nalisierung nicht Halt, weshalb es auch entsprechende Weiterbildungsangebote gibt. 

» 

Aus- und Weiterbildungen 
an Universitäten rund um 
den Globus sollen Studieren-
de für den internationalen 
Einsatz vorbereiten. 



Am IREBS Institut für Immobi-
lienwirtschaft haben Studie-
rende die möglichkeit, einen 
Doppelmaster-Abschluss in vier 
Semestern abzulegen.

Was ist das Besondere an 
der neuen Doppelmaster-
Ausbildung von IREBS und der 
australischen Bond University? 
Wir arbeiten beständig daran, 
unseren Studierenden die Mög-
lichkeit zu eröffnen, an führenden 
Partnereinrichtungen zu studieren 
und dort auch einen adäquaten 
akademischen Abschluss erlangen 
zu können – anstatt lediglich 
einzelne Kurse im Ausland zu 
belegen. Dass die Wahl auf die 
Bond University gefallen ist, war 
eine strategische Entscheidung, 
nachdem bereits mit der University 
of Reading und der Hong Kong 
University vergleichbare Abkom-
men für einen Doppelabschluss 
unserer Studierenden unterzeich-
net wurden. Wir eröffnen unseren 

Master-Studierenden so eine 
weitere Möglichkeit, an einer der 
Top-Universitäten für Immobilien-
wirtschaft weltweit zu studieren. 
Die University of Reading befindet 
sich auf Platz 8 unter den Top Busi-
ness Schools in Europa, die Univer-
sity of Hong Kong auf Platz 3 der 
asiatischen Universitäten und auf 
Platz 28 aller Universitäten welt-
weit. Die Bond University zählt im 
Bereich der immobilienwirtschaft-
lichen Forschung und Lehre zu den 
führenden Einrichtungen weltweit. 
Alle drei Universitäten sind durch 
die RICS (Royal Institution of 
Chartered Surveyors) akkreditiert, 
was vor dem Hintergrund unserer 
eigenen engen Verbindung mit 
dem Verband eine wesentliche 
Voraussetzung war.

Sie beschreiben diese Dop-
pelmaster-Qualifizierung als 
bislang einmalig in Deutsch-
land? Ich kenne keine andere 
Immobilien-Hochschule, die 

einen Doppelabschluss von zwei 
Universitäten in nur insgesamt vier 
Semestern in dieser strukturierten 
Form anbietet – und erst recht 
nicht mit den Top-Immobilien-
Hochschulen weltweit, wie wir es 
tun. Wir eröffnen diese Möglichkeit 
allerdings auch nur unseren besten 
Studierenden. 

Was können wir von den 
angloamerikanischen märkten 
lernen? Wir haben in der Vergan-
genheit bereits viel gelernt – wie 
man beispielsweise Unterrichtsein-
heiten spannender gestaltet, wie 
man Praxis- und Theoriewissen 
verbindet, wie man anhand von 
Fallstudien Theorien erarbeitet. 
Hier haben wir in Deutschland 
immer noch Aufholpotenzial. 
Doch beispielsweise erreichte 
mein Kollege Prof. Tobias Just in 
dem Kurs, den er dieses Jahr in 
Harvard als Gastdozent unterrich-
tete, die besten Bewertungen als 
Dozent. Auch konnten unsere Aus-

tauschstudenten in Hongkong in 
Examen dort in mehreren Jahren in 
Folge die vordersten Plätze bele-
gen. Es spricht wohl einiges dafür, 
dass der Lernprozess mittlerweile 
wechselseitig stattfindet. 

Sind weitere Kooperationen 
der IREBS in Vorbereitung? Die 
bereits bestehenden Kooperati-
onen unterstreichen die zuneh-
mende Bedeutung grenzüber-
schreitender Ausbildungen in der 
Immobilienwirtschaft. Die IREBS 
setzt mit diesen Partnerschaften 
die Strategie globaler Allianzen 
weiter konsequent um. Ziel ist 
es, das Netzwerk nur noch in 
bestimmten Regionen abzurunden. 
Eine neue Kooperation mit einer 
amerikanischen Universität ist in 
Vorbereitung. Außerdem wurden 
wir in der Weiterbildung von zwei 
weiteren namhaften Universitäten 
mit dem Wunsch auf eine Koope-
ration angesprochen. 2015 können 
wir hier sicher Neues berichten.

IREBS , Lehrstuhl für Immobilienmanage-
ment, und hat zugleich eine Halbtagsstelle 
im Bereich Marketing. Praxisorientierung 
sei ihr sehr wichtig, erklärt die junge Frau, 
und zugleich sei es ihr mittelfristiges Ziel, 
nach der geballten Wissensanhäufung in 
der freien Wirtschaft und gerne auch im 
Ausland neue Berufserfahrungen zu sam-
meln. 

gute sprachkeNNtNisse siND wichtig 
Die Chancen dafür scheinen gut, denn 
die Immobilienwirtschaft ist ein stark 
personenfokussiertes Geschäft, das auf 
Vertrauen und Wertschätzung basiert. 
Ruscheinsky rät allen Bewerbern, die 
Sprachkenntnisse nicht zu unterschätzen. 
An der Henley Business School der Uni-
versity of Reading sei das zehnmonatige 
Studium sehr stark durchgetaktet, selbst 
die vier Wochen vorlesungsfreier Zeit 
müssten für weitere Studien genutzt wer-

den. „Wer nicht fit genug im Englischen 
ist, hat schnell das Nachsehen.“  

Marian Dietzel, seit Oktober 2012 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am IREBS-In-
stitut, freut sich vor allem über seine wäh-
rend des Studiums aufgebauten Freund-
schaften. Dietzel studierte im Bachelor 
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt 
Immobilien an der Universität Regens-
burg. Darauf folgte ein IREBS-Masterstu-
dium und der Master of Science in Real 
Estate ebenfalls in Reading, die er vor rund 
zwei Jahren abschloss. Eine Besonderheit 
in England sei das mehr teamorientierte 
und weniger straff durchorganisierte Ler-
nen und auch die Tatsache, dass dort auch 
Branchenfremde Zugang finden, erzählt 
Dietzel. 

Dietzel kann sich nach eigener Aus-
sage durchaus eine spätere Tätigkeit in 
London vorstellen, wo immerhin ein 
Großteil seiner Mitkommilitonen schon 

den Berufseinstieg hinter sich hat. „In 
fünf bis sechs Jahren sind die meisten in 
entsprechenden Führungspositionen an-
gekommen“, ist der 25-Jährige über die 
Perspektiven nicht bange. 

Auch Absolventin Katharina Eckstein 
will ihre Erfahrungen in Hongkong wäh-
rend der Doppelmaster-Ausbildung nicht 
missen: „Das Studieren inmitten eines der 
größten internationalen Wirtschafts- und 
Finanzstandorte war eine Erfahrung, die 
mir die Welt der globalen Immobilien-
wirtschaft auf spektakuläre Weise nä-
hergebracht hat. Vor allem die Nähe zu 
China und der dort vorherrschenden dy-
namischen Wirtschaftsentwicklung war 
deutlich zu spüren. Meine ehemaligen 
Kommilitonen sind nun über die ganze 
Welt verstreut und bilden den größten Teil 
meines internationalen Netzwerks.“ «

Hans-Joerg Werth, Scheeßel

Zwei Länder, zwei Abschlüsse

IntERVIEW MIT PRoF. DR. SVEN BIENERT Prof. Dr. Sven Bienert 
(MRICS REV) ist Geschäfts-
führer des IREBS Instituts 
für Immobilienwirtschaft
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mend die Bereitschaft der Unternehmen, 
in ihre Mitarbeiter auch zu investieren. 

GehaltssteiGerunGen Mit welchen Ge-
haltsvorstellungen kommen die Kandi-
daten an den Markt und um wie viel höher 
sind ihre Einkommensvorstellungen zum 
Ist-Gehalt? Hier sei nochmals betont, dass 
viele nicht des Geldes wegen einen neu-
en Job suchen. Aktuell stellen sich Kan-
didaten bei einem Wechsel eine durch-
schnittliche Gehaltssteigerung von zwei 
bis drei Prozent vor. Die Bandbreite reicht 
jedoch von minus 40 bis plus 70 Prozent. 
Die Gehaltssteigerungsvorstellungen bei 
unteren Einkommensgruppen liegen bei-
spielsweise bei Wohnungsverwaltern von 
36.000 auf 40.000 Euro jährlich (plus zehn 
Prozent). Asset Manager oder Property 
Manager und Projektentwickler hingegen 
erwarten stärkere Einkommenszuwächse 
von bis zu 25 Prozent.

Ein interessanter Faktor für 2015 wird 
die Mietpreisbremse, die sich vermutlich 
in einer Dämpfung der Investitionen in 
Bestandsimmobilien, steigenden Mieten 
bei Neuimmobilien und mittelfristig grö-
ßerer Wohnungsknappheit niederschla-
gen wird. Eine Stärkung der Nachfrage 
nach eigengenutzten Immobilien und ein 
Ausbau der staatlichen Investitionen im 
Wohnungsbau wären die Folge, die sich 
auch auf den Personalbedarf auswirken 
wird. Insgesamt gesehen sind die ver-
schiedenen europäischen und weltweiten 
Krisenherde wie Ebola, IS, Ukrainekon-
flikt, Schulden- und Wirtschaftsprobleme 
in Frankreich und Südeuropa hinsichtlich 
ihres Verlaufs natürlich nicht abschätzbar. 
Allerdings können sich diese Krisenherde 
auch stabilisierend auf die Nachfrage nach 
„sicheren“ Immobilieninvestitionen aus-
wirken – und damit auch auf den Perso-
nalmarkt der Branche. 

 Derzeit ist in der Immobilienbranche 
die Nachfrage nach Kandidaten mit 
kaufmännischer oder technischer 

Projektentwicklungserfahrung besonders 
hoch. Hierzu zählen im technischen Be-
reich TGA Ingenieure, Bauleiter, Projekt-
steuerer, technische Property Manager 
und Baucontroller. Im kaufmännischen 
Segment werden WEG-Verwalter, Buch-
halter und Investmentspezialisten ge-
sucht.

Diese Situation bedeutet für die Kan-
didaten nicht nur, dass auch ältere Jahr-
gänge wieder gefragt sind, sondern vor 
allem, dass sie oft aus einigen Angeboten 
wählen können. Das verringert die Be-
reitschaft der Arbeitnehmer, Jobs anzu-
nehmen, die nicht zu 100 Prozent ihren 
Vorstellungen entsprechen. 

status ist nicht mehr alles Interessant 
ist, dass gerade bei der so genannten Ge-
neration Y, die nach 1980 geboren ist, tra-
ditionelle Motivationsfaktoren wie Status, 
Berufsbezeichnung oder finanzielle Ent-
lohnung nicht mehr an erster Stelle ste-
hen. Hingegen sind eine höchstmögliche 
Flexibilität im Arbeitsalltag wie Teilzeit-
arbeit oder Heimarbeitsplätze, eine gute 
Weiterentwicklungs- und Ausbildungs-
möglichkeit, alternative Karrierewege und 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Be-
rufs- und Privatleben gefragt. 

Arbeitgeber in der Immobilienwirt-
schaft stehen vor der Herausforderung, 
für ihre Unternehmen solche Rahmen-
bedingungen zu schaffen, um qualifi-
zierte Immobilienspezialisten zu finden, 
für sich zu gewinnen und folgend an 
sich zu binden. Häufig stehen sich Un-
ternehmen durch zu enge Kandidaten-
kriterien noch selbst im Weg, hier wäre 
eine größere Kompromissbereitschaft 
bei der Bewerberauswahl wünschens-
wert. Zudem verzeichnen wir nach wie 
vor zu wenige Frauen in Führungsposi-
tionen. Insgesamt wächst jedoch zuneh-

Der Profi lebt nicht vom Geld allein 

Wie können Immobilienun-
ternehmen Nachwuchskräfte 
an sich binden? Spannend ist 
vor diesem Hintergrund ge-
rade, dass bei der so genann-
ten Generation Y klassische 
Motivationsfaktoren wie 
Status oder Vergütung nicht 
mehr die höchste Priorität 
haben. Alternative Karriere-
wege und ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Berufs- 
und Privatleben sind gefragt.

«

Richard-Emanuel Goldhahn, Geschäftsführer  
von Cobalt Recruitment, Berlin

Nur mit Geld ködert man heute 
keine geeigneten Mitarbeiter 
mehr. Vielen sind andere Werte 
wie Flexibilität wichtiger. 



70 tipps i humor

Das Onlineportal ImmobilienScout24 
(IS24) bietet seit wenigen Wochen eine 
Smart- TV-Applikation für Immobilien 
an – nach Angaben des Unternehmens 
ist dies wohl die erste weltweit. Die App 
für Internetfernseher wurde seit Anfang 
2014 in Kooperation mit dem Fraunhofer-
Institut entwickelt und macht eine multi-
mediale Wohnungssuche vom Fernsehses-
sel aus möglich. 

„Mit der Smart-TV-App zeigen wir 
einmal mehr, wie schnell wir neueste 
Technologien aufgreifen und in unseren 
Online-Marktplatz integrieren“, so Marc 
Stilke, scheidender CEO und Sprecher der 

IS24-Geschäftsführung. Geboten werde 
Information plus Entertainment. 

Derzeit kommen bereits rund 57 
Prozent der Visits des Scoutportals  über 
mobile Geräte, rund 30 Prozent der User 
nutzen laut IS24-Research mehrere Geräte 
wie Computer, Smartphone oder iPad 
pa rallel und zwar mit unterschiedlichen 
Nutzungszeiten. Vor diesem Hintergrund 
sei die Zeit reif, nun auch in die Wohn-
zimmer einzudringen, heißt es aus Berlin.

Mittels App kann im digitalen Wohn-
zimmer geräteübergreifend gesucht, ge-
teilt und gefunden werden. Wer tagsüber 
eine Immobilie über seinen Desktop-PC, 

smart-tV-app 

Digitale Vermarktung fürs Wohnzimmer

Der Eigentümer des Grabmals, das die Denkmalschutzbehörde als  
Kulturdenkmal anerkannt hat, kann sein Eigentum nicht einfach deshalb 
aufgeben, weil er nicht für dessen instandhaltung aufkommen will.
VG Gießen, Urteil vom 01.08.2013, 8 K 4599/11

plassmanns baustEllE

Medientipp

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Die Demo der App ist kostenlos 
im Apple AppStore verfügbar.

sein Smartphone oder sein Tablet gesucht 
hat, kann das Exposé am Abend mit der 
ganzen Familie auf dem Smart-TV anse-
hen. Smartphone oder Tablet lassen sich 
dabei mit der App koppeln. Automatisch 
werden zusätzliche Informationen wie 
zum Beispiel Stadtteilvideos oder Markt-
daten angezeigt. 

„Was die App so besonders macht, 
sind die technischen Herausforderungen 
und die neuartigen Anwendungsszenari-
en wie interaktive Rundgänge“, sagt Stefan 
Arbanowski von Fraunhofer Fokus, Leiter 
Kompetenzzentrum Future Applications 
and Media. 

Als „USP“ umworben wird die Mög-
lichkeit von 360-Grad-Rundgängen für 
Immobilien auf dem TV-Gerät – mit 
kompletter Steuerung über die TV-Fern-
bedienung. Weitere Angebote: ein inter-
aktives Video „Mieten oder Kaufen“ und 
eine monatliche Ratgebersendung mit Mi-
chael Kiefer, Chefanalyst von Immobilien-
Scout24 zur Markt- und Preisentwicklung 
– in Kooperation mit N24. Als nächste 
inhaltliche Schritte verspricht IS24, die 
Applikation um die Rubrik „Wohnen“ mit 
Einrichtungsideen und Wohnkonzepten 
zu erweitern. Makler und andere lokale 
Anbieter sollen zudem eigene ortsbezo-
gene Beiträge produzieren können. 

Die Smart-TV-App ist momentan 
ausschließlich für Samsung Smart-TV 
(ab Baujahr 2013) im geräteinternen App-
Store (über den SmartHub) verfügbar und 
kann kostenlos heruntergeladen werden. 
Eine Anpassung der Displayabbildung an 
das neue iPhone 6 ist noch nicht erfolgt, 
außerdem gibt es Kilometer-Begrenzun- 
gen bei der Umkreissuche. 
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Branchentermine 2015

Januar

22.-24. Januar 2015
23. sprengnetter- 
Jahreskongress  
immobilienbewertung 2015
Fulda
www.sprengnetter.de

27.-28. Januar 2015
11. Deutscher  
handelsimmobilien-Kongress 
Berlin
www.managementforum.com/
handelsimmobilien

Februar

1.-6. Februar 2015
6. DDiV Wintertagung
Gaschurn, Österreich
www.ddiv-wintertagung.de

2.-4. Februar 2015
Quo Vadis 2015
Berlin
www.heuer-dialog.de/

10.-12. Februar 2015
E-World of Energy & Water
Essen
www.e-world-essen.com

18.-19. Februar 2015
FeuertrutZ 2015
Nürnberg
www.feuertrutz-messe.de/

März

5.-6. März 2015
14. Weimarer baurechtstage
Weimar
www.esw-deutschland.de

5.-7. März 2015
16. Ebs-immobilienkongress
Oestrich Winkel
www.ebs-immobilienkongress.de

10.-13. März 2015
mipim
Cannes, Frankreich
www.mipim.com

16.-20. März 2015
Cebit
Hannover
www.cebit.de

24.-26. März 2015
Facility management 2015 
Frankfurt am Main
www.fm-messe.de

April

13.-17. April 2015
Energy 2015
Hannover
www.hannovermesse.de

16. April 2015
11. riCs-Focus 2015
Berlin
www.rics.org/deutschland  

16.-17. April 2015
immobilienmesse für  
Gewerbe und Kongress
Leipzig
www.immobilienmesse- 
leipzig.de

21.-22. April 2015
fmn'15 nutzerkongress
Düsseldorf
www.nutzerkongress.de/

22.-24. April 2015
34. Fachgespräch –  
mietrechtstage 
Berchtesgaden
www.esw-deutschland.de

27.-28. April 2015
22. handelsblatt-Jahrestagung 
immobilienwirtschaft
Hamburg
www.immobilien-forum.com

Mai

6.-7. Mai 2014
11. Deutsche Gri 2015
Frankfurt
www.globalrealestate.org/
deutsche2015

7.-8. Mai 2015
Deutscher immobilien  
Kongress 2015
Berlin
http://bvi-verwalter.de

Juni

1.-3. Juni 2015
European Facility management 
Conference
Glasgow
www.efmc-conference.com

11. Juni 2015
tag der immobilienwirtschaft 
2015 (Verleihung der  
führenden Köpfe der  
immobilienwirtschaft)
Berlin
www.zia-deutschland.de

11.-12. Juni 2015
Deutscher immobilientag 2015
Berlin
www.ivd.net

17.-19. Juni 2015
aareon Kongress
Garmisch-Partenkirchen
www.aareon-kongress.com

September

17.-18. September 2015
German Council Congress
Berlin
http://www.gcsc.de/de/ 
gc-congress.html

17.-18. September 2015
23. Deutscher Verwaltertag
Berlin
www.deutscher-verwaltertag.de

Oktober

1.-4. Oktober 2015
renExpo 2015, 16. inter- 
nationale Fachmesse für  
Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz
Augsburg
www.renexpo.de

5.-7. Oktober 2015
Expo real 2015
München
www.exporeal.net

9.-11. Oktober 2015
immobilienmesse für  
Wohnen und Eigentum
Leipzig
www.immobilienmesse- 
leipzig.de

28.-30. Oktober 2015
41. Fachgespräch  
Wohnungseigentumsrecht
Fischen
www.esw-deutschland.de

November

4.-5. November 2015
12. openpromos  
anwenderforum
Berlin
www.openpromos.com/OPAF

6. November 2015
6. mainzer immobilientag
Mainz
https://www.hs-mainz.de/
technik/tagungen/

18.-20. November 2015
mapiC
Cannes
www.mapic.com

17.-20. November 2015
18. Euro Finance Week 2015
Frankfurt am Main
www.eurofinanceweek.com
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Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

16.-17.01.2015 
Münsteraner  
Verwalterkonferenz 2015
Münster, 155*/190** Euro, 
BVI Service GmbH,  
Telefon 030 308729-18
www.bvi-verwalter.de

19.01.2015
BIIS Jahrestagung  
Immobilienfonds 2015
Frankfurt, 490 Euro, 
BIIS GmbH,  
Telefon 069 2980289-0
www.biis.info

20.-21.01.2015
13. Mitteldeutscher  
Immobilienkongress
Leipzig, 185*/325** Euro, 
W&R Media KG,  
Telefon 0341 211 91-11 
www.mik2015.de

21.01.2015
7. Immobilienforum München
München, 1.295 Euro, 
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-801
www.immobilienforum- 
muenchen.com

22.-24.01.2015
Jahreskongress  
Immobilienbewertung
Fulda, 605 Euro, 
Sprengnetter-Akademie,  
Telefon 02642 9796-75/-76
www.sprengnetter.de

26.-27.01.2015
Energieforum West
Essen, kostenfrei
EBZ, VdW Rheinland Westfalen  
und EUMB Poeschk, 
Telefon 0234 9447-528
www.energieforum-west.de

27.-28.01.2015
11. Deutscher  
Handelsimmobilien-Kongress
Berlin, 1.290 Euro, 
Management Forum der Ver-
lagsgruppe Handelsblatt GmbH, 
Telefon 069 2424-4770
www.managementforum.com

31.01.2015
16. Kölner Verwalterforum
Köln, Kostenlos*/75 Euro**, 
VNWI Verband der nordrhein- 
westfälischen Immobilienver- 
walter e.V.,  
Telefon 0241 8901-200
www.vnwi.de

02.-04.02.2015
Quo Vadis 2015
Berlin, 2.700 Euro, 
Heuer Dialog GmbH,  
Telefon 0211 4690-523
www.heuer-dialog.de/quovadis

03.-04.02.2015
Euroforum Jahrestagung:
Die Logistik-Immobilie
Osnabrück,1.949 Euro, 
Euroforum Deutschland SE,  
Telefon 0211 9686-3577
www.euroforum.de/logistik

10.-12.02.2015
E-World Energy & Water
Essen, 1.990 Euro, 
con|energy agentur GmbH,  
Telefon 0201 1022-416
www.e-world-essen.com

16.-17.02.2015
17. Potsdamer Tage – rund  
ums Wohnungseigentum
Potsdam, 610*/732** Euro, 
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

*Mitglieder; **Nichtmitglieder

Veranstaltungen
19.-20.01.2015
Schimmelpilze in  
Innenräumen: Erkennen –  
sanieren –- vermeiden
Diedorf,  395 Euro, 
Keimfarben GmbH,  
Telefon 0821 4802-111
www.keimfarben.de

21.01.2015
Heizkosten korrekt umlegen 
und abrechnen
Berlin, 270*/335** Euro, 
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

22.01.2015
Barrierefrei Bauen
Karlsruhe, 95*/135** Euro, 
Institut Fortbildung Bau,  
Telefon 0711 248386-310
www.ifbau.de

26.01.2015
Betriebskosten und Hausgeld 
sicher abrechnen
München, 335,29 Euro, 
gtw – Weiterbildung für die  
Immobilienwirtschaft,  
Telefon 089 578879
www.gtw.de/bk

26.-27.01.2015
Großprojekte reibungslos  
entwickeln, steuern und  
abschließen
München, 1.995 Euro, 
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-0
www.managementcirle.de

26.-27.01.2015
Wirtschaftlichkeit und Rendite 
im Immobilienmanagement
München, 940 Euro, 
Haufe Akademie,  
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

28.01.2015
Öffentliches Bauplanungs-  
und Bauordnungsrecht
Karlsruhe, 215*/295** Euro, 
Institut Fortbildung Bau,  
Telefon 0711 248386-310
www.ifbau.de

28.-29.01.2015
Strategisches  
Immobilienmanagement
Berlin, 1.995 Euro, 
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-0
www.managementcirle.de

29.01.2015
Wesentliche Richtlinien im 
Gebäudemanagement
München, 270*/335** Euro, 
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

02.-03.02.2015
Technisches Facility  
Management
Stuttgart, 940 Euro, 
Haufe Akademie,  
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

09.-10.02.2015
Controlling der Dienstleister  
im Facility Management
München, 1.695 Euro, 
Management Forum Starnberg 
GmbH, Telefon 08151 2719-0
www.management-forum.de/
fm_controlling

12.02.2015 Berlin
Effizientes Risikomanagement 
in der Immobilienwirtschaft 
2015
450*/540** Euro, 
BBA – Akademie der 
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

Seminare
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E-WoRLD EnERGy & WaTER 2015 

Energieeffizienz für die Immobilienwirtschaft   

Ein Messeführer über die E-World mit Stopps bei den Ausstellern, die 
aus immobilienwirtschaftlicher Sicht interessant sind. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind die Themen Gebäudeeffizienz, Sanierungsfahr-
pläne, Entwicklung von Gebäudeenergiesystemen, Energiever-
brauchsoptimierung  und Machine-to-Machine-Kommunikation.  

Vorschau
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74 Mein liebster UrlaUbsort

47°44‘N, 12°31‘O Kirchberg (bei Kitzbühel)

Iris Schöberl

Mein liebster Urlaubsort ist Kirchberg in der Nähe von Kitzbühel. Als Münchene-
rin zieht es mich zum Skiurlaub regelmäßig nach Tirol. Dort gibt es ein kleines fa-
miliäres Hotel, das perfekt für den Familienurlaub mit drei Generationen ist. Wann 
waren Sie dort? Wir sind jedes Jahr mit der Familie dort. Zuletzt im Februar 2014,  
als trotz des milden Winters ausreichend Schnee lag. Wie lange waren Sie dort? 
Für zehn Tage. Eine perfekte Zeit, um Abstand vom Alltag zu gewinnen. Wie sind 
Sie auf diesen Ort gestoßen? Meine Eltern haben mir den Ort und das Hotel 
empfohlen – ein sehr guter Tipp. Was hat Sie angezogen? Das Skigebiet reicht  
von der gemütlichen Abfahrt bis zur legendären „Streif “. Außerdem gefallen mir 
die familiäre Atmosphäre, das gute Essen auf den Hütten und nicht zuletzt die Nähe 
zu München. Mit wem waren Sie dort? Wir sind in großer Runde unterwegs. 
Dabei sind meine Eltern, meine Kinder und befreundete Familien. Was waren Ihre 
Aktivitäten dort? Tagsüber sind wir die meiste Zeit auf der Piste. Ohne Bretter 
stehen gutes Essen und am Abend viele Runden Doppelkopf auf dem Programm. 

Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Es geht darum, ungestörte Zeit mit 
der Familie und mit Freunden zu verbringen, und das in entspannter Atmosphäre. 
Die Arbeit und alles, was damit zu tun hat, bleibt unten im Tal. Welches Erlebnis 
ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Das Mittagessen im Berggast-
hof Sonnbühel auf 1.700 Metern mitten im Skigebiet. Schnee, Sonne, Familie und 
Freunde und ein sehr gutes Essen auf dem Teller – was braucht man mehr, um 
glücklich zu sein? Warum würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen 
dort hinzufahren? Meine Branchenkolleginnen und -kollegen treffe ich gerne in 
der Zeit vor und nach dem Urlaub. Die Tage in Tirol aber gehören Familie und 
Freunden. Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? Wenn Schnee 
liegt, jederzeit. Selbstverständlich geht es in diesem Winter wieder dorthin. 

„Hier kann ich ungestört 
Zeit mit der Familie und 
mit Freunden verbringen, 
und das in entspannter 
Atmosphäre. Die Arbeit 
und alles, was damit zu 
tun hat, bleibt im Tal.“

In Kirchberg in der Nähe von 
Kitzbühel gibt es ein kleines 
familiäres Hotel, das perfekt 
für den Urlaub mit Familie und 
Freunden ist.

Iris Schöberl ist Geschäftsführerin der F&C REIT 
Deutschland. Der Spezialist für gewerbliche 
Immobilien-Investitionen in deutschen Groß- 
und Mittelstädten hat seinen Sitz in München. 
In Deutschland managt F&C REIT ein Portfolio 
von mehr als 280 Immobilien im Gesamtwert 
von rund 1,6 Milliarden Euro.  
Infos unter: www.fandcreit.com

StEckBrIEF



10.-13. MÄRZ 2015
PALAIS DES FESTIVALS
CANNES - FRANKREICH

Besuchen Sie mipim.com 
Kontakt
mipim@runze-casper.de

REGISTRIEREN SIE SICH JETZT

21.000 Teilnehmer

19.400m2 Ausstellungsfl äche

4.500 Investoren

93 Länder



„Ist es verrückt, als Vermieter
  auch Versorger zu sein?“

Mit RWE Quartierpower Energie dezentral und kostensparend vor Ort erzeugen.

Gemeinsam machen wir aus Ihren Wohneinheiten ein unabhängiges und effizientes Quartier,  

das seine Energie mit modernster Technik direkt vor Ort erzeugt. 

rwe.de/Wohnungswirtschaft
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